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HINWEIS ZUM VERKAUFSPROSPEKT 

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen 
erfolgt auf der Basis des gültigen Verkaufsprospekts, dem 
Basisinformationsblatt und der Allgemeinen Anlagebedin-
gungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingun-
gen. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonde-
ren Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Ver-
kaufsprospekt abgedruckt. 
 
Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils Inte-
ressierten sowie jedem Anleger des Sondervermögens zu-
sammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht so-
wie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffent-
lichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen. Daneben ist dem am Erwerb eines Anteils 
an dem Sondervermögen das Basisinformationsblatt recht-
zeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Er-
klärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf von 
Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, 
welche nicht in diesem Verkaufsprospekt bzw. in dem Ba-
sisinformationsblatt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf 
Risiko des Käufers. Der Verkaufsprospekt wird ergänzt 
durch den jeweils letzten Jahresbericht und dem gegebe-
nenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjah-
resbericht. 
 

WICHTIGSTE RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN DER 

VERTRAGSBEZIEHUNG 

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentü-
mer der von dem jeweiligen Sondervermögen gehaltenen 
Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die 
Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit den Anteilen 
sind keine Stimmrechte verbunden. 
 
Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in 
deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen 
Übersetzung zu versehen. Die Gesellschaft wird ferner die 
gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher 
Sprache führen. 
 

DURCHSETZUNG VON RECHTEN 

Das Rechtsverhältnis zwischen der Helaba Invest Kapitalan-
lagegesellschaft mbH (nachfolgend „Gesellschaft“) und dem 
Anleger sowie die vorvertraglichen Beziehungen richten sich 
nach deutschem Recht. Der Sitz der Gesellschaft ist der Ge-
richtsstand für Klagen des Anlegers gehen die Gesellschaft 
aus dem Vertragsverhältnis. Anleger, die Verbraucher sind 
(siehe folgende Definition) und in einem anderen EU-Staat 
wohnen, können auch vor einem zuständigen Gericht an ih-
rem Wohnsitz Klage erheben. Die Vollstreckung von gericht-
lichen Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessordnung, 
ggf. dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die Ge-
sellschaft inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner 
Anerkennung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung.  
 
Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechts-
weg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, soweit 
ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für al-
ternative Streitbeilegung anstrengen. 

 
Die Gesellschaft und das Sondervermögen haben sich zur 
Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle verpflichtet.  
 
Bei Streitigkeiten können Verbraucher die „Ombudsstelle für 
Investmentfonds“ des BVI Bundesverband Investment und 
Asset Management e.V. als zuständige Verbraucherschlich-
tungsstelle anrufen. Die Gesellschaft und das Sondervermö-
gen nehmen an Streitbeilegungsverfahren vor dieser 
Schlichtungsstelle teil. 
 

 
 
Die Kontaktdaten der Ombudsstelle für Investmentfonds lau-
ten: 
 
Büro der Ombudsstelle des BVI 
Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 
Unter den Linden 42 
10117 Berlin 
Telefon: (030) 6449046-0 
Telefax: (030) 6449046-29 
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de 
Internet: www.ombudsstelle-investmentfonds.de 
 
Verbraucher sind natürliche Personen, die in das Sonderver-
mögen zu einem Zweck investieren, der überwiegend weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tä-
tigkeit zugerechnet werden kann, die also zu Privatzwecken 
handeln. 
 
Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streit-
beilegungsverfahren unberührt. 
 
Die E-Mail-Adresse der Gesellschaft lautet:  
info@helaba-invest.de.  
 

mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de
http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/
mailto:info@helaba-invest.de
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Dieser Verkaufsprospekt besteht aus einem „Allgemeinen 
Teil“ und einem „Besonderen Teil“. Im „Allgemeinen Teil“ 
werden allgemeine Regelungen zu dem/den in diesem Ver-
kaufsprospekt behandelten Sondervermögen bzw. Fonds 
getroffen. Im „Besonderen Teil“ werden darüber hinausge-
hende, davon abweichende oder spezifische Regelungen 
aufgeführt. 
 

ALLGEMEINER TEIL 

GRUNDLAGEN 

Das Sondervermögen 

Das Sondervermögen ist ein Organismus für gemeinsame 
Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsam-
melt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum 
Nutzen dieser Anleger zu investieren. Das Sondervermögen 
ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 
2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend 
„OGAW“) im Sinne des KAGB. Es wird von der Gesellschaft 
verwaltet. 
 
Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eige-
nen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger 
nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem 
KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert 
vom eigenen Vermögen in Form von Sondervermögen an. 
Der Geschäftszweck des Sondervermögens ist auf die Kapi-
talanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rah-
men einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei 
ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit 
und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der ge-
haltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen. In 
welche Vermögensgegenstände die Gesellschaft die Gelder 
der Anleger anlegen darf und welche Bestimmungen sie da-
bei zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den dazu-
gehörigen Verordnungen sowie dem Investmentsteuerge-
setz (nachfolgend „InvStG“) und den Anlagebedingungen, 
die das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der 
Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingungen umfassen ei-
nen Allgemeinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine 
Anlagebedingungen” bzw. „AAB“ und „Besondere Anlagebe-
dingungen” bzw. „BAB“). Anlagebedingungen für ein Publi-
kums-Investmentvermögen müssen vor deren Verwendung 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(„BaFin“) genehmigt werden. Das Sondervermögen gehört 
nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft. 
 

Verkaufsunterlagen und Offenlegung  

von Informationen 

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Anla-
gebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahres-
berichte sind kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich. Sie 
sind auch auf der Internetseite www.helaba-invest.de erhält-
lich. 
 
Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risi-
komanagements des Sondervermögens, die Risikomanage-
mentmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Ri-
siken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermö-
gensgegenständen sind in elektronischer oder schriftlicher 
Form ebenfalls bei der Gesellschaft erhältlich. 

 
Anlagebedingungen und deren Änderungen 

Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Ver-
kaufsprospekt abgedruckt. Die Anlagebedingungen können 
von der Gesellschaft geändert werden. Änderungen der An-
lagebedingungen bedürfen der Genehmigung durch die 
BaFin. Änderungen der Anlagegrundsätze des Sonderver-
mögens bedürfen zusätzlich der Genehmigung durch den 
Aufsichtsrat der Gesellschaft. 
 
Änderungen der Anlagegrundsätze des Sondervermögens 
sind nur unter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft 
den Anlegern anbietet, ihre Anteile entweder ohne weitere 
Kosten vor dem Inkrafttreten der Änderungen zurückzuneh-
men oder ihre Anteile gegen Anteile an Investmentvermögen 
mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos umzutau-
schen, sofern derartige Investmentvermögen von der Ge-
sellschaft oder einem anderen Unternehmen aus ihrem Kon-
zern verwaltet werden. 
 
Die vorgesehenen Änderungen werden im elektronischen 
Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder der Inter-
netseite www.helaba-invest.de bekannt gemacht. Betreffen 
die Änderungen Vergütungen und Aufwandserstattungen, 
die aus dem Sondervermögen entnommen werden dürfen, 
oder die Anlagegrundsätze des Sondervermögens oder we-
sentliche Anlegerrechte, werden die Anleger außerdem über 
ihre depotführenden Stellen durch ein Medium informiert, auf 
welchem Informationen für eine den Zwecken der Informati-
onen angemessene Dauer gespeichert, einsehbar und un-
verändert wiedergegeben werden, etwa in Papierform oder 
in elektronischer Form (sogenannter „dauerhafter Datenträ-
ger“). Diese Information umfasst die wesentlichen Inhalte 
der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, die Rechte 
der Anleger in Zusammenhang mit der Änderung sowie ei-
nen Hinweis darauf, wo und wie weitere Informationen er-
langt werden können. 
 
Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Änderungen von Regelungen zu den 
Vergütungen und Aufwendungserstattungen treten frühes-
tens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn 
nicht mit Zustimmung der BaFin ein früherer Zeitpunkt be-
stimmt wurde. Änderungen der bisherigen Anlagegrund-
sätze des Sondervermögens treten ebenfalls frühestens drei 
Monate nach Bekanntmachung in Kraft. 
 

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 

Firma, Rechtsform und Sitz 

Das Sondervermögen wird von der am 23. Mai 1991 gegrün-
deten Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz 
in Frankfurt verwaltet. 
 
Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im 
Sinne des KAGB in der Rechtsform einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH). 
 
Die Gesellschaft hat eine Erlaubnis als OGAW-Kapitalver-
waltungsgesellschaft nach dem KAGB. Die Gesellschaft 
durfte seit 1991 Wertpapier-Sondervermögen verwalten. 
Nach der Anpassung an das Investmentgesetz durfte die 
Gesellschaft seit 2004 Richtlinienkonforme Sondervermö-
gen, seit 2005 Gemischte Sondervermögen, seit 2008 Sons-
tige Sondervermögen, seit 2012 Sondervermögen mit 

http://www.helaba-invest.de/
http://www.helaba-invest.de/
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zusätzlichen Risiken (Hedgefonds), Dach-Sondervermögen 
mit zusätzlichen Risiken (Dach-Hedgefonds) sowie Immobi-
lien-Sondervermögen verwalten. Die BaFin hat der Gesell-
schaft 2014 eine Erlaubnis als AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft nach dem KAGB erteilt. 
 

Vorstand/Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 

Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel 

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrates und den Gesellschafterkreis 
sowie über die Höhe des gezeichneten und eingezahlten Ka-
pitals und zusätzlicher Eigenmittel finden Sie am Schluss 
des Allgemeinen Teiles des Verkaufsprospekts. 
 
Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich 
durch die Verwaltung von Investmentvermögen ergeben, die 
nicht der OGAW-Richtlinie entsprechen, sogenannte alter-
native Investmentvermögen (nachfolgend „AIF“), und auf be-
rufliche Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurück-
zuführen sind, abgedeckt durch Eigenmittel in Höhe von we-
nigstens 0,01 Prozent des Werts der Portfolios aller verwal-
teten AIF, wobei dieser Betrag jährlich überprüft und ange-
passt wird. Diese Eigenmittel sind von dem eingezahlten Ka-
pital umfasst 
 

VERWAHRSTELLE 

Angaben zur Verwahrstelle enthält der Besondere Teil die-
ses Verkaufsprospektes. 
 

RISIKOHINWEISE 

Allgemeines 

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an 
dem Sondervermögen sollten Anleger die nachfolgen-
den Risikohinweise zusammen mit den anderen in die-
sem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen sorg-
fältig lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung be-
rücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser 
Risiken kann für sich genommen oder zusammen mit 
anderen Umständen die Wertentwicklung des Sonder-
vermögens bzw. der im Sondervermögen gehaltenen 
Vermögensgegenstände nachteilig beeinflussen und 
sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken. 
 
Veräußert der Anleger Anteile an dem Sondervermögen 
zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Son-
dervermögen befindlichen Vermögensgegenstände ge-
genüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen 
sind, so erhält er das von ihm in das Sondervermögen 
investierte Kapital nicht oder nicht vollständig zurück. 
Der Anleger könnte sein in das Sondervermögen inves-
tiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren. Wert-
zuwächse können nicht garantiert werden. Das Risiko 
des Anlegers ist auf die angelegte Summe beschränkt. 
Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger inves-
tierte Kapital hinaus besteht nicht. 
 
Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Ver-
kaufsprospekts beschriebenen Risiken und Unsicher-
heiten kann die Wertentwicklung des Sondervermögens 
durch verschiedene weitere Risiken und Unsicherheiten 
beeinträchtigt werden, die derzeit nicht bekannt sind. 
Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden Risiken auf-
geführt werden, enthält weder eine Aussage über die 

Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch über das Aus-
maß oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner Risiken. 
 
 

Risiken einer Fondsanlage  

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer 
Anlage in einen OGAW typischerweise verbunden sind. 
Diese Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf 
das vom Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anle-
ger geplante Haltedauer der Anlage auswirken. 
 

Schwankung des Anteilwerts 

Der Anteilwert berechnet sich aus dem Wert des Sonderver-
mögens, geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelang-
ten Anteile. Der Wert des Sondervermögens entspricht da-
bei der Summe der Marktwerte aller Vermögensgegen-
stände im Sondervermögen abzüglich der Summe der 
Marktwerte aller Verbindlichkeiten des Sondervermögens. 
Der Anteilwert ist daher von dem Wert der im Sondervermö-
gen gehaltenen Vermögensgegenstände und der Höhe der 
Verbindlichkeiten des Sondervermögens abhängig. Sinkt 
der Wert dieser Vermögensgegenstände oder steigt der 
Wert der Verbindlichkeiten, so fällt der Anteilwert. 
 
Reduzierung des Fondsanteilswerts durch Zuführung 

aus dem Sondervermögen 

Zuführungen aus dem Sondervermögen reduzieren das 
Fondsvermögen über die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Fonds angefallenen und nicht zur Kostende-
ckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträge aus In-
vestmentanteilen, Entgelte aus Darlehens- und Pensionsge-
schäften sowie realisierte Veräußerungsgewinne und sons-
tige Erträge hinaus. Die Ausschüttung kann also auch dann 
erfolgen, wenn keine Gewinne generiert werden. 
 

Beeinflussung des individuellen Ergebnisses durch 

steuerliche Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von 
den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab 
und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzel-
fragen – insbesondere unter Berücksichtigung der individu-
ellen steuerlichen Situation – sollte sich der Anleger an sei-
nen persönlichen Steuerberater wenden. 
 

Änderung der Anlagepolitik oder  

der Anlagebedingungen 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmi-
gung der BaFin ändern. Dadurch können auch Rechte des 
Anlegers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch 
eine Änderung der Anlagebedingungen die Anlagepolitik des 
Sondervermögens ändern oder sie kann die dem Sonderver-
mögen zu belastenden Kosten erhöhen. Die Gesellschaft 
kann die Anlagepolitik zudem innerhalb des gesetzlich und 
vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Än-
derung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung 
durch die BaFin ändern. Hierdurch kann sich das mit dem 
Sondervermögen verbundene Risiko verändern. 
 
Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

Die Gesellschaft darf die Ausgabe und Rücknahme der An-
teile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, die eine Aussetzung unter 
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Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich er-
scheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände in diesem 
Sinne können z. B. sein: Schwierigkeiten bei der Bewertung 
von Vermögenswerten; schwerwiegende Liquiditätsprob-
leme (z. B. Nachschusspflichten im Wertpapierhandel, er-
hebliche Rücknahmen der Anleger), bei denen der Verkauf 
von Vermögenswerten des Sondervermögens durchgeführt 
werden muss und zu Liquiditätsproblemen für das Sonder-
vermögen führen könnte (z. B. große Abschläge beim Ver-
kauf von Vermögenswerten, erhebliche Verwässerungsef-
fekte); ein kritischer Cybervorfall, der das Sondervermögen, 
die Gesellschaft und/oder die Betriebsfähigkeit eines Dienst-
leisters der Gesellschaft beeinträchtigt; unvorhergesehene 
Marktschließungen; Handelsbeschränkungen; Schließung 
von Handelsplätzen; eine schwere finanzielle und/oder poli-
tische Krise; Aufdeckung erheblicher krimineller Aktivitäten; 
eine Naturkatastrophe. Daneben kann die BaFin nach Anhö-
rung der Gesellschaft anordnen, dass die Gesellschaft die 
Ausgabe und Rücknahme der Anteile auszusetzen oder wie-
deraufzunehmen hat, wenn Risiken für den Anlegerschutz 
oder Finanzstabilität bestehen, die bei vernünftiger und aus-
gewogener Betrachtung eine Aussetzung oder Wiederauf-
nahme der Ausgaben und Rücknahmen erforderlich ma-
chen. Der Anleger kann seine Anteile während dieses Zeit-
raums nicht zurückgeben. Neuanleger können während die-
ses Zeitraums keine Anteile erwerben. Auch im Fall einer 
Aussetzung der Anteilausgabe und -rücknahme kann der 
Anteil-wert sinken; z. B. wenn die Gesellschaft gezwungen 
ist, Vermögensgegenstände während der Aussetzung unter 
Verkehrswert zu veräußern. Der Anteilwert nach Wiederauf-
nahme der Anteilausgabe und -rücknahme kann niedriger 
liegen als derjenige vor der Aussetzung. Einer Aussetzung 
kann ohne erneute Wiederaufnahme der Ausgabe und 
Rücknahme der Anteile direkt eine Auflösung des Sonder-
vermögens folgen, z. B. wenn die Gesellschaft die Verwal-
tung des Sondervermögens kündigt, um den Fonds dann 
aufzulösen. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass 
er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann 
und dass ihm wesentliche Teile des investierten Kapitals für 
unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen oder insge-
samt verloren gehen.  
 

Auflösung des Sondervermögens 

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des 
Sondervermögens durch Bekanntmachung im Bundesan-
zeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahres-
bericht zu kündigen. Ab Bekanntmachung ihrer Kündigung 
ist die Gesellschaft verpflichtet, das Sondervermögen abzu-
wickeln und die Erlöse aus der Veräußerung der Vermö-
genswerte des Sondervermögens an die Anleger entspre-
chend dem Verhältnis ihrer Beteiligung zu verteilen. Endet 
das Verwaltungsrecht der Gesellschaft in anderen Fällen als 
durch Kündigung und Auflösung des Sondervermögens, bei-
spielsweise wenn das Insolvenzverfahren über das Vermö-
gen der Gesellschaft eröffnet wird, wickelt die Verwahrstelle 
das Sondervermögen ab. Für den Anleger besteht daher das 
Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht reali-
sieren kann. Wenn die Anteile an dem Sondervermögen 
nach Abwicklung aus dem Depot des Anlegers ausgebucht 
werden, kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet wer-
den. 

Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sonder-

vermögens auf ein anderes offenes Publikums-Invest-

mentvermögen (Verschmelzung) 

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegenstände 
des Sondervermögens auf einen anderen OGAW übertra-
gen. Der Anleger kann seine Anteile in diesem Fall (i) zu-
rückgeben, (ii) behalten mit der Folge, dass er Anleger des 
übernehmenden OGAW wird, (iii) oder gegen Anteile an ei-
nem offenen Publikums-Investmentvermögen mit vergleich-
baren Anlagegrundsätzen umtauschen, sofern die Gesell-
schaft oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen ein sol-
ches Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrund-
sätzen verwaltet. Dies gilt gleichermaßen, wenn die Gesell-
schaft sämtliche Vermögensgegenstände eines anderen of-
fenen Publikums-Investmentvermögen auf das Sonderver-
mögen überträgt. Der Anleger muss daher im Rahmen der 
Übertragung vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung 
treffen. Bei einer Rückgabe der Anteile können Ertragssteu-
ern anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in Anteile an 
einem Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlage-
grundsätzen kann der Anleger mit Steuern belastet werden, 
etwa, wenn der Wert der erhaltenen Anteile höher ist als der 
Wert der alten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung. 
 

Übertragung des Fonds auf eine  

andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Kapital-
verwaltungsgesellschaft übertragen. Der Fonds bleibt 
dadurch zwar unverändert, wie auch die Stellung des Anle-
gers. Der Anleger muss aber im Rahmen der Übertragung 
entscheiden, ob er die neue Kapitalverwaltungs-gesellschaft 
für ebenso geeignet hält wie die bisherige. Wenn er in den 
Fonds unter neuer Verwaltung nicht investiert bleiben 
möchte, muss er seine Anteile zurückgeben. Hierbei können 
Ertragssteuern anfallen.  
 
Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anlegers 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen 
gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des Son-
dervermögens kann fallen und zu Verlusten beim Anleger 
führen. Es bestehen keine Garantien der Gesellschaft oder 
Dritter hinsichtlich einer bestimmten Mindestzahlungszu-
sage bei Rückgabe oder eines bestimmten Anlageerfolgs 
des Sondervermögens. Anleger könnten einen niedrigeren 
als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Ein 
bei Erwerb von Anteilen entrichteter Ausgabeaufschlag bzw. 
ein bei Veräußerung von Anteilen entrichteter Rücknahme-
abschlag kann zudem, insbesondere bei nur kurzer Anlage-
dauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar aufzeh-
ren. 
 

Risiken aus dem Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch das KAGB und die Vertragsbe-
dingungen vorgegebenen Anlagegrundsätze und -grenzen, 
die für das Sondervermögen einen weiten Rahmen vorse-
hen, kann die Anlagepolitik darauf ausgerichtet sein, 
schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z.B. nur weni-
ger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. 
Die Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren 
kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber 
auch entsprechende Risiken (z.B. Marktenge, hohe 
Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) 
gegenüberstehen. Über den Inhalt der Anlagepolitik 
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informiert der Jahresbericht nachträglich für das abgelau-
fene Berichtsjahr. 
 

Wertveränderungsrisiken 

Dieses Risiko unterscheidet sich vom Risiko „Schwankun-
gen des Anteilwerts“ (s.o.), da es hier um die Wertverände-
rungen der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände 
geht und nicht um die Schwankung des Anteilwerts an sich. 
 
Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für 
Rechnung des Sondervermögens investiert, unterliegen Ri-
siken. So können Wertverluste auftreten, indem der Markt-
wert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Ein-
standspreis fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unter-
schiedlich entwickeln. 
 

Kapitalmarktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten 
hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte 
ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirt-
schaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmen-
bedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf 
die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer 
Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, 
Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der 
Kurs- und Marktwerte können auch auf Veränderungen der 
Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten 
zurückzuführen sein. 
 

Kursänderungsrisiko von Aktien 

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwan-
kungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. 
Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die 
Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens 
sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der 
Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die 
Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbeson-
dere bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen kürze-
ren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten 
Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe 
Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegun-
gen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, 
im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter 
Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und 
Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Marktpreis 
haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen. 
 

Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die 
Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau än-
dert, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers be-
steht. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum 
Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festver-
zinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so 
steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursent-
wicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festver-
zinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins ent-
spricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach 
(Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unter-
schiedlich stark aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kür-
zeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festver-
zinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzins-
liche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegen-
über in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche 

Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente 
besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Ta-
gen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können sich 
die Zinssätze verschiedener, auf die gleiche Währung lau-
tender zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer 
Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln. 
 

Risiko von negativen Habenzinsen 

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Sondervermögens 
bei der Verwahrstelle oder anderen Banken für Rechnung 
des Fonds an. Für diese Bankguthaben ist teilweise ein Zins-
satz vereinbart, der dem European Interbank Offered Rate 
(Euribor) abzüglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt 
der Euribor unter die vereinbarte Marge, so führt dies zu ne-
gativen Zinsen auf dem entsprechenden Konto. Abhängig 
von der Entwicklung der Zinspolitik der Europäischen Zent-
ralbank können sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige 
Bankguthaben eine negative Verzinsung erzielen. 
 

Kursänderungsrisiko von  

Wandel- und Optionsanleihen 

Wandel –und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die An-
leihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die 
Entwicklung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist 
daher abhängig von der Kursentwicklung der Aktie als Ba-
siswert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrunde lie-
genden Aktien können sich daher auch auf die Wertentwick-
lung der Wandel- und Optionsanleihe auswirken. Optionsan-
leihen, die dem Emittenten das Recht einräumen dem Anle-
ger statt der Rückzahlung eines Nominalbetrags eine im 
Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien anzudienen (Re-
verse Convertibles), sind in verstärktem Maße von dem ent-
sprechenden Aktienkurs abhängig. 
 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen Derivatge-
schäfte abschließen. Der Kauf und Verkauf von Optionen so-
wie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind 
mit folgenden Risiken verbunden: 
 
Durch die Verwendung von Derivaten können Verluste ent-
stehen, die nicht vorhersehbar sind und sogar die für das 
Derivatgeschäft eingesetzten Beträge überschreiten kön-
nen. 
 

• Kursänderungen des Basiswertes können den Wert ei-
nes Optionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. 
Vermindert sich der Wert und wird das Derivat hierdurch 
wertlos, kann die Gesellschaft gezwungen sein, die er-
worbenen Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertände-
rungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermö-
genswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Ver-
luste erleiden. 
 

• Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instru-
ment zu einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine 
Position in Derivaten kann dann unter Umständen nicht 
wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen) werden. 
 

• Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert 
des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als 
dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall 
ist. Das Verlustrisiko kann bei Abschluss des Geschäfts 
nicht bestimmbar sein. 
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• Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option 
nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte 
nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sonder-
vermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Ver-
kauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Son-
dervermögen zur Abnahme von Vermögenswerten zu 
einem höheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur 
Lieferung von Vermögenswerten zu einem niedrigeren 
als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Das Sonder-
vermögen erleidet dann einen Verlust in Höhe der Preis-
differenz minus der eingenommenen Optionsprämie. 

 

• Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Ge-
sellschaft für Rechnung des Sondervermögens ver-
pflichtet ist, die Differenz zwischen dem bei Abschluss 
zugrunde gelegten Kurs und dem Marktkurs zum Zeit-
punkt der Glattstellung bzw. Fälligkeit des Geschäftes 
zu tragen. Damit würde das Sondervermögen Verluste 
erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des 
Terminkontrakts nicht bestimmbar. 
 

• Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Ge-
gengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden. 
 

• Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über 
die künftige Entwicklung von zugrunde liegenden Ver-
mögensgegenständen, Zinssätzen, Kursen und Devi-
senmärkten können sich im Nachhinein als unrichtig er-
weisen. 
 

• Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermögensge-
genstände können zu einem an sich günstigen Zeit-
punkt nicht gekauft bzw. verkauft werden oder müssen 
zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft 
werden. 
 

• Durch die Verwendung von Derivaten können potenzi-
elle Verlust entstehen, die unter Umständen nicht vor-
hersehbar sind und sogar die Einschusszahlungen 
überschreiten können. 
 

• Bei außerbörsliche Geschäfte, sogenannten over-the-
counter (OTC)–Geschäfte, können folgende Risiken 
auftreten: 
 

• Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Ge-
sellschaft die für Rechnung des Sondervermögens am 
OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente schwer oder 
gar nicht veräußern kann. 
 

• Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) 
kann aufgrund der individuellen Vereinbarung schwie-
rig, nicht möglich bzw. mit erheblichen Kosten verbun-
den sein. 

 
Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt  

von Sicherheiten  

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte Sicherheiten. 
Derivate können im Wert steigen. Die erhaltenen Sicherhei-
ten könnten dann nicht mehr ausreichen, um den Liefe-
rungs- bzw. Rückübertragungsanspruch der Gesellschaft 
gegenüber dem Kontrahenten in voller Höhe abzudecken. 
Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in 
Staatsanleihen hoher Qualität oder in Geldmarktfonds mit 
kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem 

die Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. 
Staatsanleihen und Geldmarktfonds können sich negativ 
entwickeln. Bei Beendigung des Geschäfts könnten die an-
gelegten Sicherheiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar 
sein, obwohl sie von der Gesellschaft für das Sondervermö-
gen in der ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück ge-
währt werden müssen. Dann müsste das Sondervermögen 
die bei den Sicherheiten erlittenen Verluste tragen.  
 

Risiko bei Verbriefungspositionen ohne Selbstbehalt 

Das Sondervermögen darf Wertpapiere, die Forderungen 
verbriefen (Kreditverbriefungspositionen) und nach dem 1. 
Januar 2011 emittiert wurden, nur noch erwerben, wenn der 
Kreditgeber mindestens 5 Prozent des Volumens der Ver-
briefung als sogenannten Selbstbehalt zurückbehält und 
weitere Vorgaben einhält. Die Gesellschaft ist daher ver-
pflichtet, im Interesse der Anleger Maßnahmen zur Abhilfe 
einzuleiten, wenn sich Verbriefungen im Sondervermögen 
befinden, die diesen EU-Standards nicht entsprechen. Im 
Rahmen dieser Abhilfemaßnahmen könnte die Gesellschaft 
gezwungen sein, solche Verbriefungspositionen zu veräu-
ßern. Aufgrund rechtlicher Vorgaben für Banken, Fondsge-
sellschaften und Versicherungen besteht das Risiko, dass 
die Gesellschaft solche im Sondervermögen gehaltenen 
Verbriefungspositionen nicht oder nur mit starken Preisab-
schlägen bzw. mit großer Verzögerung verkaufen kann. 
 

Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermö-
gensgegenstände. Dies gilt auch für die im Sondervermögen 
gehaltenen Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate kann 
über dem Wertzuwachs des Sondervermögens liegen. 
 

Währungsrisiko 

Vermögenswerte des Sondervermögens können in einer an-
deren Währung als der Fondswährung angelegt sein. Das 
Sondervermögen erhält die Erträge, Rückzahlungen und Er-
löse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der 
Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so re-
duziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der 
Wert des Sondervermögens. 
 

Konzentrationsrisiko 

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermö-
gensgegenstände oder Märkte, dann ist das Sondervermö-
gen von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände 
oder Märkte besonders stark abhängig. 
 

Risiken im Zusammenhang mit der  

Investition in Investmentanteile 

Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermögen, 
die für das Sondervermögen erworben werden (sogenannte 
„Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risi-
ken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegen-
stände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Da 
die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhän-
gig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere 
Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlage-
strategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken 
kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegenei-
nander aufheben. Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht 
möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. 
Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit 
den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft 
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übereinstimmen. Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusam-
mensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt 
sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annah-
men oder Erwartungen, so kann sie gegebenenfalls erst 
deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zu-
rückgibt. 
 
Offene Investmentvermögen, an denen das Sondervermö-
gen Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rück-
nahme der Anteile beschränken oder aussetzen. Dann ist 
die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Ziel-
fonds zu veräußern, indem sie diese gegen Auszahlung des 
Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder 
Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. 
 

Risiken aus dem Anlagespektrum   

Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anlagebe-
dingungen vorgegebenen Anlagegrundsätze und -grenzen, 
die für den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann 
die tatsächliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, 
schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z. B. nur weni-
ger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. 
Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren 
kann mit Risiken (z. B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite 
innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) verbunden sein. 
Über den Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbe-
richt nachträglich für das abgelaufene Berichtsjahr. 
 
Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität 

des Sondervermögens und Risiken im Zusammenhang 

mit vermehrten Ausgaben  

oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko) 

Die Liquidität des Sondervermögens beeinträchtigende Risi-
ken können dazu führen, dass die Gesellschaft Verfahren 
aktiviert, mit denen die Gesellschaft bei Anteilrückgaben das 
Risiko einer Verwässerung für die im Sondervermögen ver-
bleibenden Anleger reduziert oder dass das Sondervermö-
gen seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend oder 
dauerhaft nicht nachkommen kann bzw. dass die Gesell-
schaft die Rückgabeverlangen von Anlegern vorübergehend 
oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger kann erhält 
gegebenenfalls bei der Rückgabe von Anteilen nur einen re-
duzierten Rücknahmepreis. Zudem kann der Anleger unter 
Umständen die von ihm geplante Haltedauer nicht realisie-
ren und ihm kann das investierte Kapital oder Teile hiervon 
für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die 
Verwirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Wert 
des Sondervermögens und damit der Anteilwert sinken, 
etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist, soweit gesetz-
lich zulässig, Vermögensgegenstände für das Sondervermö-
gen unter Verkehrswert zu veräußern. Ist die Gesellschaft 
nicht in der Lage, die Rückgabeverlangen der Anleger zu er-
füllen, kann dies außerdem zur Verlängerung der Rückgabe-
frist oder zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen sowie im Extremfall zur anschließenden Auflösung 
des Fonds führen. 
 

Beschränkung der Anteilrücknahme  

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile vorüberge-
hend und teilweise beschränken, wenn die Rückgabeverlan-
gen der Anleger an einem Abrechnungstag einen zuvor fest-
gelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabe-
verlangen aufgrund der Liquiditätssituation des Sonderver-
mögens nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger 

ausgeführt werden können. Wird der Schwellenwert erreicht, 
entscheidet die Gesellschaft in pflichtgemäßem Ermessen, 
ob sie an diesem Abrechnungstag die Rücknahme be-
schränkt. Entschließt sie sich zur Rücknahmebeschränkung, 
wird sie Anteile zu dem am Abrechnungstag geltenden 
Rücknahmepreis lediglich anteilig zurücknehmen; im Übri-
gen entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jedes 
Rücknahmeverlangen nur anteilig auf Basis einer von der 
Gesellschaft ermittelten Quote ausgeführt wird. Der nicht 
ausgeführte Teil der Order wird auch nicht zu einem späte-
ren Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt. Für den Anleger 
besteht daher das Risiko, dass seine Order zur Anteilrück-
gabe nur anteilig ausgeführt wird und er die noch offene 
Restorder erneut platzieren muss. Diese Maßnahme dient 
dem Anlegerschutz und ist im Vergleich zur Aussetzung der 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen als milderes Mittel 
anzusehen. 
 

Verlängerung der Rückgabefrist  

Die Gesellschaft kann die Rückgabefrist der Anleger bei Vor-
liegen bestimmter Ereignisse, bspw. unter angespannten 
Marktbedingungen verlängern. Angespannte Marktbedin-
gungen können z. B. sein: außergewöhnlich hohe Rückga-
ben der Anleger oder eine beschränkte Handelbarkeit be-
stimmte Vermögenswerte. Hat die Gesellschaft entschieden, 
die Rückgabefrist zu verlängern, besteht für den Anleger das 
Risiko, dass die Gesellschaft ihm die Rücknahme seiner An-
teile für einen von der Gesellschaft nach pflichtgemäßem Er-
messen festgelegten Zeitraum verweigert. Diese Maßnahme 
dient dem Anlegerschutz und ist im Vergleich zur Ausset-
zung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen als milde-
res Mittel anzusehen. 
 

Risiko aus der Anlage in Vermögensgegenstände 

Für das Sondervermögen dürfen auch Vermögensgegen-
stände erworben werden, die nicht an einer Börse zugelas-
sen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind. Diese Vermögensgegen-
stände können gegebenenfalls nur mit hohen Preisabschlä-
gen, zeitlicher Verzögerung oder gar nicht weiterveräußert 
werden. Auch an einer Börse zugelassene Vermögensge-
genstände können abhängig von der Marktlage, dem Volu-
men, dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten gegebe-
nenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen veräußert 
werden. Obwohl für das Sondervermögen nur Vermögens-
gegenstände erworben werden dürfen, die grundsätzlich je-
derzeit liquidiert werden können, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass diese zeitweise oder dauerhaft nur mit Verlust 
veräußert werden können. 
 

Risiko durch Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens 
Kredite aufnehmen. Kredite mit einer variablen Verzinsung 
können sich durch steigende Zinssätze negativ auf das 
Fondsvermögen auswirken. Muss die Gesellschaft einen 
Kredit zurückzahlen und kann ihn nicht durch eine An-
schlussfinanzierung oder im Sondervermögen vorhandene 
Liquidität ausgleichen, ist sie möglicherweise gezwungen, 
Vermögensgegenstände vorzeitig oder zu schlechteren 
Konditionen als geplant zu veräußern. 
 

Risiken durch vermehrte Ausgaben oder Rückgaben  

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem 
Sondervermögen Liquidität zu bzw. aus dem Sondervermö-
gen Liquidität ab. Die Zu- und Abflüsse können nach 
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Saldierung zu einem Nettozu- oder –abfluss der liquiden Mit-
tel des Sondervermögens führen. Dieser Nettozu- oder –ab-
fluss kann den Portfoliomanager veranlassen, Vermögens-
gegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch Trans-
aktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn 
durch die Zu- oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für 
das Sondervermögen vorgesehene Quote liquider Mittel 
über- bzw. unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden 
Transaktionskosten werden dem Sondervermögen belastet 
und können die Wertentwicklung des Sondervermögens be-
einträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich eine erhöhte Fondsli-
quidität belastend auf die Wertentwicklung des Sonderver-
mögens auswirken, wenn die Gesellschaft die Mittel nicht 
oder nicht zeitnah zu angemessenen Bedingungen anlegen 
kann. 
 
Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/Ländern 

Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen für das Son-
dervermögen insbesondere in bestimmten Regionen/Län-
dern getätigt werden. Aufgrund lokaler Feiertage in diesen 
Regionen/Ländern kann es zu Abweichungen zwischen den 
Handelstagen an Börsen dieser Regionen/Länder und Be-
wertungstagen des Sondervermögens kommen. Das Son-
dervermögen kann möglicherweise an einem Tag, der kein 
Bewertungstag ist, auf Marktentwicklungen in den Regio-
nen/Ländern nicht am selben Tag reagieren oder an einem 
Bewertungstag, der kein Handelstag in diesen Regio-
nen/Ländern ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. Hier-
durch kann das Sondervermögen gehindert sein, Vermö-
gensgegenstände in der erforderlichen Zeit zu veräußern. 
Dies kann die Fähigkeit des Sondervermögens nachteilig 
beeinflussen, Rückgabeverlangen oder sonstigen Zahlungs-
verpflichtungen nachzukommen. 
 

Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und  

Forderungsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für das 
Sondervermögen im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit 
einer anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben 
können. Dabei besteht das Risiko, dass der Vertragspartner 
seinen vereinbarten Verpflichtungen nicht mehr nachkom-
men kann. Dies kann die Wertentwicklung des Sonderver-
mögens beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf 
den Anteilwert und das vom Anleger investierte Kapital aus-
wirken. 
 

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken  

(außer zentrale Kontrahenten) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) 
oder eines Vertragspartners (nachfolgend „Kontrahent“), ge-
gen den das Sondervermögen Ansprüche hat, können für 
das Sondervermögen Verluste entstehen. Das Emittentenri-
siko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklun-
gen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen 
Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpa-
piers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpa-
piere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste 
durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei 
eines für Rechnung des Sondervermögens geschlossenen 
Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontra-
hentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung 
eines Sondervermögens geschlossen werden. 
 

Risiko durch zentrale Kontrahenten 

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt 
als zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte 
für das Sondervermögen ein, insbesondere in Geschäfte 
über derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als 
Käufer gegenüber dem Verkäufer und als Verkäufer gegen-
über dem Käufer tätig. Ein CCP sichert sich gegen das Ri-
siko, dass seine Geschäftspartner die vereinbarten Leistun-
gen nicht erbringen können, durch eine Reihe von Schutz-
mechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Verluste 
aus den eingegangen Geschäften auszugleichen (z.B. durch 
Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzmechanismen 
nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP seinerseits 
überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch Ansprüche der 
Gesellschaft für das Sondervermögen betroffen sein kön-
nen. Hierdurch können Verluste für das Sondervermögen 
entstehen. 
 

Operationelle und sonstige Risiken  

des Sondervermögens 

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispiels-
weise aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus 
menschlichem oder Systemversagen bei der Gesellschaft 
oder externen Dritten ergeben können. Diese Risiken kön-
nen die Wertentwicklung des Sondervermögens beeinträch-
tigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und 
auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken 
 

Risiken durch kriminelle Handlungen,  

Missstände oder Naturkatastrophen 

Das Sondervermögen kann Opfer von Betrug oder anderen 
kriminellen Handlungen werden. Es kann Verluste durch 
Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Drit-
ter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturka-
tastrophen oder Pandemien geschädigt werden. 
 

Politisches Risiko / Regulierungsrisiko 

Für das Sondervermögen dürfen Anlagen im Ausland getä-
tigt werden. Damit geht das Risiko nachteiliger internationa-
ler politischer Entwicklungen, Änderungen der Regierungs-
politik, der Besteuerung und anderer rechtlicher Entwicklun-
gen einher. 
 

Länder- oder Transferrisiko 

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner 
trotz Zahlungsfähigkeit auf Grund fehlender Transferfähig-
keit der Währung, fehlender Transferbereitschaft seines 
Sitzlandes oder aus ähnlichen Gründen Leistungen nicht 
fristgerecht oder überhaupt nicht erbringen kann. So können 
z.B. Zahlungen, auf die das Sondervermögen Anspruch hat, 
ausbleiben, oder in einer Währung erfolgen, die aufgrund 
von Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, 
oder in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der Schuld-
ner in einer anderen Währung, so unterliegt diese Position 
dem oben dargestellten Währungsrisiko. 
 

Rechtliche und politische Risiken 

Für das Sondervermögen dürfen Investitionen in Rechtsord-
nungen getätigt werden, in denen deutsches Recht keine 
Anwendung findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der 
Gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. Hieraus resultie-
rende Rechte und Pflichten der Gesellschaft für Rechnung 
des Sondervermögens können von denen in Deutschland 
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zum Nachteil des Sondervermögens bzw. des Anlegers ab-
weichen. Politische oder rechtliche Entwicklungen ein-
schließlich der Änderungen von rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in diesen Rechtsordnungen können von der Gesell-
schaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu Beschrän-
kungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener 
Vermögensgegenstände führen. Diese Folgen können auch 
entstehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Gesellschaft und/oder die Verwaltung des Sonderver-
mögens in Deutschland ändern. 
 

Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen,  

steuerliches Risiko 

Die steuerrechtlichen Ausführungen in diesem Verkaufs-
prospekt gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.  
 
Die Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften richten 
sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige 
Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen 
werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetz-
gebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwal-
tung nicht ändert. 
 

Schlüsselpersonenrisiko 

Fällt das Anlageergebnis des Sondervermögens in einem 
bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg 
möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Per-
sonen und damit den richtigen Entscheidungen des Mana-
gements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fonds-
managements kann sich jedoch verändern. Neue Entschei-
dungsträger können dann möglicherweise weniger erfolg-
reich agieren. 
 

Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbe-
sondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus 
Insolvenz oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers 
bzw. höherer Gewalt resultieren kann.  
 

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen  

(Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das 
Risiko, dass eine der Vertragsparteien verzögert oder nicht 
vereinbarungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht frist-
gerecht liefert. Dieses Abwicklungsrisiko besteht entspre-
chend auch beim Handel mit anderen Vermögensgegen-
ständen für das Sondervermögen. 
 

Risiko erhöhter Umsätze als Basiswert von 

strukturierten Produkten 

Das Sondervermögen kann Basiswert von strukturierten 
Sondervermögen und Zertifikaten sein. In einem solchen 
Falle kann es zu erhöhten Ausgaben und Rücknahmen von 
Anteilen kommen, wenn die Emittenten oder Sponsoren die-
ser Sondervermögen oder Zertifikate sich bei Marktbewe-
gungen oder Umsätzen durch den Erwerb oder die Rück-
gabe von Anteilen absichern wollen. Die Gesellschaft trifft 
nach Möglichkeit geeignete Maßnahmen, um zu verhindern, 
dass das Sondervermögen oder der Anleger durch ein sol-
ches Vorgehen beeinträchtigt werden. 
 

Nachhaltigkeitsrisiken 

Nachhaltigkeitsrisiken können Ereignisse oder Bedingungen 
in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-
rung sein, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell we-
sentliche negative Auswirkungen auf den Wert des Sonder-
vermögens haben, bzw. die Wertentwicklung des Sonder-
vermögens negativ beeinflussen können. Sie können die be-
kannten Risikoarten wie beispielsweise das Markt-, Regulie-
rungs- oder Liquiditätsrisiko oder eine Kombination verschie-
dener Risikoarten verstärken und/oder zu einer Konzentra-
tion von Risiken führen. Bei Investments in Vermögensge-
genstände mit geringeren oder ohne Anforderungen an 
Nachhaltigkeitsaspekte kann es zu einer höheren Wahr-
scheinlichkeit der Verwirklichung von insbesondere Klage-, 
Regulierungs-, oder Reputationsrisiken kommen. Auch hier-
durch kann die Wertentwicklung des Sondervermögens ne-
gativ beeinflusst werden. Die Prüfung von Nachhaltigkeitsri-
siken ist Teil des integrierten Investitionsprozesses des Port-
foliomanagements des Sondervermögens. Darüber hinaus 
erfolgt eine fortlaufende Analyse der mit den Anlageent-
scheidungen des Portfoliomanagements verbundenen 
Nachhaltigkeitsrisiken durch das Risikomanagement der 
Gesellschaft.  
 
ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, 
DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH 
ERREICHT WERDEN. 
 

SONDERVERMÖGEN 

Anlagepolitik und Anlagegrundsätze 

Angaben zur Anlagepolitik und den Anlagegrundsätzen des 
Sondervermögens finden sich im Besonderen Teil dieses 
Verkaufsprospektes. 
 

Vermögensgegenstände 

Der Allgemeine Teil des Verkaufsprospektes enthält die für 
das Sondervermögen allgemein erwerbbaren Vermögens-
gegenstände und allgemein geltende Anlagegrenzen. Im 
Besonderen Teil des Verkaufsprospektes werden darüber 
hinausgehende und/oder spezifische Regelungen für das 
Sondervermögen aufgeführt. Die Gesellschaft darf dir dort 
aufgeführten Vermögensgegenstände innerhalb der insbe-
sondere in den Abschnitten „Anlagegrenzen für Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von Derivaten 
sowie Bankguthaben“ sowie „Investmentanteile und deren 
Anlagegrenzen“ dargestellten Anlagegrenzen erwerben. 
Einzelheiten zu diesen Vermögensgegenständen und den 
hierfür geltenden Anlagegrenzen sind nachfolgend darge-
stellt. 
 

Wertpapiere 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens 
Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten erwerben, 
 
1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union („EU“) oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum („EWR“) zum Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, 
 
2. wenn sie ausschließlich an einer Börse außerhalb 
der Mitgliedstaaten der EU oder außerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den EWR zum Handel 
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zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sofern die BaFin die Wahl dieser Börse oder dieses or-
ganisierten Marktes zugelassen hat. 
 
Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen erworben werden, 
wenn nach ihren Ausgabebedingungen die Zulassung an 
oder Einbeziehung in eine der unter 1. und 2. genannten 
Börsen oder organisierten Märkte beantragt werden muss, 
und die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jah-
res nach Ausgabe erfolgt. 
 
Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch 
 

• Anteile an geschlossenen Investmentvermögen in Ver-
trags- oder Gesellschaftsform, die einer Kontrolle durch 
die Anteilseigner unterliegen (sog. Unternehmenskon-
trolle), d.h. die Anteilseigner müssen Stimmrechte in 
Bezug auf wesentliche Entscheidungen haben, sowie 
das Recht die Anlagepolitik mittels angemessener Me-
chanismen zu kontrollieren.  Das Investmentvermögen 
muss zudem von einem Rechtsträger verwaltet werden, 
der den Vorschriften für den Anlegerschutz unterliegt, 
es sei denn das Investmentvermögen ist in Gesell-
schaftsform aufgelegt und die Tätigkeit der Vermögens-
verwaltung wird nicht von einem anderen Rechtsträger 
wahrgenommen. 
 

• Finanzinstrumente, die durch andere Vermögenswerte 
besichert oder an die Entwicklung anderer Vermögens-
werte gekoppelt sind. Soweit in solche Finanzinstru-
mente Komponenten von Derivaten eingebettet sind, 
gelten weitere Anforderungen, damit die Gesellschaft 
diese als Wertpapiere erwerben darf. 

 
Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden Voraussetzun-
gen erworben werden: 
 

• Der potentielle Verlust, der dem Sondervermögen ent-
stehen kann, darf den Kaufpreis des Wertpapiers nicht 
übersteigen. Eine Nachschusspflicht darf nicht beste-
hen. 

• Eine mangelnde Liquidität des vom Sondervermögen 
erworbenen Wertpapiers darf nicht dazu führen, dass 
das Sondervermögen den gesetzlichen Vorgaben über 
die Rücknahme von Anteilen nicht mehr nachkommen 
kann. Dies gilt unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Möglichkeit, in besonderen Fällen die Anteilrücknahme 
aussetzen zu können (vgl. den Abschnitt „Anteile – Aus-
gabe und Rücknahme von Anteilen sowie – Aussetzung 
der Anteilrücknahme“). 
 

• Eine verlässliche Bewertung des Wertpapiers durch 
exakte, verlässliche und gängige Preise muss verfügbar 
sein; diese müssen entweder Marktpreise sein oder von 
einem Bewertungssystem gestellt worden sein, das von 
dem Emittenten des Wertpapiers unabhängig ist. 
 

• Über das Wertpapier müssen angemessene Informatio-
nen verfügbar sein, in Form von regelmäßigen, exakten 
und umfassenden Informationen des Marktes über das 
Wertpapier oder ein gegebenenfalls dazugehöriges, 
d.h. in dem Wertpapier verbrieftes Portfolio. 
 

• Das Wertpapier ist handelbar. 
 

• Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang mit den 
Anlagezielen bzw. der Anlagestrategie des Sonderver-
mögens. 
 

• Die Risiken des Wertpapiers werden durch das Risiko-
management des Sondervermögens in angemessener 
Weise erfasst. 
 

• Wertpapiere dürfen zudem in folgender Form erworben 
werden: 
 

• Aktien, die dem Sondervermögen bei einer Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln zustehen. 
 

• Wertpapiere, die in Ausübung von zum Sondervermö-
gen gehörenden Bezugsrechten erworben werden. 

 
Als Wertpapiere in diesem Sinn dürfen für das Sonderver-
mögen auch Bezugsrechte erworben werden, sofern sich die 
Wertpapiere, aus denen die Bezugsrechte herrühren, im 
Sondervermögen befinden können. 
 

Geldmarktinstrumente 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens 
in Geldmarktinstrumente investieren, die üblicherweise auf 
dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie in verzinsliche 
Wertpapiere, die alternativ 
 

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das Sondervermögen 
eine Laufzeit oder Restlaufzeit von höchstens 397 Ta-
gen haben. 
 

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das Sondervermögen 
eine Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die länger als 397 
Tage ist, deren Verzinsung aber nach den Emissions-
bedingungen regelmäßig, mindestens einmal in 397 Ta-
gen marktgerecht angepasst werden muss. 
 

• deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren 
entspricht, die das Kriterium der Restlaufzeit oder das 
der Zinsanpassung erfüllen. 

Für das Sondervermögen dürfen Geldmarktinstrumente er-
worben werden, wenn sie 
 
1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, 
 
2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mit-
gliedstaaten der EU oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den EWR zum Handel zugelassen 
oder in einem dieser Staaten an einem organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die 
BaFin die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes zugelas-
sen hat, 
 
3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermögen 
des Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder 
einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines Mitglied-
staats der EU, der Europäischen Zentralbank oder der Euro-
päischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern die-
ser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundes-
staates oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen 
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Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU ange-
hört, begeben oder garantiert werden, 
 
4. von einem Unternehmen begeben werden, dessen 
Wertpapiere auf den unter den Nummern 1 und 2 bezeich-
neten Märkten gehandelt werden, 
 
5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert 
werden, das nach dem Recht der EU festgelegten Kriterien 
einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das 
Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der BaFin 
denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, un-
terliegt und diese einhält, oder 
 
6. von anderen Emittenten begeben werden und es 
sich bei dem jeweiligen Emittenten 
 
a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 
mindestens 10 Millionen Euro handelt, das seinen Jahresab-
schluss nach der Europäischen Richtlinie über den Jahres-
abschluss von Kapitalgesellschaften erstellt und veröffent-
licht, oder 
 
b) um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb einer 
eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassen-
den Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser 
Gruppe zuständig ist, oder 
 
c) um einen Rechtsträger handelt, der Geldmarktin-
strumente emittiert, die durch Verbindlichkeiten unterlegt 
sind, durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kre-
ditlinie. Dies sind Produkte, bei denen Kreditforderungen von 
Banken in Wertpapieren verbrieft werden (sogenannte Asset 
Backed Securities). 
 
Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen nur er-
worben werden, wenn sie liquide sind und sich ihr Wert je-
derzeit genau bestimmten lässt. Liquide sind Geldmarktin-
strumente, die sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit be-
grenzten Kosten veräußern lassen. Hierbei ist die Verpflich-
tung der Gesellschaft zu berücksichtigen, Anteile am Son-
dervermögen auf Verlangen der Anleger zurückzunehmen 
und hierfür in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstru-
mente entsprechend kurzfristig veräußern zu können. Für 
die Geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes und ver-
lässliches Bewertungssystem existieren, das die Ermittlung 
des Nettobestandswerts des Geldmarktinstruments ermög-
licht und auf Marktdaten basiert oder Bewertungsmodellen 
(einschließlich Systemen, die auf fortgeführten Anschaf-
fungskosten beruhen). Das Merkmal der Liquidität gilt für 
Geldmarktinstrumente als erfüllt, wenn diese an einem orga-
nisierten Markt innerhalb des EWR zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind oder an einem organisierten Markt au-
ßerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen 
hat. Dies gilt nicht, wenn der Gesellschaft Hinweise vorlie-
gen, die gegen die hinreichende Liquidität der Geldmarktin-
strumente sprechen. 
 
Für Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert 
oder an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen 
sind (siehe oben unter Nr. 3 bis 6), muss zudem die Emis-
sion oder der Emittent dieser Instrumente Vorschriften über 
den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegen.  So müssen 
für diese Geldmarktinstrumente angemessene Informatio-
nen vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit den 
Instrumenten verbundenen Kreditrisiken ermöglichen und 

die Geldmarktinstrumente müssen frei übertragbar sein.  Die 
Kreditrisiken können etwa durch eine Kreditwürdigkeitsprü-
fung einer Rating-Agentur bewertet werden. 
 
Für diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin die folgen-
den Anforderungen, es sei denn, sie sind von der Europäi-
schen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaa-
tes der EU begeben oder garantiert worden: 
 

• Werden sie von folgenden (oben unter Nr. 3 genannten) 
Einrichtungen begeben oder garantiert: 
- der EU, 
- dem Bund, 
- einem Sondervermögen des Bundes, 
- einem Land, 
- einem anderen Mitgliedstaat, 
- einer anderen zentralstaatlichen Gebietskörper-

schaft, 
- der Europäischen Investitionsbank, 
- einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundes-

staat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates, 
- einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrich-

tung, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU an-
gehört, 

müssen angemessene Informationen über die Emission 
bzw. das Emissionsprogramm oder über die rechtliche 
und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emis-
sion des Geldmarktinstruments vorliegen. 

 

• Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten Kredit-
institut begeben oder garantiert (s.o. unter Nr. 5), so 
müssen angemessene Informationen über die Emission 
bzw. das Emissionsprogramm oder über die rechtliche 
und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emis-
sion des Geldmarktinstruments vorliegen, die in regel-
mäßigen Abständen und bei signifikanten Begebenhei-
ten aktualisiert werden. Zudem müssen über die Emis-
sion bzw. das Emissionsprogramm Daten (z.B. Statisti-
ken) vorliegen, die eine angemessene Bewertung der 
mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken ermöglichen. 

 

• Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, das au-
ßerhalb des EWR Aufsichtsbestimmungen unterliegt, 
die nach Ansicht der BaFin den Anforderungen inner-
halb des EWR an ein Kreditinstitut gleichwertig sind, so 
ist eine der folgenden Voraussetzungen zu erfüllen: 
- Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in einem zur 

sogenannten Zehnergruppe (Zusammenschluss 
der wichtigsten führenden Industrieländer – G10) 
gehörenden Mitgliedstaat der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(nachfolgend „OECD“). 
 

- Das Kreditinstitut verfügt mindestens über ein Ra-
ting mit einer Benotung, die als sogenanntes „In-
vestment-Grade“ qualifiziert. Als „Investment-
Grade“ bezeichnet man eine Benotung mit „BBB“ 
bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwür-
digkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. 
 

- Mittels einer eingehenden Analyse des Emittenten 
kann nachgewiesen werden, dass die für das Kre-
ditinstitut geltenden Aufsichtsbestimmungen min-
destens so streng sind wie die des Rechts der EU. 
 

• Für die übrigen Geldmarktinstrumente, die nicht an ei-
ner Börse notiert oder einem geregelten Markt zum 
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Handel zugelassen sind (siehe oben unter Nr. 4 und 6 
sowie die übrigen unter Nr. 3 genannten), müssen an-
gemessene Informationen über die Emission bzw. das 
Emissionsprogramm sowie über die rechtliche und fi-
nanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des 
Geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmäßigen 
Abständen und bei signifikanten Begebenheiten aktua-
lisiert und durch qualifizierte, vom Emittenten weisungs-
unabhängige Dritte, geprüft werden. Zudem müssen 
über die Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten 
(z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene Be-
wertung der mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken 
ermöglichen. 

 
Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens 
nur Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens 
zwölf Monaten haben. 
 
Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinstituten mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zu führen. Sie 
können auch bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittstaat 
unterhalten werden, dessen Aufsichtsbestimmungen nach 
Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der EU gleich-
wertig sind. 
 

Sonstige Vermögensgegenstände und  

deren Anlagegrenzen 

Bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens darf 
die Gesellschaft insgesamt in folgende sonstige Vermögens-
gegenstände anlegen: 
 

• Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer Börse zu-
gelassen oder an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind, jedoch 
grundsätzlich die Kriterien für Wertpapiere erfüllen. Ab-
weichend von den gehandelten bzw. zugelassenen 
Wertpapieren muss die verlässliche Bewertung für 
diese Wertpapiere in Form einer in regelmäßigen Ab-
ständen durchgeführten Bewertung verfügbar sein, die 
aus Informationen des Emittenten oder aus einer kom-
petenten Finanzanalyse abgeleitet wird. Angemessene 
Information über das nicht zugelassene bzw. nicht ein-
bezogene Wertpapier oder gegebenenfalls das zugehö-
rige, d.h. in dem Wertpapier verbriefte Portfolio muss in 
Form einer regelmäßigen und exakten Information für 
den Fonds verfügbar sein. 
 

• Geldmarktinstrumente von Emittenten, die nicht den 
oben genannten Anforderungen genügen, wenn sie li-
quide sind und sich ihr Wert jederzeit genau bestimmten 
lässt. Liquide sind Geldmarktinstrumente, die sich inner-
halb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten ver-
äußern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesell-
schaft zu berücksichtigen, Anteile am Sondervermögen 
auf Verlangen der Anleger zurückzunehmen und hierfür 
in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstrumente ent-
sprechend kurzfristig veräußern zu können. Für die 
Geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes und 
verlässliches Bewertungssystem existieren, das die Er-
mittlung des Nettobestandswerts des Geldmarktinstru-
ments ermöglicht und auf Marktdaten basiert oder auf 
Bewertungsmodellen (einschließlich Systeme, die auf 
fortführen Anschaffungskostenberuhen). Das Merkmal 

der Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente erfüllt, wenn 
diese an einem organisierten Markt innerhalb des EWR 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder an ei-
nem organisierten Markt außerhalb des EWR zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin 
die Wahl dieses Marktes zugelassen hat. 
 

• Aktien aus Neuemissionen, wenn nach deren Ausgabe-
bedingungen 
- deren Zulassung an einer Börse in einem Mitglied-

staat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den EWR zum Handel oder 
deren Zulassung an einem organisierten Markt 
oder deren Einbeziehung in diesen in einem Mit-
gliedstaat der EU oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den EWR zu beantra-
gen ist, oder 

- deren Zulassung an einer Börse zum Handel oder 
deren Zulassung an einem organisierten Markt 
oder die Einbeziehung in diesen außerhalb der Mit-
gliedstaaten der EU oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR 
zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser Börse 
oder dieses organisierten Marktes von der BaFin 
zugelassen ist, sofern die Zulassung oder Einbezie-
hung innerhalb eines Jahres nach der Ausgabe er-
folgt.  

 

• Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für das 
Sondervermögen mindestens zweimal abgetreten wer-
den können und von einer der folgenden Einrichtungen 
gewährt wurden: 
 
a) dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, 

einem Land, der EU oder einem Mitgliedstaat der 
OECD, 
 

b) einer anderen inländischen Gebietskörperschaft 
oder einer Regionalregierung oder örtlichen Ge-
bietskörperschaft eines anderen Mitgliedstaats der 
EU oder eines anderen Vertragsstaats des Abkom-
mens über den EWR, sofern die Forderung nach 
der Verordnung über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in derselben 
Weise behandelt werden kann wie eine Forderung 
an den Zentralstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die 
Regionalregierung oder die Gebietskörperschaft 
ansässig ist, 

 
c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten des öf-

fentlichen Rechts mit Sitz im Inland oder in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den EWR, 

 
d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben ha-

ben, die an einem organisierten Markt innerhalb 
des EWR zum Handel zugelassen sind oder die an 
einem sonstigen geregelten Markt, der die wesent-
lichen Anforderungen an geregelte Märkte im Sinne 
der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente in 
der jeweils geltenden Fassung erfüllt, zum Handel 
zugelassen sind, oder 

 
e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe 

a) bis c) bezeichneten Stellen die Gewährleistung 
für die Verzinsung und Rückzahlung übernommen 
hat. 
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Anlagegrenzen für Wertpapiere und  

Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von  

Derivaten sowie Bankguthaben 

Allgemeine Anlagegrenzen 
 
Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent 
des Wertes des Sondervermögens anlegen. Dabei darf der 
Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
dieser Emittenten (Schuldner) 40 Prozent des Sondervermö-
gens nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft 
lediglich jeweils 5 Prozent des Wertes des Sondervermö-
gens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben 
Emittenten angelegen. In Pension genommene Wertpapiere 
werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. Die Emitten-
ten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch 
dann im Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichti-
gen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente mittelbar über andere im Fonds enthalte-
nen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt 
sind, erworben werden. 
 
Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des 
Sondervermögens in Bankguthaben bei je einem Kreditinsti-
tut anlegen. 
 
Anlagegrenze für Schuldverschreibungen mit besonderer 
Deckungsmasse 
 
Die Gesellschaft darf je Emittent bis zu 25 Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens anlegen in  
 
a) Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie 
Schuldverschreibungen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den EWR vor dem 8. Juli 2022 
ausgegeben hat. Voraussetzung ist, dass die mit den 
Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel so angelegt 
werden, dass sie die Verbindlichkeiten der Schuldverschrei-
bungen über deren ganze Laufzeit decken und vorranging 
für die Rückzahlungen und die Zinsen bestimmt sind, wenn 
der Emittent der Schuldverschreibungen ausfällt.  
 
b) gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 3 
Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2019/2162 über die Emission 
gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Auf-
sicht über gedeckte Schuldverschreibungen, die nach dem 
7. Juli 2022 begeben wurden.  
 
Sofern in solche Schuldverschreibungen nach den Buchsta-
ben a) und b) desselben Emittenten mehr als 5 Prozent des 
Wertes des Sondervermögens angelegt werden, darf der 
Gesamtwert solcher Schuldverschreibungen 80 Prozent des 
Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. In Pension 
genommenen Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze 
angerechnet. 
 
Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten 
 
In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geld-
marktinstrumente besonderer nationaler und supranationa-
ler öffentlicher Emittenten darf die Gesellschaft jeweils bis zu 
35 Prozent des Wertes des Sondervermögens anlegen. Zu 

diesen öffentlichen Emittenten zählen der Bund, die Bundes-
länder, Mitgliedstaaten der EU oder deren Gebietskörper-
schaften, Drittstaaten sowie supranationale öffentliche Ein-
richtungen denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat ange-
hört. 
 
Kombination von Anlagegrenzen 
 
Die Gesellschaft darf höchstens 20 Prozent des Wertes des 
Sondervermögens in eine Kombination der folgenden Ver-
mögensgegenstände anlegen: 
 

• von ein und derselben Einrichtung begebene Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente, 
 

• Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. Bankguthaben, 

•  

• Anrechnungsbeträge für das Kontrahentenrisiko der mit 
dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte in Deriva-
ten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften. 

 
Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberührt. 
 
Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten 
 
Die Beträge von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
eines Emittenten, die auf die vorstehend genannten Gren-
zen angerechnet werden, können durch den Einsatz von 
marktgegenläufigen Derivaten reduziert werden, welche 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben Emitten-
ten zum Basiswert haben. Für Rechnung des Sondervermö-
gens dürfen also über die vorgenannten Grenzen hinaus 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente eines Emittenten 
erworben werden, wenn das dadurch gesteigerte Emitten-
tenrisiko durch Absicherungsgeschäfte wieder gesenkt wird. 
 

Investmentanteile und deren Anlagegrenzen 

Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Son-
dervermögens in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese 
offene in- und ausländische Investmentvermögen sind. 
 
Die Zielfonds dürfen nach ihren Anlagebedingungen oder ih-
rer Satzung höchstens bis zu 10 Prozent in Anteile an ande-
ren offenen Investmentvermögen investieren. Für Anteile an 
AIF gelten darüber hinaus folgende Anforderungen: 
 

• Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften zugelas-
sen worden sein, die ihn einer wirksamen öffentlichen 
Aufsicht zum Schutz der Anleger unterstellen, und es 
muss eine ausreichende Gewähr für eine befriedigende 
Zusammenarbeit zwischen der BaFin und der Aufsichts-
behörde des Zielfonds bestehen. 
 

• Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwertig zu 
dem Schutzniveau eines Anlegers in einem inländi-
schen OGAW sein, insbesondere im Hinblick auf Tren-
nung von Verwaltung und Verwahrung der Vermögens-
gegenstände, für die Kreditaufnahme und -gewährung 
sowie für Leerverkäufe von Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten. 
 

• Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds muss Gegenstand 
von Jahres- und Halbjahresberichten sein und den An-
legern erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und 
die Verbindlichkeiten sowie die Erträge und die Trans-
aktionen im Berichtszeitraum zu bilden. 
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• Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds sein, bei dem 
die Anzahl der Anteile nicht zahlenmäßig begrenzt ist 
und die Anleger ein Recht zur Rückgabe der Anteile ha-
ben. 
 

In Anteile an einem einzigen Zielfonds dürfen nur bis zu 20 
Prozent des Wertes des Sondervermögens angelegt wer-
den. In AIF dürfen insgesamt nur bis zu 30 Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens angelegt werden. Die Gesell-
schaft darf für Rechnung des Sondervermögens nicht mehr 
als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds er-
werben. 
 

Derivate 

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den Kurs-
schwankungen oder den Preiserwartungen anderer Vermö-
gensgegenstände („Basiswert“) abhängt. Die nachfolgenden 
Ausführungen beziehen sich sowohl auf Derivate als auch 
auf Finanzinstrumente mit derivativer Komponente (nachfol-
gend zusammen „Derivate“). 
 
Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko 
des Sondervermögens höchstens verdoppeln („Marktrisiko-
grenze“). Marktrisiko ist das Verlustrisiko, das aus Schwan-
kungen beim Marktwert von im Sondervermögen gehaltenen 
Vermögensgegenständen resultiert, die auf Veränderungen 
von variablen Preisen bzw. Kursen des Marktes wie Zinssät-
zen, Wechselkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen oder auf 
Veränderungen bei der Bonität eines Emittenten zurückzu-
führen sind. Die Gesellschaft hat die Marktrisikogrenze lau-
fend einzuhalten. Die Auslastung der Marktrisikogrenze hat 
sie täglich nach gesetzlichen Vorgaben zu ermitteln; diese 
ergeben sich aus der Verordnung über Risikomanagement 
und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpa-
pier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermö-
gen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (nachfolgend „Deri-
vateverordnung“). 
 
Weitere Angaben zum Einsatz von Derivaten für das Son-
dervermögen enthält der Besondere Teil dieses Verkaufs-
prospektes. 
 
Terminkontrakte 
 
Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt 
verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeit-
punkt, dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes, eine bestimmte Menge eines bestimmten 
Basiswerts zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen 
bzw. zu verkaufen. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens im Rahmen der Anlagegrundsätze Ter-
minkontrakte auf für das Sondervermögen erwerbbare Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente, Zinssätze, Wechsel-
kurse oder Währungen sowie auf Qualifizierte Finanzindices 
abschließen. 
 
Optionsgeschäfte 
 
Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten gegen Ent-
gelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt wird, während 
einer bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums zu einem von vornherein vereinbarten Preis (Basis-
preis) die Lieferung oder die Abnahme von Vermögensge-
genständen oder die Zahlung eines Differenzbetrags zu 

verlangen, oder auch entsprechende Optionsrechte zu er-
werben. 
 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens 
im Rahmen der Anlagegrundsätze Kaufoptionen und Ver-
kaufsoptionen kaufen und verkaufen sowie mit Options-
scheinen handeln. Die Optionsgeschäfte müssen sich auf 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Zinssätze, Wech-
selkurse oder Währungen sowie auf Finanzindizes bezie-
hen, die hinreichend diversifiziert sind, eine adäquate Be-
zugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich be-
ziehen, sowie in angemessener Weise veröffentlicht werden. 
Die Optionen oder Optionsscheine müssen eine Ausübung 
während der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit 
vorsehen. Zudem muss der Optionswert zum Ausübungs-
zeitpunkt linear von der positiven oder negativen Differenz 
zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts abhän-
gen und null werden, wenn die Differenz das andere Vorzei-
chen hat. 
 
Swaps 
 
Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft 
zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen 
den Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Gesell-
schaft darf für Rechnung des Sondervermögens im Rahmen 
der Anlagegrundsätze Zinsswaps, Währungsswaps, Zins-
Währungsswaps und Varianzswaps abschließen. 
 
Swaptions 
 
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das 
Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hin-
sichtlich der Konditionen genau spezifizierten Swap einzu-
treten. Im Übrigen gelten die im Zusammenhang mit Opti-
onsgeschäften dargestellten Grundsätze. Die Gesellschaft 
darf für Rechnung des Sondervermögens nur solche Swap-
tions abschließen, die sich aus den oben beschriebenen Op-
tionen und Swaps zusammensetzen. 
 
Credit Default Swaps 
 
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermögli-
chen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu 
übertragen. Im Gegenzug zur Übernahme des Kreditausfall-
risikos zahlt der Verkäufer des Risikos eine Prämie an sei-
nen Vertragspartner. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu 
Swaps entsprechend. 
 
In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente 
 
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Sondervermögens 
die vorstehend beschriebenen Finanzinstrumente auch er-
werben, wenn diese in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei 
können die Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Gegen-
stand haben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten 
sein (z. B. Optionsanleihen). Die Aussagen zu Chancen und 
Risiken gelten für solche verbrieften Finanzinstrumente ent-
sprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass das Verlustrisiko 
bei verbrieften Finanzinstrumenten auf den Wert des Wert-
papiers beschränkt ist. 
 
OTC-Derivatgeschäfte 
 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens 
sowohl Derivatgeschäfte tätigen, die an einer Börse zum 
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Handel zugelassen oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, als auch 
außerbörsliche Geschäfte, sogenannte over-the-counter 
(OTC)–Geschäfte. Derivatgeschäfte, die nicht zum Handel 
an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kreditinstituten oder 
Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis standardisier-
ter Rahmenverträge tätigen. Bei außerbörslich gehandelten 
Derivaten wird das Kontrahentenrisiko bezüglich eines Ver-
tragspartners auf 5 Prozent des Wertes des Sondervermö-
gens beschränkt. Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den EWR oder einem Dritt-
staat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so darf das Kon-
trahentenrisiko bis zu 10 Prozent des Wertes des Sonder-
vermögens betragen. Außerbörslich gehandelte Derivatge-
schäfte, die mit einer zentralen Clearingstelle einer Börse 
oder eines anderen organisierten Marktes als Vertrags-
partner abgeschlossen werden, werden auf die Kontrahen-
tengrenzen nicht angerechnet, wenn die Derivate einer täg-
lichen Bewertung zu Marktkursen mit täglichem Margin-Aus-
gleich unterliegen. Ansprüche des Sondervermögens gegen 
einen Zwischenhändler sind jedoch auf die Grenzen anzu-
rechnen, auch wenn das Derivat an einer Börse oder an ei-
nem anderen organisierten Markt gehandelt wird. 
 
Weitere Angaben zum Einsatz von Derivaten für das 
Sondervermögen enthält der Besondere Teil dieses Ver-
kaufsprospektes. 
 

SICHERHEITSSTRATEGIE 

Im Rahmen von Derivategeschäften nimmt die Gesellschaft 
für Rechnung des Sondervermögens Sicherheiten entge-
gen. Die Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallrisiko des 
Vertragspartners dieser Geschäfte ganz oder teilweise zu 
reduzieren 
 

Arten der zulässigen Sicherheiten 

Im Rahmen des Abschlusses von OTC-Derivate-Geschäften 
nimmt die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens 
Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu das 
Ausfallrisiko des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz 
oder teilweise zu reduzieren. 
 
Die Gesellschaft akzeptiert folgende Vermögensgegen-
stände als Sicherheiten für das Sondervermögen  
 

• Bankguthaben in Euro 
 

• Wertpapiersicherheiten und Geldmarktinstrumente in 
Euro, insbesondere Staatsanleihen von Ausstellern aus 
der Europäischen Union, bis zu 10 Jahre Laufzeit mit 
einem Mindestrating von AA- (Fitch) oder AA- (S&P) 
oder Aa3 (Moody’s)  sowie Unternehmensanleihen in 
Euro mit einem Mindestrating von AA- (Fitch) oder AA- 
(S&P) oder Aa3 (Moody’s) 

 
Sofern die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermö-
gens Sicherheiten von Ihrem Kontrahenten erhält, werden 
die nachstehenden Kriterien erfüllt: 
 

Die gestellten Sicherheiten 
 

• müssen aus Vermögensgegenständen bestehen, die 
für das Investmentvermögen nach Maßgabe des Kapi-
talanlagegesetzbuches erworben werden dürfen, 
 

• müssen hochliquide sein; Vermögensgegenstände, die 
keine Barmittel sind, gelten als hochliquide, wenn sie 
kurzfristig und nahe dem der Bewertung zugrunde ge-
legten Preis veräußert werden können und an einem li-
quiden Markt mit transparenten Preisfeststellungen ge-
handelt werden, 
 

• müssen einer zumindest börsentäglichen Bewertung 
unterliegen, 
 

• müssen von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität 
ausgegeben werden und weitere Haircuts müssen vor-
genommen werden, sofern nicht die höchste Bonität 
vorliegt und die Preise volatil sind, 

• dürfen nicht von einem Emittenten ausgegeben werden, 
der Vertragspartner selbst oder ein konzernangehöriges 
Unternehmen im Sinne des § 290 des Handelsgesetz-
buchs ist, 
 

• müssen in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten 
angemessen risikodiversifiziert sein, dürfen keinen we-
sentlichen operationellen Risiken oder Rechtsrisiken im 
Hinblick auf ihre Verwaltung und Verwahrung unterlie-
gen, 

 

• müssen bei einer Verwahrstelle verwahrt werden, die 
der wirksamen öffentlichen Aufsicht unterliegt und vom 
Sicherungsgeber unabhängig ist oder vor einem Ausfall 
eines Beteiligten rechtlich geschützt sein, sofern sie 
nicht übertragen wurden, 

 

• müssen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft ohne 
Zustimmung des Sicherungsgebers überprüft werden 
können, 

 

• müssen für das Investmentvermögen unverzüglich ver-
wertet werden können und 

 

• müssen rechtlichen Vorkehrungen für den Fall der In-
solvenz des Sicherungsgebers unterliegen. 
 

Eine angemessene Risikodiversifizierung bedeutet: Der 
Wert der von einem Kontrahenten gestellten Sicherheiten 
desselben Emittenten darf 20 Prozent des Wertes des In-
vestmentvermögens nicht übersteigen. Stellen mehrere 
Kontrahenten Sicherheiten, sind die Werte der Sicherheiten 
desselben Emittenten zu aggregieren; ihr Gesamtwert darf 
20 Prozent des Wertes des Investmentvermögens nicht 
übersteigen. Abweichend davon liegt eine angemessene 
Diversifizierung im Hinblick auf die Emittenten Konzentration 
auch dann vor, wenn es sich bei den zugunsten eines In-
vestmentvermögens gestellten Sicherheiten ausschließlich 
um Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente handelt, die be-
geben oder garantiert werden vom Bund, von einem Land, 
von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder von den Gebietskörperschaften dieses 
Vertragsstaats, von einem Drittstaat oder von einer interna-
tionalen Organisation, der der Bund, ein anderer Mitglied-
staat der Europäischen Union oder ein anderer Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
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Wirtschaftsraum angehört. Die gestellten Sicherheiten müs-
sen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente umfassen, die 
im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissio-
nen begeben worden sind, wobei der Wert der im Rahmen 
derselben Emission begebenen Wertpapiere oder Geld-
marktinstrumente 30 Prozent des Wertes des Investment-
vermögens nicht überschreiten darf.  
 

Umfang der Besicherung 

Derivategeschäfte müssen in einem Umfang besichert sein, 
der sicherstellt, dass der Anrechnungsbetrag für das Ausfall-
risiko des jeweiligen Vertragspartners fünf Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens nicht überschreitet. Ist der Ver-
tragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in Mitgliedstaat der EU 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den EWR oder in einem Drittstaat, in dem gleichwertige Auf-
sichtsbestimmungen gelten, so darf der Anrechnungsbetrag 
für das Ausfallrisiko zehn Prozent des Wertes des Sonder-
vermögens betragen. 
 

Sicherheitenbewertung und Strategie für Abschläge 

der Bewertung (Haircut-Strategie) 

Sofern die Gesellschaft im Rahmen von OTC-Derivate-Ge-
schäften die von einem Kontrahenten gestellten Sicherhei-
ten auf das Kontrahentenrisiko reduzierend anrechnen 
sollte, werden die gestellten Sicherheiten mit einem prozen-
tualer Abschlag vom jeweils aktuellen Marktwert in die Er-
mittlung des Anrechnungsbetrages für das jeweilige Kontra-
hentenrisikos einfließen (Haircut). Haircuts werden mit den 
Kontrahenten unter Zugrundelegung der von der Gesell-
schaft erstellten Haircut-Strategie vereinbart.  
 
Die Hair-Cut Strategie der Gesellschaft kategorisiert sicher-
heitenfähige Vermögensgegenstände nach Arten der Si-
cherheiten sowie nach den Aspekten Adressenausfallrisiko, 
Marktpreisrisiko (Volatilität). Je höher das Adressen- 
und/oder Marktpreisrisiko, umso höher sind die jeweiligen 
Hair-Cuts.  
 
Die Haircut-Strategie wird von der Gesellschaft im Bedarfs-
fall überprüft und falls erforderlich angepasst. 
 

Anlage von Barsicherheiten 

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen auf 
Sperrkonten bei der Verwahrstelle des Sondervermögens 
oder mit ihrer Zustimmung bei einem anderen Kreditinstitut 
gehalten werden. Die Wiederanlage darf nur in Staatsanlei-
hen von hoher Qualität oder in Geldmarktfonds mit kurzer 
Laufzeitstruktur erfolgen.  
 

Verwahrung von Wertpapieren als Sicherheit 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Sondervermögens 
im Rahmen von Derivategeschäften Wertpapiere als Sicher-
heit entgegen nehmen. Wenn diese Wertpapiere als Sicher-
heiten übertragen wurden, müssen sie bei der Verwahrstelle 
verwahrt werden. Hat die Gesellschaft die Wertpapiere im 
Rahmen von Derivategeschäften als Sicherheit verpfändet 
erhalten, können sie auch bei einer anderen Stelle verwahrt 
werden. Eine Wiederverwendung der Wertpapiere ist nicht 
zulässig.  
 

KREDITAUFNAHME 

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaftli-
che Rechnung der Anleger ist bis zu 10 Prozent des Wertes 
des Sondervermögens zulässig, sofern die Bedingungen der 
Kreditaufnahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der 
Kreditaufnahme zustimmt. 
 

BEWERTUNG 

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung 

An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt 
gehandelte Vermögensgegenstände 
 
Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zu-
gelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugs-
rechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfüg-
baren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung 
gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt 
„Besondere Regeln für die Bewertung  
einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angege-
ben. 
 
Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten ge-
handelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegen-
stände ohne handelbaren Kurs 
 
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen 
zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein 
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen 
Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung 
nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichti-
gung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, so-
fern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die 
Bewertung  
einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angege-
ben. 
 

Besondere Regeln für die Bewertung  

einzelner Vermögensgegenstände 

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindar-
lehen 
 
Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht 
zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem an-
deren organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers 
und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuld-
scheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldver-
schreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten 
Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen ver-
gleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Ver-
zinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Ab-
schlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. 
 
Optionsrechte und Terminkontrakte 
 
Die zu dem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte 
und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Opti-
onsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten 
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verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewer-
tung gewährleistet, bewertet. 
 
Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus 
für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkon-
trakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten 
Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag 
festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste 
zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. 
 
Bankguthaben, Festgelder, Anteile an Investmentvermögen 
und Darlehen 
 
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zu-
züglich zugeflossener Zinsen bewertet. 
 
Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das 
Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der 
Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.  
 
Anteile an Investmentvermögen (Anteile an Zielfonds) wer-
den grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknah-
mepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelba-
ren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. 
Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an 
Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewer-
tet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Be-
wertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten angemessen ist. 
 
Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist 
der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Ver-
mögensgegenstände maßgebend. 
 
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegen-
stände 
 
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegen-
stände werden unter Zugrundelegung des Nachmittags-Fi-
xings der Reuters AG um 16.00 Uhr (Londoner Zeit / UTC) 
der Währung des Vortages in Euro umgerechnet. 
 

Teilinvestmentvermögen 

Das Sondervermögen ist nicht Teilinvestmentvermögen ei-
ner Umbrella-Konstruktion. 
 

ANTEILE 

Die Rechte der Anleger werden ausschließlich in Globalur-
kunden verbrieft. Diese Globalurkunden werden bei einer 
Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anle-
gers auf Auslieferung einzelner Anteile besteht nicht. Der Er-
werb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die 
Anteile lauten auf den Inhaber.  
 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

Ausgabe von Anteilen 
 
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht 
beschränkt. Die Anteile können bei den von der Gesellschaft 
autorisierten depotführenden Stellen erworben werden. Da-
bei ist der Erwerb über die Vermittlung Dritter möglich, hier-
bei können zusätzliche Kosten entstehen.  
 
Die Anteile werden von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis 
ausgegeben, der dem Nettoinventarwert pro Anteil 

(„Anteilwert“) zuzüglich eines Ausgabeaufschlags ent-
spricht. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von 
Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 
 
Rücknahme von Anteilen 
 
Die Anleger können unabhängig von der Mindestanlages-
umme unter Einhaltung einer Rückgabefrist von grundsätz-
lich 0 Tagen die Rücknahme ihrer Anteile verlangen, sofern 
die Gesellschaft die Rückgabefrist nicht verlängert (siehe 
Abschnitt „Verlängerung der Rückgabefrist“) oder die An-
teilrücknahme nicht beschränkt (siehe Abschnitt „Beschrän-
kung der Rücknahme“) und/oder die Ausgabe und Rück-
nahme vorübergehend ausgesetzt hat (siehe Abschnitt 
„Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“). 
Die Rückgabe ist gegenüber der depotführenden Stelle zu 
erklären und kann nicht widerrufen werden. Die Rücknahme 
erfolgt zu dem am Abrechnungstag geltenden Rücknahme-
preis, der dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert – gege-
benenfalls abzüglich eines Rücknahmeabschlages – ent-
spricht. Maßgeblich für den Rücknahmepreis ist also nicht 
der Zeitpunkt der Rückgabeerklärung, sondern der Abrech-
nungstag nach Ablauf der Rückgabefrist. Die Rücknahme 
kann auch durch die Vermittlung Dritter erfolgen, hierbei 
können zusätzliche Kosten entstehen. 
 

Verlängerung der Rücknahmefrist 

Die Gesellschaft kann die Rückgabefrist der Anleger unter 
Berücksichtigung der Liquidität der Vermögenswerte und im 
besten Interesse der Anleger und/oder unter angespannten 
Marktbedingungen verlängern. Angespannte Marktbedin-
gungen in diesem Sinne sind z. B. außergewöhnlich hohe 
Rückgabeverlangen der Anleger oder eine beschränkte 
Handelbarkeit bestimmter Vermögenswerte. Der Verlänge-
rungszeitraum umfasst den Zeitraum zwischen dem Eingang 
der Rückgabeerklärung und dem Abrechnungstag nach Ab-
lauf der verlängerten Rückgabefrist. Den konkreten Verlän-
gerungszeitraum kann die Gesellschaft unter sorgfältiger 
Abwägung der Marktbedingungen im eigenen Ermessen be-
stimmen, wobei dieser maximal 5 Wertermittlungstage be-
trägt. Die Aktivierung der verlängerten Rückgabefrist dient 
dem Anlegerschutz und ist im Vergleich zur Aussetzung der 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen als milderes Mittel 
anzusehen. Die Möglichkeit zur Aussetzung der Ausgabe 
und Rücknahme bleibt unberührt. 
 
Hat die Gesellschaft entschieden, die Rückgabefrist zu ver-
längern, überprüft sie die Notwendigkeit der Verlängerung 
für jeden Wertermittlungstag aufs Neue. Dabei steht es im 
Ermessen der Gesellschaft, ob sie die bestehende Rück-
gabefrist jeweils um eine statische Frist (d. h. der Verlänge-
rungszeitraum ist für alle Rücknahmen an allen folgenden 
Wertermittlungstagen gleich) oder um eine Maximalfrist ver-
längert (d. h. der Verlängerungszeitraum kann für alle Rück-
nahmen an allen folgenden Wertermittlungstagen gleich sein 
oder auch verkürzt werden). Die Gesellschaft kann sich aber 
auch dafür entscheiden, dass die verlängerte Rückgabefrist 
für alle Rücknahmen an allen folgenden Wertermittlungsta-
gen an einem bestimmten Datum (Stichtag) endet. 
  
Die Gesellschaft kann eine bereits ausgesprochene Fristver-
längerung nochmals verlängern, wenn die angespannten 
Marktbedingungen über die ursprünglich festgelegte Maxi-
malfrist hinaus fortdauern. Die Gesellschaft kann aber auch 
eine bereits ausgesprochene Fristverlängerung verkürzen, 
wenn sich die Liquiditätssituation des Fonds verbessert hat.  
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Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Ver-
längerung der Rückgabefrist sowie deren Aufhebung oder 
Verkürzung unverzüglich auf ihrer Internetseite. 
 
Die Verlängerung der Rückgabefrist hat weder Auswirkun-
gen auf die Rücknahmehäufigkeit des Sondervermögens (d. 
h. die Termine, zu denen eine Rückgabe erklärt werden 
kann,) noch auf die Berechnung des Nettoinventarwertes 
des Sondervermögens und den Anteilwert. Die Gesellschaft 
ist verpflichtet, die Anteile zu dem am Abrechnungstag gel-
tenden Rücknahmepreis zurückzunehmen, der dem am je-
weiligen Abrechnungstag ermittelten Anteilwert – gegebe-
nenfalls abzüglich eines Rücknahmeabschlags – entspricht. 
Maßgeblich für den Rücknahmepreis ist nicht der Zeitpunkt 
der Rückgabeerklärung, sondern der Abrechnungstag nach 
Ablauf der verlängerten Rückgabefrist. Die Rücknahme 
kann auch durch die Vermittlung Dritter erfolgen, hierbei 
können zusätzliche Kosten entstehen. 
  

Beschränkung der Anteilrücknahme 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorüber-
gehend (d. h. für insgesamt bis zu 15 aufeinanderfolgende 
Arbeitstage) und teilweise beschränken, wenn die Rücknah-
meverlangen der Anleger an einem Abrechnungstag einen 
Schwellenwert von 10% Prozent des Nettoinventarwertes 
erreichen. Wird der Schwellenwert erreicht, entscheidet die 
Gesellschaft im pflichtgemäßen Ermessen, ob sie an diesem 
Abrechnungstag die Rücknahme beschränkt. Die Entschei-
dung zur Beschränkung der Rücknahme kann getroffen wer-
den, wenn die Rücknahmeverlangen aufgrund der Liquidi-
tätssituation des Sondervermögens nicht mehr im Interesse 
der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können. 
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn sich die Liqui-
dität der Vermögenswerte des Sondervermögens aufgrund 
politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse an den 
Märkten verschlechtert und damit nicht mehr ausreicht, um 
die Rücknahmeverlangen an dem Abrechnungstag vollstän-
dig zu bedienen, oder aufgrund der Anlegerstruktur des Son-
dervermögens Rücknahmen in erheblichen Umfang zu Li-
quiditätsproblemen führen. Die Rücknahmebeschränkung 
dient dem Anlegerschutz und ist im Vergleich zur Ausset-
zung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen als milde-
res Mittel anzusehen. Die Möglichkeit zur Aussetzung der 
Ausgabe und Rücknahme bleibt unberührt. 
 
Hat die Gesellschaft entschieden, die Rücknahme zu be-
schränken, wird sie Anteile zu dem am Abrechnungstag gel-
tenden Rücknahmepreis lediglich anteilig zurücknehmen. 
Der Rücknahmepreis entspricht dem am jeweiligen Abrech-
nungstag ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich 
eines Rücknahmeabschlags. Die Rücknahme kann auch 
durch die Vermittlung Dritter erfolgen, hierbei können zu-
sätzliche Kosten entstehen. 
 
Am Tag der Aktivierung der Beschränkung müssen die 
Rücknahmeaufträge aller Anleger anteilig mindestens in 
Höhe des Schwellenwertes ausgeführt werden. Im Übrigen 
entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jede 
Rücknahmeorder nur anteilig auf Basis einer von der Gesell-
schaft zu ermittelnden Quote ausgeführt wird. Die Gesell-
schaft legt die Quote im Interesse der Anleger auf Basis der 
verfügbaren Liquidität und des Gesamtordervolumens für 
den jeweiligen Abrechnungstag fest. Der Umfang der verfüg-
baren Liquidität hängt wesentlich vom aktuellen Marktumfeld 
ab. Die Quote legt fest, zu welchem prozentualen Anteil die 

Rücknahmeverlangen an dem Abrechnungstag ausgezahlt 
werden. Der nicht ausgeführte Teil der Order (Restorder) 
wird von der Gesellschaft auch nicht zu einem späteren Zeit-
punkt ausgeführt, sondern verfällt (Pro-Rata-Ansatz mit Ver-
fall der Restorder). 
  
Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Be-
schränkung der Rücknahme der Anteile sowie deren Aufhe-
bung unverzüglich auf ihrer Internetseite. 
 

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme 

Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der Anlegergleichbe-
handlung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass sich kein 
Anleger durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits 
bekannten Anteilwerten Vorteile verschaffen kann. Sie setzt 
deshalb einen täglichen Orderannahmeschluss fest. Die Ab-
rechnung von Ausgabe- und Rücknahmeorders, die bis zum 
Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle eingehen, er-
folgt spätestens an dem auf den Eingang der Order folgen-
den Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann er-
mittelten Anteilwert. Orders, die nach dem Annahmeschluss 
bei der Verwahrstelle eingehen, werden erst am übernächs-
ten Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann er-
mittelten Anteilwert abgerechnet. Ausschlaggebend ist hier-
bei der Eingang der Order bei der Verwahrstelle. Sofern 
Rückgabefristen zur Anwendung kommen oder die An-
teilrücknahme ausgesetzt ist, werden Orders erst an dem 
Wertermittlungstag, der auf den Ablauf der Rückgabefrist 
bzw. die Wiederaufnahme der Anteilrücknahme folgt (=Ab-
rechnungstag), zu dem dann ermittelten Anteilwert abge-
rechnet. Sofern die Anteilausgabe ausgesetzt ist, werden 
Orders erst an dem Wertermittlungstag, der auf die Wieder-
aufnahme der Anteilausgabe folgt (=Abrechnungstag) zu 
dem dann ermittelten Anteilwert abgerechnet. Darüber hin-
aus können Dritte die Anteilausgabe bzw. -rücknahme ver-
mitteln, z. B. die depotführende Stelle des Anlegers. Dabei 
kann es zu längeren Abrechnungszeiten kommen. Auf die 
unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten der depotfüh-
renden Stellen hat die Gesellschaft keinen Einfluss. 
 
Der Orderannahmeschluss für dieses Sondervermögen ist 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.helaba-in-
vest.de veröffentlicht. Er kann von der Gesellschaft jederzeit 
geändert werden. 
 
 

Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme  

von Anteilen 

Die Gesellschaft kann die Ausgabe und Rücknahme der An-
teile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichti-
gung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen las-
sen. Solche außergewöhnlichen Umstände liegen etwa vor, 
wenn  

• eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere 
des Sondervermögens gehandelt wird, außerplanmäßig 
geschlossen ist oder der Handel beschränkt ist, 

• wenn die Vermögensgegenstände des Sondervermö-
gens nicht bewertet werden können, 

• schwerwiegende Liquiditätsprobleme des Sonderver-
mögens auftreten (z. B. infolge erhöhter Rücknahmen), 
bei denen der Verkauf von Vermögenswerten des Son-
dervermögens durchgeführt werden muss und dies zu 
weiteren Liquiditätsproblemen für das Sondervermögen 
führen könnte (z. B. infolge großer Abschläge beim 
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Verkauf von Vermögenswerten, Auslösen von zusätzli-
chen Transaktionskosten),  

• ein kritischer Cybervorfall eintritt, der sich auf das Son-
dervermögen und/oder die Gesellschaft auswirkt 
und/oder die Betriebsfähigkeit von Dienstleistern der 
Gesellschaft beeinträchtigt;  

• eine schwere finanzielle und/oder politische Krise vor-
liegt,  

• sich erhebliche kriminelle Aktivitäten realisieren,  

• eine Naturkatastrophe vorliegt. 

 
Daneben kann die BaFin anordnen, dass die Gesellschaft 
die Ausgabe und Rücknahme der Anteile auszusetzen oder 
wiederaufzunehmen hat wenn Risiken für den Anleger-
schutz oder die Finanzstabilität bestehen, die bei vernünfti-
ger und ausgewogener Betrachtung eine Aussetzung oder 
Wiederaufnahme der Ausgabe und Rücknahme der Anteile 
erforderlich machen.. 
 
Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann 
zu dem dann gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreis aus-
zugeben bzw. zurückzunehmen oder umzutauschen, wenn 
sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen aller 
Anleger, Vermögensgegenstände des Sondervermögens 
veräußert hat. Einer vorübergehenden Aussetzung kann 
ohne erneute Wiederaufnahme der Ausgabe und Rück-
nahme der Anteile direkt eine Auflösung des Sondervermö-
gens folgen (siehe hierzu den Abschnitt „Auflösung, Übertra-
gung und Verschmelzung des Sondervermögens). 
 
Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter www.helaba-invest.de über 
die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Ausgabe und 
Rücknahme der Anteile. Außerdem werden die Anleger über 
ihre depotführenden Stellen per dauerhaftem Datenträger, 
etwa in Papierform oder elektronischer Form informiert. 
 

Liquiditätsmanagement 

Die Gesellschaft hat für das Sondervermögen schriftliche 
Grundsätze und Verfahren festgelegt, die es ihr ermögli-
chen, die Liquiditätsrisiken des Sondervermögens zu über-
wachen und zu gewährleisten, dass sich das Liquiditätsprofil 
der Anlagen des Sondervermögens mit den zugrundeliegen-
den Verbindlichkeiten des Sondervermögens deckt. Die 
Grundsätze und Verfahren umfassen: 
 

• Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die 
sich auf Ebene des Sondervermögens oder der Vermö-
gensgegenstände ergeben können. Sie nimmt dabei 
eine Einschätzung der Liquidität der im Sondervermö-
gen gehaltenen Vermögensgegenstände in Relation 
zum der im Sondervermögen vor und legt hierfür eine 
Liquiditätsquote fest. Die Beurteilung der Liquidität be-
inhaltet beispielsweise eine Analyse des Handelsvolu-
mens, der Komplexität des Vermögensgegenstandes, 
die Anzahl der Handelstage, die zur Veräußerung des 
jeweiligen Vermögensgegenstandes benötigt werden, 
ohne Einfluss auf den Marktpreis zu nehmen. Die Ge-
sellschaft überwacht hierbei auch die Anlagen in Ziel-
fonds und deren Rücknahmegrundsätze und daraus re-
sultierende etwaige Auswirkungen auf die Liquidität des 
der im Sondervermögens. 
 

• Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die 
sich durch erhöhtes Verlangen der Anleger nach 

Anteilrücknahme ergeben können. Hierbei bildet sie 
sich Erwartungen über Nettomittelveränderungen unter 
Berücksichtigung von verfügbaren Informationen über 
die Anlegerstruktur und Erfahrungswerten aus histori-
schen Nettomittelveränderungen. Sie berücksichtigt die 
Auswirkungen von Großabrufrisiken und anderen Risi-
ken (z. B. Reputationsrisiken). 
 

• Die Gesellschaft hat für das Sondervermögen adäquate 
Limits für die Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie überwacht 
die Einhaltung dieser Limits und hat Verfahren bei einer 
Überschreitung oder möglichen Überschreitung der Li-
mits festgelegt. 
 

• Die von der Gesellschaft eingerichteten Verfahren ge-
währleisten eine Konsistenz zwischen Liquiditätsquote, 
den Liquiditätsrisikolimits und den zu erwarteten Netto-
mittelveränderungen. 
 

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze regelmäßig 
und aktualisiert sie entsprechend. 
 
Die Gesellschaft führt regelmäßig, mindestens einmal jähr-
lich, Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken 
des Sondervermögens bewerten kann. Die Gesellschaft 
führt die Stresstests auf der Grundlage zuverlässiger und ak-
tueller quantitativer oder, falls dies nicht angemessen ist, 
qualitativer Informationen durch. Hierbei werden Anlagestra-
tegie, Rücknahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fris-
ten, innerhalb derer die Vermögensgegenstände veräußert 
werden können, sowie Informationen in Bezug auf allgemei-
nes Anlegerverhalten, Marktentwicklungen und weitere In-
formationen einbezogen. Die Stresstests simulieren gegebe-
nenfalls mangelnde Liquidität der Vermögenswerte im Son-
dervermögen sowie in Anzahl und Umfang atypische Verlan-
gen auf Anteilrücknahmen. Sie decken Marktrisiken und de-
ren Auswirkungen ab, einschließlich Nachschussforderun-
gen, Anforderungen der Besicherung oder Kreditlinien. Sie 
tragen Bewertungssensitivitäten unter Stressbedingungen 
Rechnung. Sie werden unter Berücksichtigung der Anlage-
strategie, des Liquiditätsprofils, der Anlegerart und der Rück-
nahmegrundsätze des Sondervermögens in einer der Art 
des Sondervermögens angemessenen Häufigkeit durchge-
führt. 
 
Die Ausgabe- und Rückgaberechte unter normalen und au-
ßergewöhnlichen Umständen sowie die Beschränkung der 
Anteilrücknahme, die Verlängerung der Rückgabefrist oder 
die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme sind im Ab-
schnitt „Anteile – Ausgabe und Rücknahme von Anteilen – 
Beschränkung der Anteilrücknahme, Verlängerung der 
Rückgabefrist bzw. Aussetzung der Ausgaben und Rück-
nahmen“ dargestellt. Die hiermit verbunden Risiken sind un-
ter „Risikohinweise – Risiko der Fondsanlage – Beschrän-
kung der Rücknahme, Verlängerung der Rückgabefrist bzw. 
Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme der Anteile“ so-
wie „– Risiko der eingeschränkten Liquidität des Fonds (Li-
quiditätsrisiko)“ erläutert. 
 

Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 

Sofern für dieses Sondervermögen Anteilklassen gebildet 
werden können, werden diese im Besonderen Teil dieses 
Verkaufsprospektes dargestellt. Die Bildung von Anteilklas-
sen zur Abspaltung illiquider Vermögenswerte (siehe Ab-
schnitt „Abspaltung illiquider Anlagen“) ist daneben immer 
zulässig.  
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Die Gesellschaft hat die Anleger des Sondervermögens fair 
zu behandeln. Sie darf im Rahmen der Steuerung des Liqui-
ditätsrisikos und der Rücknahme von Anteilen die Interessen 
eines Anlegers oder einer Gruppe von Anlegern nicht über 
die Interessen eines anderen Anlegers oder einer anderen 
Anlegergruppe stellen. 
 

Abspaltung illiquider Anlagen 

Die Gesellschaft darf im Interesse der Anleger bestimmte il-
liquide Vermögenswerte vom Sondervermögen abspalten, 
um das Sondervermögen weiterhin liquide zu halten. Die Ab-
spaltung betrifft solche Vermögenswerte, deren wirtschaftli-
che oder rechtliche Merkmale sich aufgrund außergewöhnli-
cher Umstände erheblich verändert haben oder aufgrund au-
ßergewöhnlicher Umstände unsicher geworden sind, bei-
spielsweise durch erhebliche Bewertungsunsicherheiten 
und/oder weil ein bestimmter Teil des Portfolios des Sonder-
vermögens illiquide geworden ist, für den es keinen aktiven 
Markt gibt und/oder der Handel verboten ist (z. B. aufgrund 
von Sanktionen) und/oder für den eine faire Bewertung vo-
rübergehend nicht möglich ist. Solch außergewöhnliche Um-
stände können auch durch kriminelle Aktivitäten, Finanzkrise 
oder Krieg entstehen. 
  
Entscheidet sich die Gesellschaft für die Abspaltung illiqui-
der Vermögenswerte des Sondervermögens, liegt es in ih-
rem Ermessen im besten Interesse des Sondervermögens 
und seiner Anleger festzulegen, die illiquiden Vermögens-
werte innerhalb der bestehenden Sondervermögensstruktur 
durch buchmäßige Trennung zu belassen oder sie physisch 
von der bestehenden Sondervermögensstruktur zu trennen. 
  
Belässt die Gesellschaft die illiquiden Vermögenswerte in-
nerhalb der bestehenden Sondervermögensstruktur, bildet 
sie für die illiquiden Vermögenswerte eine besondere Anteil-
klasse des Sondervermögens (buchhalterische Trennung). 
Anleger, die am Abrechnungstag der Abspaltung im Sonder-
vermögen investiert sind, erhalten in diesem Fall Anteile an 
der besonderen Anteilklasse mit den abgespaltenen illiqui-
den Vermögenswerten des Sondervermögens, wobei für 
diese Anteile keine Ausgaben und Rückgaben mehr zulässig 
sind. Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, die abgespalte-
nen illiquiden Vermögenswerte aus der besonderen Anteil-
klasse zu veräußern oder zu liquidieren und die Erlöse an 
die Anleger entsprechend dem Verhältnis ihrer Beteiligung 
auszuschütten. Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen im 
Hinblick auf die nicht abgespaltenen Vermögenswerte des 
Sondervermögens erfolgen auf Grundlage des Anteilwertes, 
aus dem die Vermögenswerte der besonderen Anteilklasse 
ausgeschlossen sind.  
 
Entscheidet sich die Gesellschaft, die illiquiden Vermögens-
werte physisch zu trennen, verbleiben die illiquiden Vermö-
genswerte im bestehenden Sondervermögen, während die 
Gesellschaft die nicht betroffenen Vermögenswerte des 
Sondervermögens auf ein neues Sondervermögen überträgt 
oder auf ein anderes bestehendes Sondervermögen ver-
schmilzt. Anleger, die am Abrechnungstag der Abspaltung 
im Sondervermögen investiert sind, erhalten in diesem Fall 
Anteile an dem neuen Sondervermögen im Verhältnis zu ih-
ren Anteilen an dem bestehenden Sondervermögen. Sie be-
halten ihre Anteile an dem bestehenden Sondervermögen 
mit den illiquiden Vermögenswerten, wobei für diese keine 
Ausgaben und Rückgaben mehr zulässig sind. Die Gesell-
schaft hat die Möglichkeit, die abgespaltenen illiquiden 

Vermögenswerte zu veräußern oder zu liquidieren und die 
Erlöse an die Anleger entsprechend dem Verhältnis ihrer Be-
teiligung auszuschütten.  
Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Ab-
spaltung illiquider Vermögenswerte unverzüglich auf ihrer In-
ternetseite. 
 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahme-
preises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kon-
trolle der Verwahrstelle an jedem Wertermittlungstag den 
Wert der zu dem Sondervermögen gehörenden Vermögens-
gegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten („Nettoinven-
tarwert“). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts 
durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den An-
teilwert. Wertermittlungstage sind alle Wochentage von 
Montag bis Freitag mit Ausnahme von Neujahr, Karfreitag, 
Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmon-
tag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Heiligabend, 
1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Silvester, an denen der 
Nettoinventarwert, der Anteilwert sowie die Ausgabe- und 
Rücknahmepreise ermittelt werden. 
 

Aussetzung der Errechnung des  

Ausgabe- und Rücknahmepreises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und 
Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben Vorausset-
zungen wie die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind im 
Abschnitt „Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen“ näher erläutert. 
 

Ausgabeaufschlag 

Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Anteilwert 
ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden, sofern der 
Besondere Teil dieses Verkaufsprospektes die Berechnung 
eines Ausgabeaufschlags vorsieht. Der Ausgabeaufschlag 
kann insbesondere bei kurzer Anlagedauer die Anteilpreis-
entwicklung der erworbenen Anteile reduzieren oder sogar 
ganz aufzehren. Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentli-
chen eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile des Son-
dervermögens dar. Die Gesellschaft kann den Ausgabeauf-
schlag zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwaige 
vermittelnde Stellen weitergeben. 
 

Rücknahmeabschlag 

Bei Festsetzung des Rücknahmepreises kann von dem An-
teilwert ein Rücknahmeabschlag abgezogen werden, sofern 
der Besondere Teil dieses Verkaufsprospektes die Berech-
nung eines Rücknahmeabschlags vorsieht. Der Rücknah-
meabschlag kann insbesondere bei kurzer Anlagedauer die 
Anteilpreisentwicklung der erworbenen Anteile reduzieren 
oder sogar ganz aufzehren.  
 
Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bei jeder Aus-
gabe und Rücknahme auf der Internetseite der Gesellschaft 
www.helaba-invest.de veröffentlicht. 
 

VERGÜTUNGSPOLITIK  

Die Gesellschaft verfügt über eine Vergütungspolitik, welche 
eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütun-
gen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen, 
sowie Angaben über die für die Zuteilung zuständigen 
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Personen enthält. Im Vordergrund der Vergütungspolitik 
steht, keine Anreize zu schaffen, die das Eingehen von un-
angemessenen Risiken begünstigen. Die getroffenen Rege-
lungen sollen sicherstellen, dass die Vergütungsstrukturen 
ein angemessenes Verhältnis von fixen und variablen Be-
standteilen vorsehen und diese durch entsprechende Kon-
trollinstanzen überprüft werden. Auf Verlangen werden diese 
Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform 
zur Verfügung gestellt. Weitere Einzelheiten zur aktuellen 
Vergütungspolitik der Gesellschaft werden auch auf der In-
ternetseite der Gesellschaft www.helaba-invest.de veröf-
fentlicht.  
 

KOSTEN 

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Gesell-
schaft erfolgt zum Ausgabepreis (Anteilwert / Anteilwert zu-
züglich Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (Anteil-
wert / Anteilwert abzüglich Rücknahmeabschlag) ohne Be-
rechnung zusätzlicher Kosten. 
 
Werden Anteile über Dritte zurückgegeben, so können Kos-
ten bei der Rücknahme der Anteile anfallen. Bei Vertrieb von 
Anteilen über Dritte können auch höhere Kosten als der Aus-
gabepreis berechnet werden. 
 

Verwaltungs- und sonstige Kosten 

Einzelheiten zu diesen Vergütungen und Aufwendungser-
stattungen, mit denen das Sondervermögen belastet werden 
kann, sind im Besonderen Teil des Verkaufsprospektes auf-
geführt. 
 
Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des 
Sondervermögens angefallenen Verwaltungskosten (ohne 
Transaktionskosten) offengelegt und als Quote des durch-
schnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen („Gesamtkos-
tenquote“). Diese setzt sich zusammen aus der Vergütung 
für die Verwaltung des Sondervermögens, der Vergütung 
der Verwahrstelle sowie den Aufwendungen, die dem Son-
dervermögen zusätzlich belastet werden können. Ausge-
nommen sind die Kosten, die beim Erwerb und der Veräu-
ßerung von Vermögensgegenständen entstehen. 
 
Die Gesellschaft kann Teile ihrer Verwaltungsvergütung an 
vermittelnde Stellen weiter geben. Dies erfolgt zur Abgeltung 
von Vertriebsleistungen auf der Grundlage vermittelter Be-
stände. Der Jahresbericht enthält hierzu nähere Angaben. 
 
Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften 
für Rechnung des Sondervermögens geldwerte Vorteile 
(Broker Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinforma-
tionssysteme) entstehen, die im Interesse der Anleger bei 
den Anlageentscheidungen verwendet werden. 
 
Der Gesellschaft fließen Rückvergütungen der aus dem 
Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleis-
teten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. 
 
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z. B. Kreditinstitute, 
wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so 
genannte “Vermittlungsfolgeprovisionen“. 
 
Die Gesellschaft kann nach ihrem freien Ermessen mit ein-
zelnen Anlegern die teilweise Rückzahlung von vereinnahm-
ter Verwaltungsvergütung vereinbaren. Dies kommt 

insbesondere dann in Betracht, wenn institutionelle Anleger 
direkt Großbeträge nachhaltig investieren. 
 
Sofern innerhalb eines Geschäftsjahres der Gesellschaft 
Rückvergütungen zugeflossen sind oder die Gesellschaft 
Vermittlungsfolgeprovisionen gewährt hat, enthält der Jah-
resbericht Angaben über deren Höhe. 
 
Die Gesellschaft kann ferner die Kosten für die Information 
der Anleger des Sondervermögens mittels eines dauerhaf-
ten Datenträgers, mit Ausnahme der Informationen über 
Fondsverschmelzungen und mit Ausnahme der Informatio-
nen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenz-
verletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwerter-
mittlung, dem Sondervermögen zusätzlich belasten. 
 
Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbe-
richt den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahme-
abschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im Be-
richtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von An-
teilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. 
Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der 
Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwal-
tet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf 
die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Er-
werb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im 
Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen 
zu legen, die dem Sondervermögen von der Gesellschaft 
selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft 
oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im 
Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 
 

Besonderheiten beim Erwerb von 

Investmentanteilen 

Neben den Kosten zur Verwaltung des Sondervermögens 
fallen Kosten für die im Sondervermögen gehaltenen Invest-
mentanteile an. Dadurch wird das Sondervermögen mittel-
bar mit Kosten des Zielfonds, insbesondere aber nicht aus-
schließlich Verwaltungsvergütung/Kostenpauschale, er-
folgsbezogene Vergütungen, Ausgabeaufschläge und Rück-
nahmeabschläge, Aufwendungserstattungen oder sonstige 
Kosten belastet. Die laufenden Kosten für die im Sonderver-
mögen gehaltenen Investmentanteile werden bei der Be-
rechnung der Gesamtkostenquote berücksichtigt. 
 
Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeauf-
schläge und Rücknahmeabschläge offen gelegt, die dem 
Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von 
Anteilen an anderen Sondervermögen berechnet worden 
sind. Ferner wird die Vergütung offen gelegt, die dem Son-
dervermögen von einer in- oder ausländischen Gesellschaft 
oder einer Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ver-
bunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im Sonderver-
mögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 
 

Angabe einer Gesamtkostenquote 

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des 
Sondervermögens angefallenen Verwaltungskosten offen-
gelegt und als Quote des durchschnittlichen Volumens des 
Sondervermögens ausgewiesen („Gesamtkostenquote“). 

http://www.helaba-invest.de/
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Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus der Ver-
gütung für die Verwaltung des Sondervermögens (ein-
schließlich einer ggf. erhobenen erfolgsabhängigen Vergü-
tung), der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwen-
dungen, die dem Sondervermögen zusätzlich belastet wer-
den können. Sofern das Sondervermögen einen erheblichen 
Anteil seines Vermögens in andere offene Investmentvermö-
gen anlegt, wird darüber hinaus die Gesamtkostenquote die-
ser Zielfonds berücksichtigt.  Die Gesamtkostenquote bein-
haltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen 
(Transaktionskosten).  
 

Abweichender Kostenausweis durch Vertriebsstellen 

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte be-
raten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm gege-
benenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den 
Kostenangaben in diesem Prospekt und im Basisinformati-
onsblatt deckungsgleich sind und die hier beschriebene Ge-
samtkostenquote übersteigen können. Grund dafür kann 
insbesondere sein, dass der Dritte die Kosten seiner eige-
nen Tätigkeit (z. B. Vermittlung, Beratung oder Depotfüh-
rung) zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksich-
tigt er gegebenenfalls auch einmalige Kosten wie Ausgabe-
aufschläge und benutzt in der Regel andere Berechnungs-
methoden oder auch Schätzungen für die auf Fondsebene 
anfallenden Kosten, die insbesondere die Transaktionskos-
ten des Fonds mit umfassen.  
 
Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei 
Informationen vor Vertragsschluss ergeben als auch bei re-
gelmäßigen Kosteninformationen über die bestehende 
Fondsanlage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbezie-
hung. 
 

ERMITTLUNG UND VERWENDUNG DER ERTRÄGE, 

GESCHÄFTSJAHR 

Ermittlung der Erträge, Ertragsausgleichsverfahren 

Das Sondervermögen erzielt Erträge in Form der während 
des Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kostende-
ckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträgen aus In-
vestmentanteilen. Hinzu kommen Entgelte aus Darlehens- 
und Pensionsgeschäften. Weitere Erträge können aus der 
Veräußerung von für Rechnung des Sondervermögens ge-
haltenen Vermögensgegenständen resultieren. 
 
Die Gesellschaft wendet für das Sondervermögen ein sog. 
Ertragsausgleichsverfahren an. Dieses verhindert, dass der 
Anteil der ausschüttungsfähigen Erträge am Anteilpreis in-
folge Mittelzu- und –abflüssen schwankt. Anderenfalls würde 
jeder Mittelzufluss in das Sondervermögen während des Ge-
schäftsjahres dazu führen, dass an den Ausschüttungster-
minen pro Anteil weniger Erträge zur Ausschüttung zur Ver-
fügung stehen, als dies bei einer konstanten Anzahl umlau-
fender Anteile der Fall wäre. Mittelabflüsse hingegen würden 
dazu führen, dass pro Anteil mehr Erträge zur Ausschüttung 
zur Verfügung stünden, als dies bei einer konstanten Anzahl 
umlaufender Anteile der Fall wäre. Um zu dies zu verhin-
dern, werden während des Geschäftsjahres die 

 
1 § 26 Insolvenzordnung 

ausschüttungsfähigen Erträge, die der Anteilerwerber als 
Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und der Verkäufer 
von Anteilen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, 
fortlaufend berechnet und als ausschüttungsfähige Position 
in der Ertragsrechnung eingestellt. Dabei wird in Kauf ge-
nommen, dass Anleger, die beispielsweise kurz vor dem 
Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den auf Erträge ent-
fallenden Teil des Ausgabepreises in Form einer Ausschüt-
tung zurückerhalten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem 
Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt hat. 
 

AUFLÖSUNG, ÜBERTRAGUNG UND  

VERSCHMELZUNG DES SONDERVERMÖGENS 

Voraussetzungen für die Auflösung  

des Sondervermögens 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Sonder-
vermögens zu verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die 
Verwaltung des Sondervermögens durch Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht 
oder Halbjahresbericht kündigen. Außerdem werden die An-
leger über ihre inländischen depotführenden Stellen per dau-
erhaftem Datenträger, etwa in Papierform oder elektroni-
scher Form über die Kündigung informiert. Die Verpflichtung 
der Gesellschaft zur Verwaltung des Sondervermögens en-
det in diesen Fällen erst, wenn die Gesellschaft das Sonder-
vermögen abgewickelt hat. 
 
Das Recht der Gesellschaft, das Sondervermögen zu ver-
walten, erlischt, wenn das Insolvenzverfahren über ihr Ver-
mögen eröffnet wird oder mit der Rechtskraft des Gerichts-
beschlusses, durch den der Antrag auf die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens mangels Masse1 abgewiesen wird.   
 
 

Verfahren bei Auflösung eines Sondervermögens 

Mit der Bekanntmachung der Kündigung durch die Gesell-
schaft wird die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein-
gestellt. Die Gesellschaft ist ab Bekanntmachung der Kündi-
gung verpflichtet, das Sondervermögen abzuwickeln und die 
Erlöse aus der Veräußerung der Vermögenswerte des Son-
dervermögens abzüglich der noch durch das Sondervermö-
gen zu tragenden Kosten und der durch die Auflösung ver-
ursachten Kosten an die Anleger entsprechend dem Verhält-
nis ihrer Beteiligung zu verteilen. Anlagegrenzen müssen im 
Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehalten werden. Die 
Verpflichtung zur Verwaltung des Sondervermögens endet 
erst, wenn die Gesellschaft das Sondervermögen abgewi-
ckelt hat. 
 
Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem sie das Sonder-
vermögen abgewickelt hat, einen Abwicklungsbericht zu er-
stellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht ent-
spricht. 
 
In den Fällen, in denen das Recht der Gesellschaft, das Son-
dervermögen zu verwalten, erlischt, geht das Verwaltungs- 
und Verfügungsrecht über das Sondervermögen auf die Ver-
wahrstelle über, die das Sondervermögen unter Wahrung 
der Interessen der Anleger abwickelt und den Erlös an die 
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Anleger auszahlt oder mit Genehmigung der BaFin einer an-
deren Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung über-
trägt. Die Verwahrstelle hat jährlich sowie auf den Tag, an 
dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht 
zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht 
entspricht. 

Übertragung des Fonds 

Die Gesellschaft kann das das Verwaltungs- und Verfü-
gungsrecht über das Sondervermögen auf eine andere Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung 
bedarf der vorherigen Genehmigung durch die BaFin. Die 
genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und dar-
über hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht des 
Sondervermögens sowie den in diesem Verkaufsprospekt 
bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt 
gemacht bekannt gemacht. Der Zeitpunkt, zu dem die Über-
tragung wirksam wird, bestimmt sich nach den vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und der aufneh-
menden Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Übertragung 
darf jedoch frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger wirksam werden. Sämtliche 
Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug auf das Son-
dervermögen gehen dann auf die aufnehmende Kapitalver-
waltungsgesellschaft über. 
 

Voraussetzungen für die Verschmelzung  

des Sondervermögens 

Alle Vermögensgegenstände des Sondervermögens dürfen 
mit Genehmigung der BaFin auf ein anderes bestehendes 
oder durch die Verschmelzung neu gegründetes Investment-
vermögen übertragen werden, welches die Anforderungen 
an einen OGAW erfüllen muss, der in Deutschland oder in 
einem anderen EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde.  
 
Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des über-
tragenden Sondervermögens (Übertragungsstichtag) wirk-
sam, sofern kein anderer Übertragungsstichtag bestimmt 
wird. 
 

Rechte der Anleger bei der Verschmelzung  

des Sondervermögens 

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten 
Übertragungsstichtag entweder die Möglichkeit, ihre Anteile 
ohne weitere Kosten zurückzugeben, mit Ausnahme der 
Kosten zur Deckung der Auflösung des Sondervermögens,  
oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen offenen Pub-
likums-Investmentvermögens umzutauschen, das ebenfalls 
von der Gesellschaft oder einem Unternehmen desselben 
Konzerns verwaltet wird und dessen Anlagegrundsätze mit 
denen des Sondervermögens vergleichbar sind. 
 
Die Gesellschaft hat die Anleger des Sondervermögens vor 
dem geplanten Übertragungsstichtag per dauerhaftem Da-
tenträger, etwa in Papierform oder elektronischer Form über 
die Gründe für die Verschmelzung, die potenziellen Auswir-
kungen für die Anleger, deren Rechte in Zusammenhang mit 
der Verschmelzung sowie über maßgebliche Verfahrensas-
pekte zu informieren. Den Anlegern sind zudem das Basisin-
formationsblatt für das Investmentvermögen zu übermitteln, 
auf das die Vermögensgegenstände des Sondervermögens 
übertragen werden. Der Anleger muss die vorgenannten In-
formationen mindestens 30 Tage vor Ablauf der Frist zur 
Rückgabe oder Umtausch seiner Anteile erhalten. 
 

Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte 
des Sondervermögens und des übernehmenden Invest-
mentvermögens berechnet, das Umtauschverhältnis wird 
festgelegt und der gesamte Umtauschvorgang wird vom Ab-
schlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich 
nach dem Verhältnis der Nettoinventarwerte je Anteil des 
Sondervermögens und des übernehmenden Investmentver-
mögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger erhält 
die Anzahl von Anteilen an dem übernehmenden Invest-
mentvermögen, die dem Wert seiner Anteile an dem Son-
dervermögen entspricht. 
 
Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder Umtausch-
recht keinen Gebrauch machen, werden sie am Übertra-
gungsstichtag Anleger des übernehmenden Investmentver-
mögens. Die Gesellschaft kann gegebenenfalls auch mit der 
Verwaltungsgesellschaft des übernehmenden Investment-
vermögens festlegen, dass den Anlegern des Sondervermö-
gens bis zu 10 Prozent des Wertes ihrer Anteile in bar aus-
gezahlt werden. Mit der Übertragung aller Vermögenswerte 
erlischt das Sondervermögen. Findet die Übertragung wäh-
rend des laufenden Geschäftsjahres des Sondervermögens 
statt, muss die Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag 
einen Bericht erstellen, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht entspricht. 
 
Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und darüber hin-
aus in den in diesem Verkaufsprospekt bezeichneten elekt-
ronischen Informationsmedien bekannt, wenn das Sonder-
vermögen auf ein anderes von der Gesellschaft verwaltetes 
Investmentvermögen verschmolzen wurde und die Ver-
schmelzung wirksam geworden ist. Sollte das Sondervermö-
gen auf ein anderes Investmentvermögen verschmolzen 
werden, das nicht von der Gesellschaft verwaltet wird, so 
übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die Bekanntma-
chung des Wirksamwerdens der Verschmelzung, die das 
übernehmende oder neu gegründete Investmentvermögen 
verwaltet. 
 

INTERESSENSKONFLIKTE 

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interes-
sen kollidieren: 
 

• Interessen der Gesellschaft und der mit dieser verbun-
denen Unternehmen, 
 

• Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder 
 

• Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen 
Sondervermögen. 

 
Bei der Gesellschaft können Interessenskonflikte entstehen. 
Umstände oder Beziehungen, die Interessenskonflikte be-
gründen können, umfassen insbesondere: 
 

• Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft, 
 

• Mitarbeitergeschäfte, 
 

• Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft, 
 

• Umschichtungen im Sondervermögen, 
 

• stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperfor-
mance („window dressing“), 
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• Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den von ihr 
verwalteten Investmentvermögen oder Individualportfo-
lios bzw. Geschäfte zwischen von der Gesellschaft ver-
walteten Investmentvermögen und/oder Individualport-
folios. 
 

• Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“), 
 

• Beauftragung von verbundenen Unternehmen und Per-
sonen, 
 

• Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 
 

• Wenn nach einer Überzeichnung im Rahmen einer Ak-
tienemission die Gesellschaft die Papiere für mehrere 
Investmentvermögen oder Individualportfolios gezeich-
net hat („IPO-Zuteilungen“) 
 

• Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits ab-
sehbaren Schlusskurs des laufenden Tages, sogenann-
tes Late Trading. 

 
Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Gesell-
schaft folgende organisatorische Maßnahmen ein, um Inte-
ressenskonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu 
steuern, zu beobachten und sie offenzulegen: 

 

• Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die Einhal-
tung von Gesetzen und Regeln überwacht und an die 
Interessenskonflikte gemeldet werden müssen, 
 

• Pflichten zur Offenlegung, 
 

• Organisatorische Maßnahmen wie 
 

- die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen 
für einzelne Abteilungen, um dem Missbrauch 
von vertraulichen Informationen vorzubeugen, 

- Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsach-
gemäße Einflussnahme zu verhindern, 

- die Trennung von Eigenhandel und Kunden-
handel 
 

• Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbei-
tergeschäfte, Verpflichtungen zur Einhaltung des Insi-
derrechts, 
 

• Einrichtung von geeigneten Vergütungssystemen, 
 

• Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteres-
sen und zur anleger- und anlagegerechten Beratung 
bzw. Beachtung der vereinbarten Anlagerichtlinien, 

 

• Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Er-
werb bzw. Veräußerung von Finanzinstrumenten, 

 

 
2 § 165 Abs. 2 Nr. 15 KAGB: Kurzangaben über die für die Anleger 
bedeutsamen Steuervorschriften einschließlich der Angabe, ob aus-
geschüttete Erträge des Investmentvermögens einem Quellensteu-
erabzug unterliegen. 

• Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off Zeiten). 
 

KURZANGABEN ÜBER STEUERRECHTLICHE  

VORSCHRIFTEN2 

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für 
Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig3 
sind. Dem ausländischen Anleger4 empfehlen wir, sich vor 
Erwerb von Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt be-
schriebenen Fonds mit seinem Steuerberater in Verbindung 
zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem 
Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell zu klären. 
 
Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch par-
tiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Be-
teiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften 
im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Aus-
nahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Ka-
pitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15%. Soweit die 
steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteu-
erabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15% 
bereits den Solidaritätszuschlag. 
 
Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unter-
worfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträ-
gen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für 
Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 
1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) überstei-
gen. 
 
Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich ei-
nem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus In-
vestmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttun-
gen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus 
der Veräußerung der Anteile. Unter bestimmten Vorausset-
zungen können die Anleger einen pauschalen Teil dieser In-
vestmenterträge steuerfrei erhalten (sog. Teilfreistellung). 
 
Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Ab-
geltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkom-
mensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des 
Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grund-
sätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und 
aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteu-
ern angerechnet. 
 
Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswir-
kung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der 
Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die 
Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuerer-
klärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den 
niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die 

3 Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch 
als Steuerinländer bezeichnet. 

4 Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steu-
erpflichtig sind. Diese werden nachfolgend auch als Steuerauslän-
der bezeichnet. 
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persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerab-
zug an (sog. Günstigerprüfung). 
 
Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug 
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräuße-
rung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot er-
zielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im 
Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 
25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz. 
 
Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, wer-
den die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.  
 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflich-
tig.  
 
Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer). 
 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent 
der Ausschüttungen steuerfrei. Aktienfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr 
als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in 
Kapitalbeteiligungen anlegen. 
 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei. Mischfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend min-
destens 25 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens 
in Kapitalbeteiligungen anlegen. 
 
Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen 
für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Aus-
schüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden. 
 
Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn 
der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauf-
trag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- 
Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei 
Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 
 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung 
für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer 
veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheini-
gung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 
 
Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inlän-
dischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahl-
stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festge-
legten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe aus-
gestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder 
eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer 
von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In die-
sem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung un-
gekürzt gutgeschrieben. 
 
Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttun-
gen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basiser-
trag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag 
wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils 
zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszin-
ses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf 
den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und 
dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis 
zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs 
ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die 
Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der 
dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt 
am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge-
flossen. 
 
Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.  
 
Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. 
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 
 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent 
der Vorabpauschalen steuerfrei. Aktienfonds sind Invest-
mentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend 
mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens 
in Kapitalbeteiligungen anlegen. 
 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei. Mischfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend min-
destens 25 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens 
in Kapitalbeteiligungen anlegen. 
 
Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen 
für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vor-
abpauschale keine Teilfreistellung anzuwenden.  
 
Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn 
der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauf-
trag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- 
Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei 
Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung 
für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer 
veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheini-
gung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 
 
Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inlän-
dischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahl-
stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zufluss-
zeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistel-
lungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Beschei-
nigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei 
Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine 
Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländi-
schen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden 
Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die 
depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer 
von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des An-
legers lautenden Kontos ohne Einwilligung des Anlegers ein-
ziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpau-
schale widerspricht, darf die depotführende Stelle auch inso-
weit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf 
den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie 
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ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für die-
ses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der 
Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden 
Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfü-
gung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende 
Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. 
Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale inso-
weit in seiner Einkommensteuererklärung angeben. 
 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Werden Anteile an dem Fonds veräußert, unterliegt der Ver-
äußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent.  
 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent 
der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Aktienfonds sind In-
vestmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlau-
fend mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. Aktivvermögens 
in Kapitalbeteiligungen anlegen. 
 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei. Mischfonds sind Invest-
mentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend 
mindestens 25 Prozent ihres Wertes bzw. Aktivvermögens 
in Kapitalbeteiligungen anlegen. 
 
Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen 
für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Ver-
äußerungsgewinne keine Teilfreistellung anzuwenden. 
 
Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt 
werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug 
unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage 
eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-
Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile 
von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der 
Verlust – ggf. reduziert aufgrund einer Teilfreistellung – mit 
anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verre-
chenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot ver-
wahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im 
selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen 
erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Ver-
lustverrechnung vor. 
 
Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn 
um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauscha-
len zu mindern. 
 

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds 

Die auf Ebene des Sondervermögens angefallene Körper-
schaftsteuer kann dem Sondervermögen zur Weiterleitung 
an einen Anleger erstattet werden, soweit dieser Anleger 
eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse ist, die nach der Satzung, dem Stiftungs-
geschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tat-
sächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient 
oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätig Die auf 
Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem 

Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet werden, 
soweit der Anleger eine inländische Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach der Sat-
zung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung 
und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchli-
chen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen 
Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen 
oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts ist, die ausschließlich und unmittel-
bar kirchlichen Zwecken dient; dies gilt nicht, wenn die An-
teile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten 
werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anle-
ger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Bei-
treibungshilfe leistenden ausländischen Staat.  
 
Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen 
entsprechenden Antrag stellt und die angefallene Körper-
schaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem 
muss der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zu-
fluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Sonder-
vermögens zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer 
der Anteile sein, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertra-
gung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner 
setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Ebene des 
Sondervermögens angefallene Körperschaftsteuer auf deut-
sche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapital-
ähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass 
deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genuss-
rechte vom Sondervermögen als wirtschaftlichem Eigentü-
mer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor 
und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehal-
ten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Min-
destwertänderungsrisiken i. H. v. 70 Prozent bestanden 
(sog. 45-Tage-Regelung). 
 
Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und 
ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmen-
tanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-
Bestandsnachweis ist eine nach amtlichen Muster erstellte 
Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während 
des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie 
den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräuße-
rung von Anteilen während des Kalenderjahres. 
 
Die auf Ebene des Sondervermögens angefallene Körper-
schaftsteuer kann dem Sondervermögen ebenfalls zur Wei-
terleitung an einen Anleger erstattet werden, soweit die An-
teile an dem Sondervermögen im Rahmen von Altersvor-
sorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden, die 
nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zer-
tifiziert wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines 
Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds inner-
halb eines Monats nach dessen Geschäftsjahresende mit-
teilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile 
erworben oder veräußert wurden. Zudem ist die o.g. 45-
Tage-Regelung zu berücksichtigen. 
 
Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die 
entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den 
Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht.  
 
Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die 
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll. 
 
Ausschüttungen 
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Ausschüttungen des Sondervermögens sind grundsätzlich 

steuerpflichtig.  

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent 
der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommens-
teuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn 
die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwe-
cke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kran-
kenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zu-
zuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30 Pro-
zent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. 
Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlage-
bedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Wertes 
bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. 
 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommens-
teuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn 
die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwe-
cke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kran-
kenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zu-
zuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15 Pro-
zent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 
Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ih-
res Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligun-
gen anlegen. 
 
Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen 
für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Aus-
schüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden. 
 
Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 
25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 
 
Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen 
Voraussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt 
werden, einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfrei-
stellungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in 
Höhe von 30 Prozent, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 
15 Prozent. 
 
Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttun-
gen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basiser-
trag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag 
wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils 

zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszin-
ses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf 
den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und 
dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis 
zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs 
ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die 
Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der 
dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt 
am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge-
flossen. 
 
Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.  
 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent 
der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkom-
mensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, 
wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsver-
mögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaf-
ten sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei 
für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwe-
cke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- 
oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensions-
fonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zu-
zurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen 
die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 
3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum 
Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, 
sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke 
der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Ge-
werbesteuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß 
den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ih-
res Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligun-
gen anlegen. 
 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommens-
teuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn 
die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwe-
cke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kran-
kenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zu-
zuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15 Pro-
zent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 
Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ih-
res Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an-
legen. 
 
Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen 
für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vor-
abpauschale keine Teilfreistellung anzuwenden. 
 
Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug 
von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 
 
Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen 
Voraussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt 
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werden, einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfrei-
stellungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in 
Höhe von 30 Prozent, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 
15 Prozent. 
 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent 
der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Ein-
kommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Be-
triebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Kör-
perschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsge-
winne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 
Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, 
die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. 
Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapital-
anlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und 
bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des § 
340e Abs. 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zu-
gangs zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszu-
weisen sind, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent 
für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Invest-
mentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend 
mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in 
Kapitalbeteiligungen anlegen. 
 
Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkom-
mensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, 
wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsver-
mögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaf-
ten sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent 
für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Le-
bens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensi-
onsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei de-
nen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des § 340e 
Abs. 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs 
zum Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen 
sind, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei 
für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwe-
cke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, 
die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 
25 Prozent ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbe-
teiligungen anlegen. 
 
Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe 
der jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anleger-
ebene nicht abzugsfähig. 
 
Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen 
für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf den Ver-
äußerungsgewinn keine Teilfreistellung anzuwenden. 
 
Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung ist für Anteile, die 
dem Betriebsvermögen eines Anlegers zuzurechnen sind, 
gesondert festzustellen. 

 
5 § 37 Abs. 2 AO. 

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen 
i.d.R. keinem Kapitalertragsteuerabzug. 
 
Negative steuerliche Erträge 

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge 
auf den Anleger ist nicht möglich.  
 
Abwicklungsbesteuerung 

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen 
eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalrück-
zahlung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte 
Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten un-
terschreitet. 
 

Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei 
einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuer-
abzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne 
aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, so-
fern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. 
Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle 
nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist 
der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des 
Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung5 zu bean-
tragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zu-
ständige Finanzamt. 
 

Solidaritätszuschlag 

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewin-
nen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steu-
erabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent 
zu erheben. 
 

Kirchensteuer 

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen 
depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den 
Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kir-
chensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsge-
meinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regel-
mäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugs-
fähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits 
beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.  
 

Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in 
den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese 
Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd 
berücksichtigt werden. 
 

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen 

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Invest-
mentfonds auf einen anderen inländischen Investmentfonds, 
bei denen derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung 
kommt, kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf 
der Ebene der beteiligten Investmentfonds zu einer Aufde-
ckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuer-
neutral. Erhalten die Anleger des übertragenden 
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Investmentfonds eine im Verschmelzungsplan vorgesehene 
Barzahlung,  ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.  
 
Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertra-
genden von demjenigen des übernehmenden Investment-
fonds ab, dann gilt der Investmentanteil des übertragenden 
Investmentfonds als veräußert und der Investmentanteil des 
übernehmenden Investmentfonds als angeschafft. Der Ge-
winn aus der fiktiven Veräußerung gilt erst als zugeflossen, 
sobald der Investmentanteil des übernehmenden Invest-
mentfonds tatsächlich veräußert wird. 
 
Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen  

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informa-
tionen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuer-
betrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat 
auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zuge-
nommen. Die OECD hat hierfür unter anderem einen globa-
len Standard für den automatischen Informationsaustausch 
über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common 
Reporting Standard, im Folgenden "CRS"). Der CRS wurde 
Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. 
Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der 
Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informati-
onen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmen-
den Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Dritt-
staaten) wenden den CRS mittlerweile an. Deutschland hat 
den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschge-
setz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umge-
setzt.  
 
Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesent-
lichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informati-
onen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den 
Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in an-
deren teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige 
Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalge-
sellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und 
Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die melden-
den Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige 
Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbe-
hörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen dann 
an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.  
 
Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im 
Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichti-
gen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; 
Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); 
Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten 
und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Konto-
wert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividen-
den oder Ausschüttungen von Investmentfonds); Gesamt-
bruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Fi-
nanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).  
 
Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die 
ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhal-
ten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher 
werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, 
die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das 
Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informatio-
nen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeits-
staaten der Anleger weiterleiten. Entsprechend werden Kre-
ditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen 
über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre je-
weilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen 

an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleiten. Zuletzt ist 
es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansäs-
sige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiede-
rum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre 
jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informatio-
nen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeits-
staaten der Anleger weiterleiten. 
 

Allgemeiner Hinweis 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit be-
kannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbe-
schränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann je-
doch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich 
die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtspre-
chung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 
 

WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Mit der Prüfung des Sondervermögens und des Jahresbe-
richts ist die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. 
 
Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht des Sonder-
vermögens. Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschafts-
prüfer in einem besonderen Vermerk zusammenzufassen; 
der Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht wieder-
zugeben. Bei der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer auch 
festzustellen, ob bei der Verwaltung des Sondervermögens 
die Vorschriften des KAGB sowie die Bestimmungen der An-
lagebedingungen beachtet worden sind. Der Wirtschaftsprü-
fer hat den Bericht über die Prüfung des Sondervermögens 
bei der BaFin einzureichen. 
 

AUSLAGERUNG 

Die Gesellschaft hat Tätigkeiten auf die folgenden Unterneh-
men ausgelagert:  
 

• Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (IT-Revi-
sion)  
 

• Collateral Management (BNP Paribas Securities Ser-
vices S.C.A.)  

 
Sofern die Gesellschaft für das Sondervermögen weitere 
Funktionen auf andere Unternehmen auslagert, enthält der 
Besondere Teil dieses Verkaufsprospektes hierzu zusätzli-
che Angaben. 
 

DIENSTLEISTER 

Die Gesellschaft hat Dienstleister mit folgenden Tätigkeiten 
beauftragt: 
 

• DRRT Limited (rechtliche Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Sammelklagen) 
 

• KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
(Erstellung steuerlicher Bescheinigungen) 

 
Darüber hinaus hat die Gesellschaft mit der Meldung bör-
sengehandelter Derivategeschäfte an das Transaktionsre-
gister die im Besonderen Teil dieses Verkaufsprospektes 
genannte Verwahrstelle des jeweiligen Sondervermögens 
beauftragt.  
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Sofern die Gesellschaft für das Sondervermögen weitere 
Dienstleister beauftragt hat, enthält der Besondere Teil die-
ses Verkaufsprospektes hierzu zusätzliche Angaben. 
 

ZAHLUNGEN AN DIE ANTEILINHABER /  

VERBREITUNG DER BERICHTE UND  

SONSTIGEN INFORMATIONEN 

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sichergestellt, 
dass die Anleger die Ausschüttungen erhalten und dass An-
teile zurückgenommen werden. Die in diesem Verkaufspros-
pekt erwähnten Anlegerinformationen können auf dem am 
Anfang dieses Verkaufsprospektes angegebenen Wege be-
zogen werden. 
 

WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER  

GESELLSCHAFT VERWALTET WERDEN 

Von der Gesellschaft werden folgende Publikums-Sonder-
vermögen verwaltet: 
 
HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds 
HI-Basisfonds Aktien Welt 
HI-Basisfonds US Staatsanleihen 
HI-Basisfonds EUR Covered Bonds 1-5 
HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 
HI-Corporate Bonds 1-Fonds 
HI-Corporate Bonds 2-Fonds 
HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds 
HI-DividendenPlus-Fonds 
HI-EM Credits Short Term-Fonds 
HI-EM Credits Quality Select-Fonds 
HI-Green Bond-Fonds 
HI-High Yield-Fonds 
HI-Individual Balanced-Fonds 
HI-Multi Credit Short Term-Fonds 
HI-Pension Solutions-Fonds 
HI-Renten Emerging Markets-Fonds 
HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds 
HI-Renten Euro-Fonds 
HI-High Yield Defensive-Fonds 
HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds 
HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Global-Fonds 
HI-EM Corporate Bonds-Fonds 
FBG Ertragsorientiert RenditePlus  
FBG Balanced  
FBG Individual R  
FBG Individual W  
VV Anleihen 
Weberbank Premium 100 
Weberbank Premium 30 
Weberbank Premium 50 
Weberbank Premium 15 (I) 
Weberbank Premium 30 (I) 
Weberbank Premium 30 S (I) 
Weberbank VV Renten Spezial (-I-) 
Weberbank Zukunftsportfolio 50 
 
Hinzu kommen 383 Spezial-Sondervermögen. 
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Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Junghofstr. 24 
60311 Frankfurt am Main 
Telefon: 069/29970-0, Telefax: 069/29970-630 
Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 
Euro 5.700.000,00, haftend Euro 5.700.000,00 
 

Aufsichtsrat 

Hans-Dieter Kemler 
(Vorsitzender) 
 
Frank Dehnke 
 
Roland Oppermann 
 
Dr. Ulrich Scholten 
 
Ulrich Lingner  
 

Geschäftsführer 

Dr. Hans-Ulrich Templin 
 (Sprecher) 
 
Stephan Kloock 
 
Dr. Dirk Krupper 
 
Olaf Tecklenburg 
 

Gesellschafter 

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 
Frankfurt am Main / Erfurt 

 

Wirtschaftsprüfer 

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main 
 
Über Änderungen der Mitglieder des Aufsichtsrates, der Ge-
schäftsführung usw. wird in den Jahres- und Halbjahresbe-
richten informiert. 
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VERKAUFSBESCHRÄNKUNG 

Die Anteile dieses Sondervermögens dürfen nur in Ländern 
zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein sol-
ches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. 
 
Das Sondervermögen ist und wird nicht gemäß dem United 
States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen 
Fassung registriert. Die Anteile des Sondervermögens sind 
und werden nicht gemäß dem United States Securities Act 
von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpa-
piergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten 
von Amerika registriert. Am Erwerb von Anteilen Interes-
sierte müssen gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-
Person sind und Anteile weder im Auftrag von US-Personen 
erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. Zu den 
US-Personen zählen natürliche Personen, wenn sie ihren 
Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben.  US-Personen 
können auch Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, 
wenn sie etwa gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines 
US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung ge-
gründet werden. 
 
Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten von 
Amerika verbreitet werden. 
 
Die Verbreitung dieses Prospekts kann auch in anderen 
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. 
 
Für Vertriebszwecke darf dieser Prospekt nur von Personen 
verwendet werden, die dafür über eine ausdrückliche schrift-
liche Erlaubnis der Gesellschaft (direkt oder indirekt über 
entsprechend beauftragte Vertriebsstellen) verfügen. Erklä-
rungen oder Zusicherungen Dritter, die nicht in diesem Ver-
kaufsprospekt bzw. in den Unterlagen enthalten sind, sind 
von der Gesellschaft nicht autorisiert. 
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BESONDERER TEIL 

Das OGAW-Sondervermögen (im Folgenden „Sonderver-
mögen“) HI-Basisfonds EUR Covered Bonds 1-5 wurde 
am 02.12.2024 für unbestimmte Dauer aufgelegt. Die Anle-
ger sind an den Vermögensgegenständen des Sonderver-
mögens entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigen-
tümer bzw. Gläubiger nach Bruchteilen beteiligt. Alle ausge-
gebenen Anteile haben gleiche Rechte. Das Sondervermö-
gen ist auch nicht Teilfonds einer Umbrella-Konstruktion. 
 

ANLAGEZIELE, ANLAGEGRUNDSÄTZE  

UND –GRENZEN  

ANLAGEZIEL 

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine attrak-
tive Rendite durch eine diversifizierte Anlage mit dem 
Schwerpunkt auf Covered Bonds überwiegend im Lauf-
zeitbereich bis 5 Jahre.  

 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND –GRENZEN 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Ver-
mögensgegenstände erwerben: 
 
a) Wertpapiere gemäß § 5 der AAB, 
 
b) Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AAB, 
 
c) Bankguthaben gemäß § 7 der AAB, 
 
d) Investmentanteile gemäß § 8 der AAB, 
 
e) Derivate gemäß § 9 der AAB, 
 
f) Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AAB 
 
Für das Sondervermögen dürfen Wertpapier-Darlehens- 
oder Pensionsgeschäfte gemäß den §§ 13 und 14 der AAB 
abgeschlossen werden. 
 
1. Bis zu 100% des Sondervermögens können in Wertpa-
piere gemäß § 1, Nr. 1 der BAB angelegt werden.    
  
Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden 
in Covered Bonds internationaler Austeller angelegt, die auf 
Euro lauten.   
  
Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in 
alle übrigen Wertpapiere angelegt werden.   
  
Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anla-
gegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.  
  
2. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in 
Geldmarktinstrumente gemäß § 1, Nr. 2 der BAB angelegt 
werden.   
  
Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf 
die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzu-
rechnen.  
  
3. Die Gesellschaft kann in Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente folgender Aussteller  

  

- Die Bundesrepublik Deutschland  

- Die Bundesländer:  
- Baden-Württemberg  
- Bayern  
- Berlin  
- Brandenburg  
- Bremen  
- Hamburg  
- Hessen  
- Mecklenburg-Vorpommern  
- Niedersachsen  
- Nordrhein-Westfalen  
- Rheinland-Pfalz  
- Saarland  
- Sachsen  
- Sachsen-Anhalt  
- Schleswig-Holstein  
- Thüringen  

 
- Europäische Union:  

 - Als Mitgliedstaaten der Europäischen Union:  

 - Belgien  
- Bulgarien  
- Dänemark  
- Estland  
- Finnland  
- Frankreich  
- Griechenland  
- Republik Irland  
- Italien  
- Kroatien  
- Lettland  
- Litauen  
- Malta  
- Polen  
- Luxemburg  
- Niederlande  
- Österreich  
- Portugal  
- Schweden  
- Slowakei  
- Slowenien  
- Spanien  
- Tschechien  
- Ungarn  
- Zypern  
- Rumänien  
  
- Als Vertragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum:  
- Island  
- Liechtenstein  
- Norwegen  
  
- Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 

die nicht Mitglied des EWR sind:  

 - Australien  
- Japan  
- Kanada  
- Süd-Korea  
- Mexiko  
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- Neuseeland  
- Schweiz  
- Türkei  
- Vereinigte Staaten von Amerika  
-  Chile  
-  Israel  
-  Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-

land 
  
-  Als internationale Organisationen, denen min-

destens ein Mitgliedstaat der EU angehört:   

  
- EURATOM  

  
mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.  
  
4. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in 
Bankguthaben gemäß § 1 Nr. 3 der BAB angelegt werden.   
  
5. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in 
Investmentanteile gemäß § 1 Nr. 4 der BAB gehalten wer-
den.  
  
Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die 
Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 KABG anzu-
rechnen.  
  
6. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in 
sonstige Anlageinstrumente gemäß § 1 Nr. 6 der BAB ange-
legt werden.  
 
Die Gesellschaft berücksichtigt für das Sondervermögen ak-
tuell nicht die nachteiligen Auswirkungen von Investitions-
entscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Ad-
verse Impact – kurz „PAI“). Die Gesellschaft wird die Markt-
entwicklung in Bezug auf PAIs sowie die entsprechende Da-
tenentwicklung regelmäßig beobachten, um zu beurteilen, 
ob die PAIs für dieses Sondervermögen berücksichtigt wer-
den können.  
 
Das Sondervermögen fördert keine nachhaltigen Merkmale 
bzw. hat nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition im 
Sinne des Artikel 8 bzw. Artikel 9 der Verordnung (EU) 
2019/2088. Entsprechend den Bestimmungen des Artikels 7 
der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) wird in die-
sem Zusammenhang auf Folgendes hingewiesen: Die die-
sem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen be-
rücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhal-
tige Wirtschaftsaktivitäten. 
 

DERIVATE 

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze wendet 
die Gesellschaft den sogenannten einfachen Ansatz im 
Sinne der Derivateverordnung an. Sie summiert die Anrech-
nungsbeträge aller Derivate sowie Wertpapierdarlehen und 
Pensionsgeschäfte auf, die zur Steigerung des Investitions-
grades führen. Als Anrechnungsbetrag für Derivate und Fi-
nanzinstrumente derivativen Komponenten wird grundsätz-
lich der Marktwert des Basiswerts zugrunde gelegt. Die 
Summe der Anrechnungsbeträge für das Marktrisiko durch 
den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit deri-
vativen Komponenten darf den Wert des Sondervermögens 
nicht überschreiten. 
 

Die Gesellschaft darf regelmäßig nur Derivate erwerben, 
wenn sie für Rechnung des Sondervermögens die Ba-
siswerte dieser Derivate erwerben dürfte oder wenn die 
Risiken, die diese Basiswerte repräsentieren, auch 
durch Vermögensgegenstände im Investmentvermögen 
hätten entstehen können, die die Gesellschaft für Rech-
nung des Sondervermögens erwerben darf. Die Gesell-
schaft darf für Rechnung des Sondervermögens erwer-
ben: 
 
• Grundformen von Derivaten 
• Kombinationen aus diesen Derivaten 
• Kombinationen aus diesen Derivaten mit anderen 

Vermögensgegenständen, die für das Sonderver-
mögen erworben werden dürfen 
 

Die Gesellschaft kann alle im Sondervermögen enthaltenen 
Marktrisiken, die auf dem Einsatz von Derivaten beruhen, 
hinreichend genau erfassen und messen. 
 
Folgende Arten von Derivaten darf die Gesellschaft für 
Rechnung des Sondervermögens erwerben: 
 
1. Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstru-
mente, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen sowie 
Finanzindizes, die hinreichend diversifiziert sind, eine 
adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf 
den sie sich beziehen, sowie in angemessener Weise 
veröffentlicht werden („Qualifizierte Finanzindizes“). 
 
2. Optionen oder Optionsscheine auf Wertpapiere, Geld-
marktinstrumente, Zinssätze, Wechselkurse oder Wäh-
rungen und auf Terminkontrakte nach Ziffer 1. sowie auf 
Qualifizierte Finanzindizes, wenn die Optionen oder Op-
tionsscheine die folgenden Eigenschaften ausweisen: 
 
• eine Ausübung ist entweder während der gesamten 

Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich, und 
• der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt li-

near von der positiven oder negativen Differenz zwi-
schen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ab 
und wird null, wenn die Differenz das andere Vorzei-
chen hat. 

 
3. Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungss-
waps, 

 
4. Optionen auf Swaps nach Ziffer 3, sofern sie die unter 
Ziffer 2 beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swap-
tions), 
 
5. Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Ba-
siswert beziehen (Single Name Credit Default Swaps). 
 
 
Ein vernachlässigbarer Anteil der Anlagestrategie darf 
auf einer sogenannten komplexen Strategie basieren. 
Die Gesellschaft darf außerdem einen vernachlässigba-
ren Anteil in komplexe Derivate investieren. Von einem 
vernachlässigbaren Anteil ist auszugehen, wenn dieser 
unter Zugrundelegung des maximalen Verlustes ein 
Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht über-
steigt. 
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HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) 

Leverage ist jede Methode, mit der die Gesellschaft den In-
vestitionsgrad des Sondervermögens erhöht (Hebelwir-
kung). Dies kann durch den Abschluss von Wertpapier-Dar-
lehen, in Derivate eingebettete Hebelfinanzierung oder auf 
andere Weise erfolgen. 
 
Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko 
höchstens verdoppeln. Die Gesellschaft erwartet, dass das 
nach einer Brutto-Methode berechnete Risiko des Sonder-
vermögens seinen Nettoinventarwert um maximal das 5-fa-
che nicht übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen 
kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der 
ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Über-
schreitungen der angegebenen Höchstmaße kommen kann. 
 
Der Hebel wird berechnet, indem das Gesamt-Exposure des 
Sondervermögens durch dessen Nettoinventarwert dividiert 
wird. Zur Berechnung des Gesamt-Exposures wird der Net-
toinventarwert des Sondervermögens mit allen Nominalbe-
trägen der im Sondervermögen eingesetzten Derivatge-
schäfte aufsummiert. Etwaige Effekte aus der Wiederanlage 
von Sicherheiten bei Wertpapier-Darlehen- und Pensionsge-
schäften werden mitberücksichtigt. Abhängig von den Markt-
bedingungen kann die Hebelwirkung jedoch schwanken, so 
dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesell-
schaft zu Überschreitungen der angestrebten Marke kom-
men kann.  
 

WERTENTWICKLUNG 

HI-Basisfonds EUR Covered Bonds 1-5 I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 02.03.2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HI-Basisfonds EUR Covered Bonds 1-5 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 02.03.2026 
 
Wertentwicklung jährlich nach BVI-Methode, d. h. ohne Be-
rücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Die Wertentwick-
lung der Vergangenheit ermöglicht keine Prognose über die 
zukünftige Wertentwicklung. 
 
Angaben zur Wertentwicklung enthält der aktuelle Jahres- 
oder Halbjahresbericht und sind auch auf der Internet-Seite 
www.helaba-invest.de erhältlich. 
 

SPEZIELLE RISIKOHINWEISE 

Das Sondervermögen kann vollständig aus Wertpapieren 
bestehen. Den Ertragserwartungen stehen Risiken im Ak-
tien-, Zins- sowie Bonitätsrisiken gegenüber. 
 
Für das Sondervermögen besteht die Möglichkeit, mehr 
als 35% seines Wertes in Schuldverschreibungen diver-
ser öffentlicher Aussteller (näheres ist dem Abschnitt 
Anlageziele, Anlagegrundsätze und -grenzen zu entneh-
men) anzulegen. Auch daraus können sich besondere 
Risiken ergeben. Weitere Details sind den Abschnitten 
"Adressenausfallrisiko" und "Konzentrationsrisiko" im 
Allgemeinen Teil zu entnehmen. 
 
Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen als Teil 
der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. 
Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Sondervermö-
gens zumindest zeitweise erhöhen. 
 

ERHÖHTE VOLATILITÄT 

Das Sondervermögen kann auf Grund seiner Zusam-
mensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die 
Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume er-
heblichen Schwankungen nach oben und nach unten 
unterworfen sein. 
 

PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGERS 

Die Anlage in die Anteilklassen HI-EUR Covered Bonds 
1-5 X sowie HI-EUR Covered Bonds 1-5 I des Sonderver-
mögens richtet sich an semi-professionelle und profes-
sionelle Anleger, die das Ziel der Vermögensbildung 
bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und mittelfristig 

lfd. Kalenderjahr 

1. Jahr 

3 Jahre 

5 Jahre 

10 Jahre 

seit Auflegung 

in Prozent 

Die Wertentwicklungen für Zeiträume größer als ein Jahr werden annualisiert dargestellt. 

Fondsperformance (BVI) 

0,94 

2,75 

2,64 

lfd. Kalenderjahr 

1. Jahr 

3 Jahre 

5 Jahre 

10 Jahre 

seit Auflegung 

in Prozent 

Die Wertentwicklungen für Zeiträume größer als ein Jahr werden annualisiert dargestellt. 

Fondsperformance (BVI) 

0,94 

2,85 

2,71 
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investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Verluste 
bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals zu tragen. Der 
Anlagehorizont sollte bei mindestens drei Jahren liegen. 
Die Anteilklasse HI-EUR Covered Bonds 1-5 X richtet 
sich ausschließlich an Sondervermögen, die von der 
Gesellschaft verwaltet und von ihr selbst aktiv gema-
nagt werden. 
 

MINDESTANLAGESUMME  

Anteilklasse Mindestanlagesumme 

HI-Basisfonds EUR Cov-
ered Bonds 1-5 X 

Derzeit keine Min-
destanlagesumme  

HI-Basisfonds EUR Cov-
ered Bonds 1-5 I 

100.000 Euro 

 
Die Mindestanlagesumme gilt sowohl für eine Einmalanlage 
als auch für sämtliche Folgezahlungen. 
 

AUSGABEAUFSCHLAG 

Anteilklasse Ausgabeaufschlag 

HI-Basisfonds EUR Covered 
Bonds 1-5 X 

Derzeit kein Aus-
gabeaufschlag 

HI-Basisfonds EUR Covered 
Bonds 1-5 I 

Bis zu 1% 

 
RÜCKNAHMEABSCHLAG 

Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 
 

KOSTEN 

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sonderver-
mögens eine tägliche Vergütung in Höhe von 1/365 (in 
Schaltjahren 1/366) von bis zu 0,10% p. a. des am vorange-
gangenen Börsentag festgestellten Wertes des Sonderver-
mögens. Es steht der Gesellschaft frei, für einzelne Anteil-
klassen eine geringere Vergütung folgender Höhe zu be-
rechnen.  
 

Anteilklasse Vergütung 

HI-Basisfonds EUR Covered 
Bonds 1-5 X 

derzeit keine Vergü-
tung 

HI-Basisfonds EUR Covered 
Bonds 1-5 I 

derzeit bis zu 0,10% 
p. a.  

 
2. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der Verwaltung 
von Derivategeschäften und Sicherheiten für Derivatege-
schäfte der Dienste Dritter bedienen. Gegenstand dieser 
Dienste sind im Wesentlichen die folgenden Tätigkeiten: 
 

• Das Management von an einen OTC-Kontrahenten 
oder einen zentralen Kontrahenten (Central Counter-
party – CCP) zu stellenden bzw. von diesem zu emp-
fangenden Bar- oder Wertpapiersicherheiten (Collateral 
Management), 

• Das Clearing von Derivatetransaktionen bei einem zent-
ralen Kontrahenten unter Einschaltung eines Clearing 
Members, 

• Die Meldung von Transaktionen in börsengehandelten 
bzw. OTC-Derivaten an ein aufsichtsrechtlich zulässi-
ges Transaktionsregister. 

 
In diesem Fall zahlt die Gesellschaft aus dem Sondervermö-
gen eine tägliche Vergütung bis zur Höhe von 1/365 (in 

Schaltjahren 1/366) von 0,10% des am vorangegangenen 
Börsentag festgestellten Wertes des Sondervermögens. Die 
Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung nicht abge-
deckt und somit von der Gesellschaft dem Sondervermögen 
zusätzlich belastet.  
 
3. Die Verwahrstelle erhält für die Verwaltung eine tägliche 
Vergütung in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren 1/366) von bis 
zu 0,05% des am vorangegangenen Börsentag festgestell-
ten Wertes des Sondervermögens. 
  
4. Der Betrag, der jährlich aus dem Sondervermögen nach 
den vorstehenden Absätzen 1, 2 und 3 als Vergütung sowie 
nach Absatz 6 n) als Aufwendungsersatz entnommen wird, 
kann insgesamt bis 0,35% des jährlichen durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrech-
nungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Mo-
nats errechnet wird, betragen.  
 
5. Die Vergütungen gemäß Absatz 1 bis 4 können dem Son-
dervermögen jederzeit entnommen werden. 
 
6. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgen-
den Aufwendungen zu Lasten des Sondervermögens: 
 
a) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der bank-
üblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpa-
piere im Ausland; 
 
b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger be-
stimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisin-
formationsblatt); 
 
c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahres-
berichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der 
Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes; 
 
d) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den 
Abschlussprüfer des Sondervermögens; 
 
e) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund-
lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Anga-
ben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt 
wurden; 
 
f) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des 
Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesell-
schaft zu Lasten des Sondervermögens erhobenen Ansprü-
chen; 
 
g) Kosten für die Information der Anleger des Sondervermö-
gens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme 
der Informationen über Fondsverschmelzungen und über 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzun-
gen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;  
 
h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Be-
zug auf das Sondervermögen erhoben werden;  
 
i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das 
Sondervermögen;  
 
j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb 
und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichs-
maßstabes oder Finanzindizes anfallen können;  
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k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmäch-
tigten; 
 
l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sonder-
vermögens durch Dritte;  
 
m) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Ver-
wahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie vor-
stehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern ein-
schließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und 
Verwahrung entstehenden Steuern; 
 
n) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -
dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere 
Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in 
Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von 
Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit ei-
ner bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt bis 
zu einer Höhe von 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittli-
chen Nettoinventarwertes des Sondervermögens, der aus 
den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird; 
 
o) Kosten im Zusammenhang mit der Anbahnung, Vorberei-
tung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften 
und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Son-
dervermögens einschließlich der in Zusammenhang mit die-
sen Geschäften an Dritte zu zahlenden Vergütungen 
 
7. Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendun-
gen werden dem Sondervermögen die in Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensge-
genständen entstehenden Kosten belastet. 
 
8. Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Dezember und 
endet am 30. November eines Kalenderjahres. 
 

GESCHÄFTSJAHR 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 1. De-
zember und endet am 30. November des Folgejahres. 
 

ERTRAGSVERWENDUNG 

Ausschüttungsmechanik 

Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefal-
lenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Di-
videnden und sonstige Erträge innerhalb von drei Monaten 
nach Schluss des Geschäftsjahres an die Anleger aus. Re-
alisierte Veräußerungsgewinne können ebenfalls zur Aus-
schüttung herangezogen werden. 
 
Darüber hinaus kann die Gesellschaft unterjährig Zwischen-
ausschüttungen vornehmen. Die Höhe der Zwischenaus-
schüttung steht im Ermessen der Gesellschaft. Sie ist nicht 
verpflichtet die gesamten bis zum Zeitpunkt einer Zwischen-
ausschüttung angesammelten ausschüttbaren Erträge aus-
zuschütten, sondern sie kann die ordentlichen Erträge auch 
bis zum nächsten Ausschüttungstermin vortragen. 
 
Da der Ausschüttungsbetrag dem Sondervermögen entnom-
men wird, vermindert sich am Tag der Ausschüttung (ex-
Tag) der Anteilwert um den ausgeschütteten Betrag je An-
teil. 
 

Gutschrift der Ausschüttungen 

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Verwahrstelle ver-
wahrt werden, schreiben deren Geschäftsstellen Ausschüt-
tungen kostenfrei gut. Soweit das Depot bei anderen Banken 
oder Sparkassen geführt wird, können zusätzliche Kosten 
entstehen. 
 

VERWAHRSTELLE / UNTERVERWAHRUNG  

UND HAFTUNG 

Firma, Rechtsform, Sitz und Haupttätigkeit 

Für das Sondervermögen hat die Landesbank Baden-Würt-
temberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, die Funktion 
der Verwahrstelle übernommen. Die Verwahrstelle ist ein 
Kreditinstitut nach deutschem Recht.  
 

Aufgaben der Verwahrstelle 

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Ver-
wahrung von Sondervermögen vor. Die Verwahrstelle ver-
wahrt die Vermögensgegenstände in gesonderten Depots, 
Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Bei Vermögensgegen-
ständen, die nicht verwahrt werden können, prüft die Ver-
wahrstelle, ob die Verwaltungsgesellschaft Eigentum an die-
sen Vermögensgegenständen erworben hat. Sie überwacht, 
ob die Verfügungen der Gesellschaft über die Vermögens-
gegenstände den Vorschriften des KAGB und den Anlage-
bedingungen entsprechen. Die Anlage von Vermögensge-
genständen in Bankguthaben bei einem anderen Kreditinsti-
tut sowie Verfügungen über solche Bankguthaben sind nur 
mit Zustimmung der Verwahrstelle zulässig. Die Verwahr-
stelle muss ihre Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. 
Verfügung mit den Anlagebedingungen und den Vorschriften 
des KAGB vereinbar ist. 
 
Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Auf-
gaben: 
 

• Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Sonderver-
mögens, 

• Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der 
Anteile sowie die Anteilwertermittlung den Vorschriften 
des KAGB und den Anlagebedingungen des Sonderver-
mögens entsprechen, 

• Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger getätigten Geschäften der Ge-
genwert innerhalb der üblichen Fristen in ihre Verwah-
rung gelangt, 

• Sicherzustellen, dass die Erträge des Sondervermö-
gens nach den Vorschriften des KAGB und nach den 
Anlagebedingungen verwendet werden, 

• Überwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesell-
schaft für Rechnung des Sondervermögens sowie ge-
gebenenfalls Zustimmung zur Kreditaufnahme, 

• Sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpapierdarle-
hen rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden 
sind. 

 
Haftung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensge-
genstände, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung von einer 
anderen Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im Falle des 
Verlustes eines solchen Vermögensgegenstandes haftet die 
Verwahrstelle gegenüber dem Sondervermögen und dessen 
Anlegern, außer der Verlust ist auf Ereignisse außerhalb des 
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Einflussbereichs der Verwahrstelle zurückzuführen. Für 
Schäden, die nicht im Verlust eines Vermögensgegenstan-
des bestehen, haftet die Verwahrstelle grundsätzlich nur, 
wenn sie ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des 
KAGB mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat. 
 

Unterverwahrung 

Die Verwahrstelle hat die Verwahrung der für Rechnung des 
Sondervermögens in den jeweiligen Ländern gehaltenen 
Vermögensgegenstände auf die in der im Anschluss an den 
Besonderen Teil dieses Verkaufsprospektes folgenden Liste 
genannten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen.  
 
Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Unter-
verwahrung ergeben: 
 
Gemäß Abschnitt V, Absatz 5 des Verwahrstellenrund-
schreibens der BaFin ist die Verwahrstelle dazu verpflichtet, 
bei der Auswahl von Unterverwahrern sicherzustellen, dass 
der Unterverwahrer nicht zugleich Portfoliomanager für das 
betreffende Sondervermögen ist. 
 
Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft von der 
Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesellschaft hat die 
Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zu-
lieferung der Information durch die Verwahrstelle angewie-
sen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzel-
nen nicht überprüfen. 
 
Die Landesbank Baden-Württemberg als Verwahrstelle hat 
folgende Verwahraufgaben übertragen: 
 
Verwahrung der Vermögensgegenstände in den in der bei-
gefügten Liste aufgeführten Märkten auf die dort genannten 
Unterverwahrer.  
 
Bei keinem der in der Liste aufgeführten Unterverwahrer 
handelt es sich um ein mit der Verwahrstelle konzernmäßig 
verbundenes Unternehmen.  
 
Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der Unter-
verwahrung ergeben: 
 
Interessenskonflikte aus der Unterverwahrung könnten unter 
anderem dann entstehen, falls die Verwahrstelle einen inlän-
dischen oder ausländischen Unterverwahrer mit der Ver-
wahrung von Vermögensgegenständen beauftragt und die-
ser Unterverwahrer zugleich das Portfoliomanagement oder 
das Risikomanagement des Sondervermögens ausübt. 
 
Die in einem solchen Fall denkbaren Interessenkonflikte ent-
stehen dann in der Regel auf der Ebene des Unterverwah-
rers.   
 
Die Verwahrstelle geht nach eigenen Angaben mit den Inte-
ressenkonflikten wie folgt um: 
 
Zunächst ist der grundsätzliche Umgang mit Interessens-
konflikten auf Seiten der Verwahrstelle durch entsprechende 
Organisations- und Verfahrensanweisungen geregelt. Die 
Einhaltung dieser Vorschriften wird durch eine bis auf Ebene 
der Geschäftsführung unabhängige Stelle überwacht. 
 
In Bezug auf die vorgenannten Interessenkonflikte aus der 
Unterverwahrung erfolgt ein regelmäßiger Ab-gleich, ob 
Überschneidungen zwischen den von der Verwahrstelle 

genutzten Unterverwahrern und den mit den für das Portfo-
liomanagement zuständigen Gesellschaften vorliegen. Et-
waige Konzernverflechtungen werden dabei allerdings nicht 
berücksichtigt. Sollten sich bei dem vorgenannten Abgleich 
nach Auffassung der Verwahrstelle Anhaltspunkte für Inte-
ressenkonflikte ergeben, wird sie die Kapitalverwaltungs-
stelle (KVG) entsprechend informieren.  
 
Unabhängig von dem vorgenannten Abgleich seitens der 
Verwahrstelle ist der KVG unter Anwendung des Kapitalan-
lagegesetzbuchs (KAGB) die Auslagerung des Portfolioma-
nagements oder des Risikocontrollings an einen Unterver-
wahrer ohnehin untersagt (§ 36 Abs. 3 Nr. 1 KAGB). 
 
Die Gesellschaft hat diese Informationen auf Plausibilität ge-
prüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information durch die 
Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen.  
 

Zusätzliche Informationen 

Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern In-
formationen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle und 
ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen 
Interessenkonflikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der 
Verwahrstelle oder der Verwahrstelle und den Unterverwah-
rern. 
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ALLGEMEINE ANLAGEBEDINGUNGEN 

zur Regelung  
des Rechtsverhältnisses zwischen 

den Anlegern und der  
Helaba Invest  

Kapitalanlagegesellschaft mbH, 
Frankfurt am Main, „Gesellschaft“ 

für die von der Gesellschaft aufgelegten 
Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie, 

 die nur in Verbindung mit den für das jeweilige OGAW-
Sondervermögen aufgestellten  

„Besonderen Anlagebedingungen“ gelten. 
 

§ 1 Grundlagen 

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW- Kapitalverwaltungsge-
sellschaft und unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlage-
gesetzbuchs (KAGB). 
 
2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eige-
nen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger 
nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem 
KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert 
vom eigenen Vermögen in Form eines OGAW-Sonderver-
mögens an. Über die sich hieraus ergebenden Rechte der 
Anleger werden Sammelurkunden ausgestellt. 
 
Der Geschäftszweck des OGAW-Sondervermögens ist auf 
die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie 
im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels 
der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tä-
tigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung 
der gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlos-
sen. 
 
3. Das Rechtsverhältnis zwischen Gesellschaft und dem An-
leger richtet sich nach den Allgemeinen Anlagebedingungen 
(AAB) und Besonderen Anlagebedingungen (BAB) des 
OGAW-Sondervermögens und dem KAGB. 
 

§ 2 Verwahrstelle 

1. Die Gesellschaft bestellt für das OGAW-Sondervermögen 
ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt 
unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im In-
teresse der Anleger. 
 
2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich 
nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstel-
lenvertrag, nach dem KAGB und den Anlagebedingungen.  
 
3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe 
des § 73 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterver-
wahrer) auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufs-
prospekt.  
 
4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem OGAW-Sonder-
vermögen oder gegenüber den Anlegern für das Abhanden-
kommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des 
§ 72 Absatz 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder 
durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Fi-
nanzinstrumenten nach § 73 Absatz 1 KAGB übertragen 
wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen 
kann, dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse 
zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller ange-
messenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. 

Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschriften 
des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder un-
erlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Ver-
wahrstelle haftet auch gegenüber dem OGAW-Sonderver-
mögen oder den Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, 
die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig 
oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften 
des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt 
von einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach 
Absatz 3 Satz 1 unberührt.  
 

§ 3 Fondsverwaltung 

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensge-
genstände im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlich-
keit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.  Sie handelt bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwahr-
stelle und ausschließlich im Interesse der Anleger. 
 
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern 
eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, 
diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzu-
legen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung 
der Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechts-
handlungen vorzunehmen. 
 
3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtun-
gen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag ein-
gehen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maß-
gabe der §§ 193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeit-
punkt des Geschäftsabschlusses nicht zum OGAW-Sonder-
vermögen gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt. 
 

§ 4 Anlagegrundsätze 

Das OGAW-Sondervermögen wird unmittelbar oder mittel-
bar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die 
Gesellschaft soll für das OGAW-Sondervermögen nur sol-
che Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder 
Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in den BAB, wel-
che Vermögensgegenstände für das OGAW-Sondervermö-
gen erworben werden dürfen.  
 

§ 5 Wertpapiere 

Sofern die BAB keine weiteren Einschränkungen vorsehen, 
darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für 
Rechnung des OGAW-Sondervermögens Wertpapiere nur 
erwerben, wenn 
 
a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind,  
 
b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder in ei-
nem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl 
dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der 
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Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht „Bundesan-
stalt“ zugelassen ist6,  
 
c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel oder ihre Zulassung an einem or-
ganisierten Markt oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu 
beantragen ist, sofern die Zulassung oder Einbeziehung die-
ser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe 
erfolgt, 
 
d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder 
ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder die Ein-
beziehung in diesen Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen 
ist, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten 
Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist und die Zu-
lassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb ei-
nes Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, 
 
e) es Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermögen 
bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zu-
stehen,  
 
f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum 
OGAW-Sondervermögen gehören, erworben werden, 
 
g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in 
§ 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten Kriterien er-
füllen,  
 
h) es Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Absatz 
1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Kriterien erfüllen. 
 
Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) 
bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die Voraussetzun-
gen des § 193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar 
sind auch Bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrühren, 
welche ihrerseits nach diesem § 5 erwerbbar sind. 
 

§ 6 Geldmarktinstrumente 

1. Sofern die BAB keine weiteren Einschränkungen vorse-
hen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für 
Rechnung des OGAW-Sondervermögens Instrumente, die 
üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie 
verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs 
für das OGAW-Sondervermögen eine restliche Laufzeit von 
höchstens 397 Tagen haben, deren Verzinsung nach den 
Ausgabebedingungen während ihrer gesamten Laufzeit re-
gelmäßig, mindestens aber einmal in 397 Tagen, marktge-
recht angepasst wird oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil 
solcher Wertpapiere entspricht „Geldmarktinstrumente“, er-
werben.  
 
Geldmarktinstrumente dürfen für das OGAW-Sondervermö-
gen nur erworben werden, wenn sie  

 
6 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veröf-
fentlicht. www.bafin.de 

 
a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisier-
ten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
 
b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb der an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder die-
ses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelas-
sen ist7, 
 
c) von der Europäischen Union, dem Bund, einem 
Sondervermögen des Bundes, einem Land, einem anderen 
Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, regiona-
len oder lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Europäi-
schen Zentralbank oder der Europäischen Investitionsbank, 
einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, ei-
nem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer inter-
nationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindes-
tens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, be-
geben oder garantiert werden,  
 
d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen 
Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a) und b) be-
zeichneten Märkten gehandelt werden,  
 
e) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der 
Europäischen Union festgelegten Kriterien einer Aufsicht un-
terstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestim-
mungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen 
des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, un-
terliegt und diese einhält, begeben oder garantiert werden, 
oder 
 
f) von anderen Emittenten begeben werden und 
diese den Anforderungen des § 194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 
KAGB entsprechen.  
 
2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dürfen 
nur erworben werden, wenn sie die jeweiligen Vorausset-
zungen des § 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen. 
 

§ 7 Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sonderver-
mögens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchs-
tens zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu führen-
den Guthaben können bei einem Kreditinstitut mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Guthaben 
können auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Dritt-
staat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der 
Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen 
Union gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in den 
BAB nichts anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben 
auch auf Fremdwährung lauten. 

7 siehe Fußnote 1 
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§ 8 Investmentanteile 

1. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sonderver-
mögens Anteile an Investmentvermögen gemäß der Richtli-
nie 2009/65/EG (OGAW) erwerben. Anteile an anderen in-
ländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesell-
schaften mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an offe-
nen EU-AIF und ausländischen offenen AIF können erwor-
ben werden, sofern sie die Anforderungen des § 196 Absatz 
1 Satz 2 KAGB erfüllen. 
 
2. Anteile an inländischen Sondervermögen und Investmen-
taktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, an EU-
OGAW, an offenen EU-AIF und an ausländischen offenen 
AIF darf die Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den An-
lagebedingungen oder der Satzung der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft mit veränder-
lichem Kapital, des EU-Investmentvermögens, der EU-Ver-
waltungsgesellschaft des ausländischen AIF oder der aus-
ländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft insgesamt höchs-
tens 10 Prozent des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an 
anderen inländischen Sondervermögen, Investmentaktien-
gesellschaften mit veränderlichem Kapital, offenen EU-In-
vestmentvermögen oder ausländischen offenen AIF ange-
legt werden dürfen. 
 

§ 9 Derivate 

1. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des 
OGAW-Sondervermögens Derivate gemäß § 197 Absatz 1 
Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit derivativer Kompo-
nente gemäß § 197 Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie 
darf – der Art und dem Umfang der eingesetzten Derivate 
und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente entspre-
chend - zur Ermittlung der Auslastung der nach § 197 Absatz 
2 KAGB festgesetzten Marktrisikogrenze für den Einsatz von 
Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Kompo-
nente entweder den einfachen oder den qualifizierten Ansatz 
im Sinne der gemäß § 197 Absatz 3 KAGB erlassenen „Ver-
ordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim 
Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensions-
geschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanla-
gegesetzbuch“ (DerivateV) nutzen; das Nähere regelt der 
Verkaufsprospekt.  
 
2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf 
sie regelmäßig nur Grundformen von Derivaten und Finan-
zinstrumenten mit derivativer Komponente oder Kombinatio-
nen aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivati-
ver Komponente sowie gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB 
zulässigen Basiswerten im OGAW-Sondervermögen einset-
zen. Komplexe Derivate mit gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 
KAGB zulässigen Basiswerten dürfen nur zu einem vernach-
lässigbaren Anteil eingesetzt werden. Der nach Maßgabe 
von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des 
OGAW-Sondervermögens für das Marktrisiko darf zu kei-
nem Zeitpunkt den Wert des Sondervermögens übersteigen. 
 
Grundformen von Derivaten sind: 
 
a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 Ab-
satz1 KAGB mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach 
§ 196 KAGB; 
 

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte 
nach § 197 Absatz1 KAGB mit der Ausnahme von Invest-
mentanteilen nach § 196 KAGB und auf Terminkontrakte 
nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften 
aufweisen: 
 
aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten 
Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und 
 
bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear 
von der positiven oder negativen Differenz zwischen Basis-
preis und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn 
die Differenz das andere Vorzeichen hat; 
 
c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungs-
swaps; 
 
d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie 
die in Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) beschrie-
benen Eigenschaften aufweisen (Swaptions); 
 
e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen 
Basiswert beziehen (Single Name Credit Default Swaps)  
 
3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, 
darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanage-
mentsystems - in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer 
Komponente oder Derivate investieren, die von einem ge-
mäß § 197 Absatz 1 Satz1 KAGB zulässigen Basiswert ab-
geleitet sind. Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermögen 
zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko 
("Risikobetrag") zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des po-
tenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen 
Vergleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. 
Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20 Pro-
zent des Wertes des OGAW-Sondervermögens überstei-
gen. 
 
4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen 
Geschäften von den in den Anlagebedingungen oder von 
den im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen 
und -grenzen abweichen.  
 
5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente zum Zwecke der Absicherung, der 
effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusat-
zerträgen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse 
der Anleger für geboten hält. 
 
6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz 
von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Kom-
ponente darf die Gesellschaft jederzeit gemäß § 6 Satz 3 der 
DerivateV zwischen dem einfachen und dem qualifizierten 
Ansatz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmi-
gung durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den 
Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen 
und im nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht be-
kannt zu machen. 
 
7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit 
derivativer Komponente wird die Gesellschaft die DerivateV 
beachten. 
 

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente 

Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann 
die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-
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Sondervermögens bis zu 10 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens in Sonstige Anlageinstrumente 
gemäß § 198 KAGB anlegen. 
 

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen  

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, der 
DerivateV und die in den Anlagebedingungen festgelegten 
Grenzen und Beschränkungen zu beachten. 
 
2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der 
in Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente desselben Emittenten dürfen bis zu 5 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden; in 
diesen Werten dürfen jedoch bis zu 10 Prozent des Wertes 
des OGAW-Sondervermögens angelegt werden, wenn dies 
in den BAB vorgesehen ist und der Gesamtwert der Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Pro-
zent des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht über-
steigt. 
 
3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuld-
scheindarlehen und Geldmarktinstrumente, die vom Bund, 
einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaf-
ten, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von ei-
ner internationalen Organisation, der mindestens ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgegeben 
oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen.  
 
4. In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen 
sowie Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf 
die Gesellschaft jeweils bis zu 25 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens anlegen, wenn die Kreditinstitute 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber 
dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentli-
chen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe der 
Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach den 
gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt 
werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldver-
schreibungen die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkei-
ten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des Emit-
tenten vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlungen 
und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesell-
schaft mehr als 5 Prozent des Wertes des OGAW-Sonder-
vermögens in Schuldverschreibungen desselben Emittenten 
nach Satz 1 an, so darf der Gesamtwert dieser Schuldver-
schreibungen 80 Prozent des Wertes des OGAW-Sonder-
vermögens nicht übersteigen. 
 
5. Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente desselben Emittenten nach Maßgabe von 
§ 206 Absatz 2 KAGB überschritten werden, sofern die BAB 
dies unter Angabe der betreffenden Emittenten vorsehen. In 
diesen Fällen müssen die für Rechnung des OGAW-Sonder-
vermögens gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen 
stammen, wobei nicht mehr als 30 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens in einer Emission gehalten wer-
den dürfen. 
 

6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes 
des OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben nach Maß-
gabe des § 195 KAGB bei demselben Kreditinstitut anlegen. 
 
7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombina-
tion aus: 
 
a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von ein 
und derselben Einrichtung begeben werden, 
 
b) Einlagen bei dieser Einrichtung, und 
 
c) Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit 
dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte  
 
20 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht 
übersteigt. Satz 1 gilt für die in Absatz 3 und 4 genannten 
Emittenten und Garantiegeber mit der Maßgabe, dass die 
Gesellschaft sicherzustellen hat, dass eine Kombination der 
in Satz 1 genannten Vermögensgegenstände und Anrech-
nungsbeträge 35 Prozent des Wertes des OGAW-Sonder-
vermögens nicht übersteigt. Die jeweiligen Einzelobergren-
zen bleiben in beiden Fällen unberührt. 
 
8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldverschreibungen, 
Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente werden 
bei der Anwendung der in Absatz 2 genannten Grenzen von 
40 Prozent nicht berücksichtigt. Die in den Absätzen 2 bis 4 
und Absätzen 6 bis 7 genannten Grenzen dürfen abwei-
chend von der Regelung in Absatz 7 nicht kumuliert werden. 
 
9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Invest-
mentvermögen nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 KAGB 
nur bis zu 20 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-
gens anlegen. In Anteilen an Investmentvermögen nach 
Maßgabe des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die Gesell-
schaft insgesamt nur bis zu 30 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens anlegen. Die Gesellschaft darf für 
Rechnung des OGAW-Sondervermögens nicht mehr als 25 
Prozent der ausgegebenen Anteile eines anderen offenen 
inländischen, EU- oder ausländischen Investmentvermö-
gens, das nach dem Grundsatz der Risikomischung in Ver-
mögensgegenstände im Sinne der §§ 192 bis 198 KAGB an-
gelegt ist, erwerben.  
 

§ 12 Verschmelzung 

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 
KAGB 
 
a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
dieses OGAW-Sondervermögens auf ein anderes bestehen-
des oder ein neues, dadurch gegründetes OGAW-Sonder-
vermögen, oder einen EU-OGAW oder eine OGAW-Invest-
mentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital übertra-
gen;  
 
b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
eines anderen offenen Publikumssondervermögen in dieses 
OGAW-Sondervermögen aufnehmen;  
 
2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der jeweils 
zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Einzelheiten des Verfah-
rens ergeben sich aus den §§182 bis 191 KAGB. 
 
3. Das OGAW-Sondervermögen darf nur mit einem Publi-
kumsinvestmentvermögen verschmolzen werden, das kein 
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OGAW ist, wenn das übernehmende oder neugegründete 
Investmentvermögen weiterhin ein OGAW ist. Verschmel-
zungen eines EU-OGAW auf das OGAW-Sondervermögen 
können darüber hinaus gemäß den Vorgaben des Artikels 2 
Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EG er-
folgen. 
 

§ 13 Wertpapier-Darlehen 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sonder-
vermögens einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein 
marktgerechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender Si-
cherheiten gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit künd-
bares Wertpapier-Darlehen gewähren. Der Kurswert der zu 
übertragenden Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurs-
wert der für Rechnung des OGAW-Sondervermögens dem-
selben Wertpapier-Darlehensnehmer einschließlich kon-
zernangehöriger Unternehmen im Sinne des § 290 Handels-
gesetzbuch bereits als Wertpapier-Darlehen übertragenen 
Wertpapiere 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sonderver-
mögens nicht übersteigen.  
 
2. Werden die Sicherheiten für die übertragenen Wertpa-
piere vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben er-
bracht, müssen die Guthaben auf Sperrkonten gemäß § 200 
Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ 
darf die Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch machen, 
diese Guthaben in der Währung des Guthabens in folgende 
Vermögensgegenstände anzulegen: 
 

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität 
aufweisen und die vom Bund, von einem Land, der 
Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder seinen Gebietskörperschaf-
ten, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder ei-
nem Drittstaat ausgegeben worden sind, 

 
b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur ent-

sprechend den von der Bundesanstalt auf Grund-
lage von § 4 Absatz 2 erlassenen Richtlinien oder  

 

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäftes 
mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rück-
forderung des aufgelaufenen Guthabens gewähr-
leistet. 

 
Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem 
OGAW-Sondervermögen zu. 
 
3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpa-
piersammelbank oder von einem anderen in den BAB ge-
nannten Unternehmen, dessen Unternehmensgegenstand 
die Abwicklung von grenzüberschreitenden Effektenge-
schäften für andere ist, organisierten Systems zur Vermitt-
lung und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, 
welches von den Anforderungen der §§ 200 und 201 KAGB 
abweicht, wenn durch die Bedingungen dieses Systems die 
Wahrung der Interessen der Anleger gewährleistet ist und 
von dem jederzeitigen Kündigungsrecht nach Absatz 1 nicht 
abgewichen wird. 
 
4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf 
die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf 
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gewähren, so-
fern diese Vermögensgegenstände für das OGAW-

Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Ab-
sätze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 
 

§ 14 Pensionsgeschäfte 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sonder-
vermögens jederzeit kündbare Wertpapier-Pensionsge-
schäfte im Sinne von § 340b Absatz 2 Handelsgesetzbuch 
gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleis-
tungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmen-
verträge abschließen. 
 
2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegen-
stand haben, die nach den Anlagebedingungen für das 
OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen. 
 
3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit 
von 12 Monaten haben. 
 
4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf 
die Gesellschaft Pensionsgeschäfte auch in Bezug auf Geld-
marktinstrumente und Investmentanteile abschließen, so-
fern diese Vermögensgegenstände für das OGAW-Sonder-
vermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 
bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 
 

§ 15 Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens aufnehmen, wenn 
die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und 
die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.  
 

§ 16 Anteile 

1. Die in einer Sammelurkunde zu verbriefenden Anteile lau-
ten auf den Inhaber und sind über einen Anteil oder eine 
Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. 
 
2. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerk-
male, insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des 
Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der 
Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der 
Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merk-
male (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in den 
BAB festgelegt.  
 
3. Die Anteile sind übertragbar, soweit in den BABen nichts 
Abweichendes geregelt ist. Mit der Übertragung eines An-
teils gehen die in ihm verbrieften Rechte über. Der Gesell-
schaft gegenüber gilt in jedem Falle der Inhaber des Anteils 
als der Berechtigte. 
 
4. Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der Anleger einer 
Anteilklasse werden in einer Sammelurkunde verbrieft. Sie 
trägt mindestens die handschriftlichen oder vervielfältigten 
Unterschriften der Gesellschaft und der Verwahrstelle.  
 
Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. 
 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Ausset-

zung 

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich 
nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Aus-
gabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustel-
len. 
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2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle 
oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die BAB 
können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anle-
gern erworben und gehalten werden dürfen. 
 
3. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme 
der Anteile verlangen, soweit nachstehend oder in den BAB 
nichts abweichendes geregelt ist. Die Gesellschaft ist ver-
pflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis 
für Rechnung des OGAW-Sondervermögens zurückzuneh-
men. Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle. 
 
4. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe und Rück-
nahme der Anteile gemäß § 98 Absatz 2 KAGB auszuset-
zen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 
Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anle-
ger erforderlich erscheinen lassen.  
 
5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in 
dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Infor-
mationsmedien über die Aussetzung und die Wiederauf-
nahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind 
über die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme 
der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu un-
terrichten. 
 

§ 18 Abspaltung illiquider Anlagen 

Die Gesellschaft darf im Interesse der Anleger des OGAW-
Sondervermögens illiquide Anlagen abspalten. 
 

§ 19 Liquiditätsmanagementinstrumente 

1, Die Gesellschaft nutzt die folgenden Liquiditätsmanage-
mentinstrumente: 
 
a) Rücknahmebeschränkung 
Die Gesellschaft darf das Recht der Anleger auf Rückgabe 
ihrer Anteile vorübergehend und teilweise beschränken, so 
dass die Anleger nur einen bestimmten Teil ihrer Anteile zu-
rückgeben können. 
 
Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorüber-
gehend anteilig beschränken, (Rücknahmebeschränkung), 
wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-
benen Wertermittlungstag mindestens 10% des Nettoinven-
tarwertes erreichen (Schwellenwert). Eine Beschreibung der 
Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rücknahmebe-
schränkung enthält der Verkaufsprospekt. 
 
b) Verlängerung der Rückgabefrist 
Die Gesellschaft darf die Rückgabefrist verlängern.  
 
Abweichend von § 17 Absatz 3 der AAB sind Anteilrückga-
ben unter Einhaltung einer nach Einschätzung der Gesell-
schaft angemessenen Rückgabefrist von 0 Tagen durch 
eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber der de-
potführende Stelle möglich.  
 
Abweichend von § 17 Absatz 3 der AAB kann die Gesell-
schaft die Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedin-
gungen verlängern. Eine Beschreibung der Möglichkeit und 
der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie 
deren maximale Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 
2. Die Gesellschaft darf neben den in Absatz 1 genannten 
auch weitere Instrumente zur Steuerung der Liquidität des 
OGAW-Sondervermögens einsetzen. Die Voraussetzungen 
der Anwendung solcher Instrumente werden in den BAB ge-
regelt.   
 

§ 20 Ausgabe- und Rücknahmepreise 

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises 
der Anteile werden die Verkehrswerte der zu dem OGAW-
Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände ab-
züglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbind-
lichkeiten (Nettoinventarwert) ermittelt und durch die Zahl 
der umlaufenden Anteile geteilt (Anteilwert). Der Nettoinven-
tarwert und der Anteilwert werden an allen Wochentagen 
von Montag bis Freitag ermittelt mit Ausnahme von Neujahr, 
Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, 
Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, 
Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Silvester. 
Werden gemäß § 16 Absatz 2 unterschiedliche Anteilklas-
sen für das OGAW-Sondervermögen eingeführt, ist der An-
teilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede 
Anteilklasse gesondert zu ermitteln.  
 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß 
§§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungsle-
gungs- und Bewertungsverordnung (KARBV). 
 
2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-
Sondervermögen, gegebenenfalls zuzüglich eines in den 
BAB festzusetzenden Ausgabeaufschlags gemäß § 165 Ab-
satz 2 Nummer 8 KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht 
dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen, gegebenen-
falls abzüglich eines in den BAB festzusetzenden Rücknah-
meabschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. So-
weit in den AAB oder in den BAB vorgesehen, können zu-
sätzliche Gebühren als Liquiditätsmanagementinstrumente 
anfallen. 
 
3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknah-
meaufträge ist spätestens der auf den Eingang des An-
teilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermitt-
lungstag, soweit in den BAB nichts anderes bestimmt ist. So-
fern die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen gemäß § 
17 Absatz 4 aussetzt, ist der Abrechnungsstichtag für diese 
Rücknahmeaufträge der nach der Wiederaufnahme fol-
gende Wertermittlungstag. 
 
4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden an allen Be-
wertungstagen nach Absatz 1 ermittelt. 
 

§ 21 Kosten 

In den BAB werden die Aufwendungen und die der Gesell-
schaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütun-
gen, die dem OGAW-Sondervermögen belastet werden kön-
nen, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in 
den BAB darüber hinaus anzugeben, nach welcher Me-
thode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung 
sie zu leisten sind. Die Berechnung erfolgt jeweils auf Grund-
lage des Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermö-
gens. An Tagen, an denen keine Bewertung des OGAW-
Sondervermögens stattfindet, erfolgt die Berechnung auf 
Grundlage des letzten berechneten Wertes. 
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§ 22 Rechnungslegung 

1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 
des OGAW-Sondervermögens macht die Gesellschaft einen 
Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrech-
nung gemäß § 101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB bekannt. 
 
2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäfts-
jahres macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht ge-
mäß § 103 KAGB bekannt. 
 
3. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Sondervermö-
gens während des Geschäftsjahres auf eine andere Kapital-
verwaltungsgesellschaft übertragen oder das OGAW-Son-
dervermögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes 
OGAW-Sondervermögen, eine OGAW-Investmentaktienge-
sellschaft mit veränderlichem Kapital oder einen EU-OGAW 
verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Übertra-
gungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den 
Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 ent-
spricht. 
 

§ 23 Kündigung und Abwicklung  

des OGAW-Sondervermögens 

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAW-Son-
dervermögens durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht 
kündigen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt 
gemachte Kündigung mittels eines dauerhaften Datenträ-
gers unverzüglich zu unterrichten. Ab Bekanntmachung ihrer 
Kündigung nach Satz 1 ist die Gesellschaft verpflichtet, das 
OGAW-Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger 
zu verteilen. 
 
2. Anlagegrenzen müssen im Rahmen der Abwicklung nicht 
mehr eingehalten werden. Die Verpflichtung zur Verwaltung 
des OGAW-Sondervermögens endet erst, wenn die Gesell-
schaft das OGAW-Sondervermögen abgewickelt hat. Für die 
Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch 
auf Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ih-
rer Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich sind. 
Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle 
von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer ande-
ren Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des 
OGAW-Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen 
Anlagebedingungen übertragen.  
 
3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungs-
recht nach Maßgabe des § 99 KAGB erlischt, einen Auflö-
sungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht nach § 22 Absatz 1   entspricht. 
 
§ 24 Abwicklung des OGAW-Sondervermögens durch 

die Verwahrstelle in anderen Fällen als durch Kündi-

gung durch die Gesellschaft 

 
1. Im Falle der Abwicklung und Verteilung des OGAW-Son-
dervermögens durch die Verwahrstelle unter Wahrung der 
Interessen der Anleger nach § 100 Absatz 2 KAGB hat die 
Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Abwick-
lungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für 
die Abwicklung erforderlich sind. Anlagegrenzen müssen im 
Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehalten werden. Mit 
Genehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle 
von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer 

anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des 
OGAW-Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen 
Anlagebedingungen übertragen. 
 
2. Wird das OGAW-Sondervermögen durch die Verwahr-
stelle abgewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf 
den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwick-
lungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht gemäß § 22 Absatz 1 entspricht. 
 

§ 25 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft  

und der Verwahrstelle 

1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungs-
recht über das OGAW-Sondervermögen auf eine andere Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung 
bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesan-
stalt. 
 
2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht be-
kannt gemacht. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 be-
kannt gemachte Übertragung unverzüglich mittels eines 
dauerhaften Datenträgers zu unterrichten. Die Übertragung 
wird frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger wirksam. 

 
3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das OGAW-
Sondervermögen wechseln. Der Wechsel bedarf der Geneh-
migung der Bundesanstalt.  
 

§ 26 Änderungen der Anlagebedingungen 

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern. 
 
2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorhe-
rigen Genehmigung durch die Bundesanstalt. Soweit die Än-
derungen nach Satz 1 Anlagegrundsätze des OGAW-Son-
dervermögens betreffen, bedürfen sie der vorherigen Zu-
stimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft. 
 
3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundes-
anzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreite-
ten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufs-
prospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien 
bekannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist 
auf die vorgesehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hin-
zuweisen. Im Falle von Kostenänderungen im Sinne des § 
162 Absatz 2 Nummer 11 KAGB, Änderungen der Anlage-
grundsätze des OGAW-Sondervermögens im Sinne des § 
163 Absatz 3 KAGB oder Änderungen in Bezug auf wesent-
liche Anlegerrechte sind den Anlegern zeitgleich mit der Be-
kanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vor-
gesehenen Änderungen der Anlagebedingungen und ihre 
Hintergründe sowie eine Information über ihre Rechte nach 
§ 163 Absatz 3 KAGB in einer verständlichen Art und Weise 
mittels eines dauerhaften Datenträgers gemäß § 163 Absatz 
4 KAGB zu übermitteln.  
 
4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Än-
derungen der Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch 
nicht vor Ablauf von drei Monaten nach der entsprechenden 
Bekanntmachung. Mit Zustimmung der Bundesanstalt kann 
ein früherer Zeitpunkt bestimmt werden, soweit es sich um 
eine Änderung der Kosten handelt, die den Anleger begüns-
tigt. 
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§ 27 Erfüllungsort 

1. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 
 

§ 28 Streitbeilegungsverfahren 

Die Gesellschaft hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflich-
tet.  Bei Streitigkeiten können Verbraucher die Ombudsstelle 
für Investmentfonds des BVI Bundesverband Investment 
und Asset Management e.V. als zuständige Verbraucher-
schlichtungsstelle anrufen. Die Gesellschaft nimmt an Streit-
beilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil.  
 
Die Kontaktdaten lauten: Büro der Ombudsstelle des BVI 
Bundesverband Investment und Asset Management e.V., 
Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-in-
vestmentfonds.de. 
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BESONDERE ANLAGEBEDINGUNGEN 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen 
den Anlegern und der 

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
in Frankfurt am Main  

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) 
für das von der Gesellschaft verwaltete 

Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie 
HI-Basisfonds EUR Covered Bonds 1-5  

die nur in Verbindung mit den für dieses  
Sondervermögen von 

der Gesellschaft aufgestellten 
„Allgemeinen Anlagebedingungen“ 

gelten. 
 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände  

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen (im 
folgenden „Sondervermögen“) folgende Vermögensgegen-
stände erwerben:  
  
1. Wertpapiere gemäß § 5 der AAB,  
  
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AAB,  
  
3. Bankguthaben gemäß § 7 der AAB,  
  
4. Investmentanteile nach § 8 der AAB,   
  
5. Derivate gemäß § 9 der AAB,  
  
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AAB.  
  
Für das Sondervermögen dürfen Wertpapier-Darlehens- 
oder Pensionsgeschäfte gemäß den §§ 13 und 14 der AAB 
abgeschlossen werden.  
  

§ 2 Anlagegrenzen  

1. Bis zu 100% des Sondervermögens können in Wertpa-
piere gemäß § 1, Nr. 1 angelegt werden.    
  
Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden 
in Covered Bonds internationaler Aussteller angelegt, die auf 
Euro lauten.  
  
Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in 
alle übrigen Wertpapiere angelegt werden.   
  
Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anla-
gegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.  
  
2. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in 
Geldmarktinstrumente gemäß § 1, Nr. 2 angelegt werden.   
  
Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf 
die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzu-
rechnen.  
  
3. Die Gesellschaft kann in Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente folgender Aussteller  
  

- Die Bundesrepublik Deutschland  

- Die Bundesländer:  

- Baden-Württemberg  
- Bayern  
- Berlin  
- Brandenburg  
- Bremen  
- Hamburg  
- Hessen  
- Mecklenburg-Vorpommern  
- Niedersachsen  
- Nordrhein-Westfalen  
- Rheinland-Pfalz  
- Saarland  
- Sachsen  
- Sachsen-Anhalt  
- Schleswig-Holstein  
- Thüringen  

 
- Europäische Union:  

 - Als Mitgliedstaaten der Europäischen Union:  

 - Belgien  
- Bulgarien  
- Dänemark  
- Estland  
- Finnland  
- Frankreich  
- Griechenland  
- Republik Irland  
- Italien  
- Kroatien  
- Lettland  
- Litauen  
- Malta  
- Polen  
- Luxemburg  
- Niederlande  
- Österreich  
- Portugal  
- Schweden  
- Slowakei  
- Slowenien  
- Spanien  
- Tschechien  
- Ungarn  
- Zypern  
- Rumänien  
  
- Als Vertragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum:  
- Island  
- Liechtenstein  
- Norwegen  
  
- Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 

die nicht Mitglied des EWR sind:  

 - Australien  
- Japan  
- Kanada  
- Süd-Korea  
- Mexiko  
- Neuseeland  
- Schweiz  
- Türkei  
- Vereinigte Staaten von Amerika  
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-  Chile  
-  Israel  
-  Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-

land  
  
-  Als internationale Organisationen, denen min-

destens ein Mitgliedstaat der EU angehört:   
  

- EURATOM  
  
mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.  
  
4. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in 
Bankguthaben gemäß § 1 Nr. 3 angelegt werden.   
  
5. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in 
Investmentanteile gemäß § 1 Nr. 4 gehalten werden.  
  
Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die 
Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 KABG anzu-
rechnen.  
  
6. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in 
sonstige Anlageinstrumente gemäß § 1 Nr. 6 angelegt wer-
den.  
  

ANTEILKLASSEN  

§ 3 Anteilklassen  

1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne 
von § 16 Abs. 2 der AAB gebildet werden, die sich hinsicht-
lich der Ausstattungsmerkmale Ausgabeaufschlag, Verwal-
tungsvergütung, Mindestanlagesumme oder eine Kombina-
tion dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung 
von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermes-
sen der Gesellschaft. Es ist nicht notwendig, dass Anteile ei-
ner Anteilklasse im Umlauf sind.  
  
2. Alle Anteile derselben Anteilklasse haben gleiche Ausge-
staltungsmerkmale.  
  
3. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Ver-
kaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht 
einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden 
Ausgestaltungsmerkmale Ausgabeaufschlag, Verwaltungs-
vergütung, Mindestanlagesumme oder eine Kombination 
dieser Merkmale werden im Verkaufsprospekt und im Jah-
res- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.   
  
4. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errech-
net, indem die Kosten der Auflegung neuer Anteilklassen, 
Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermö-
gen ggf. abzuführenden Steuern) und die Verwaltungsver-
gütung, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. 
einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteil-
klasse zugeordnet werden.  
  

ANTEILSCHEINE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHME-

PREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN  

 

§ 4 Anteilscheine  

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenstän-
den des Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Mitei-
gentümer nach Bruchteilen beteiligt.  
  

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis  

Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 1,0% des Nettoinven-
tarwertes des Anteils. Es steht der Gesellschaft frei, einen 
niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen, oder von der 
Berechnung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Ge-
sellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabe-
aufschlag nach Maßgabe des § 165 Absatz 3 KAGB zu ma-
chen.  
  
Ein Rücknahmeabschlag wird nicht berechnet.   
  

§ 6 Kosten  

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sonderver-
mögens eine tägliche Vergütung in Höhe von 1/365 (in 
Schaltjahren 1/366) von bis zu 0,10% p. a. des am vorange-
gangenen Börsentag festgestellten Wertes des Sonderver-
mögens.   

  
2. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der Verwaltung 
von Derivate-Geschäften und Sicherheiten für Derivate-Ge-
schäfte der Dienste Dritter bedienen. Gegenstand dieser 
Dienste sind im Wesentlichen die folgenden Tätigkeiten:  
  
• Das Management von an einen OTC-Kontrahenten 

oder einen zentralen Kontrahenten (Central Counter-
party – CCP) zu stellenden bzw. von diesem zu emp-
fangenden Bar- oder Wertpapiersicherheiten (Collateral 
Management),  

• Das Clearing von Derivatetransaktionen bei einem zent-
ralen Kontrahenten unter Einschaltung eines Clearing 
Members,  

• Die Meldung von Transaktionen in börsengehandelten 
bzw. OTC-Derivaten an ein aufsichtsrechtlich zulässi-
ges Transaktionsregister.  

  
In diesem Fall zahlt die Gesellschaft aus dem Sondervermö-
gen eine tägliche Vergütung bis zur Höhe von 1/365 (in 
Schaltjahren 1/366) 0,10% des am vorangegangenen Bör-
sentag festgestellten Wertes des Sondervermögens. Die 
Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung nicht abge-
deckt und somit von der Gesellschaft dem Sondervermögen 
zusätzlich belastet.   
  
3. Die Verwahrstelle erhält für die Verwaltung eine tägliche 
Vergütung in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren 1/366) von bis 
zu 0,05% p. a. des am vorangegangenen Börsentag festge-
stellten Wertes des Sondervermögens.  
  
4. Der Betrag, der jährlich aus dem Sondervermögen nach 
den vorstehenden Absätzen 1, 2 und 3 als Vergütung sowie 
nach Absatz 6 n) als Aufwendungsersatz entnommen wird, 
kann insgesamt bis 0,35% des jährlichen durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrech-
nungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Mo-
nats errechnet wird, betragen.  
  
5. Die Vergütungen gemäß Absatz 1 bis 4 können dem Son-
dervermögen jederzeit entnommen werden.  
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6. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgen-
den Aufwendungen zu Lasten des Sondervermögens:  
  
a) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der bank-
üblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpa-
piere im Ausland;  
  
b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger be-
stimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisin-
formationsblatt);  
  
c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahres-
berichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der 
Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;  
  
d) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den 
Abschlussprüfer des Sondervermögens;  
  
e) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund-
lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Anga-
ben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt 
wurden;  
  
f) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des 
Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesell-
schaft zu Lasten des Sondervermögens erhobenen Ansprü-
chen;  
  
g) Kosten für die Information der Anleger des Sondervermö-
gens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme 
der Informationen über Fondsverschmelzungen und über 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzun-
gen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;   
  
h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Be-
zug auf das Sondervermögen erhoben werden;   
  
i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das 
Sondervermögen;   
  
j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb 
und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichs-
maßstabes oder Finanzindizes anfallen können;   
  
k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmäch-
tigten;  
  
l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sonderver-
mögens durch Dritte;   
  
m) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zu-
sammenhang mit den Buchstaben a) bis o) genannten und 
vom Sondervermögen zu ersetzenden Aufwendungen;  
 
n) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -
dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere 
Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in 
Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von 
Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit ei-
ner bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt bis 
zu einer Höhe von 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittli-
chen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Ab-
rechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines je-
den Monats errechnet wird;  
 

o) Kosten im Zusammenhang mit der Anbahnung, Vorberei-
tung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften 
und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Son-
dervermögens einschließlich der in Zusammenhang mit die-
sen Geschäften an Dritte zu zahlenden Vergütungen 
  
7. Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendun-
gen werden dem Sondervermögen die in Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensge-
genständen entstehenden Kosten belastet (Transaktions-
kosten).   
 
8. Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Dezember und 
endet am 30. November eines Kalenderjahres. 
  
9. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahres-
bericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahme-
abschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im Be-
richtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von An-
teilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. 
Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der 
Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwal-
tet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf 
die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Er-
werb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im 
Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen 
zu legen, die dem Sondervermögen von der Gesellschaft 
selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft 
oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im 
Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.  
  

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR  

§ 7 Ertragsverwendung  

Die Erträge des Sondervermögens werden abhängig von 
der Anteilklasse entweder thesauriert oder ausgeschüttet. 
Angaben zu der für die jeweilige Anteilklasse vorgesehenen 
Ertragsverwendung enthält der Verkaufsprospekt des Son-
dervermögens.  

 
Thesaurierung der Erträge 

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft 
die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sonder-
vermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung ver-
wendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstigen Er-
träge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsaus-
gleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinne im 
Sondervermögen anteilig wieder an.  

  
Ausschüttung  

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesell-
schaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen, Dividen-
den und sonstige Erträge - unter Berücksichtigung des zu-
gehörigen Ertragsausgleichs - aus. Realisierte Veräuße-
rungsgewinne unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs können anteilig ebenfalls zur Ausschüttung 
herangezogen werden.  
  
2. Die Schlussausschüttung erfolgt innerhalb von drei Mona-
ten nach Schluss des Geschäftsjahres. Darüber hinaus kann 
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die Gesellschaft unterjährig Zwischenausschüttungen vor-
nehmen.  
  
3. Die Höhe der Zwischenausschüttung steht im Ermessen 
der Gesellschaft. Sie ist nicht verpflichtet die gesamten bis 
zum Zeitpunkt einer Zwischenausschüttung angesammelten 
ausschüttbaren Erträge gemäß Absatz 1 auszuschütten, 
sondern sie kann die ordentlichen Erträge auch bis zum 
nächsten Ausschüttungstermin vortragen.  
  
4.  Ausschüttbare Erträge gemäß Absatz 1 können zur Aus-
schüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen 
werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 % des 
jeweiligen Wertes des Sondervermögens zum Ende des Ge-
schäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäfts-
jahren können vollständig vorgetragen werden.   
  
5. Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teil-
weise, in Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage im 
Sondervermögen bestimmt werden.   
  

§ 8 Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 1. De-
zember und endet am 30. November des Folgejahres.  

 


